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ZIVILSCHUTZ 
VORMALS ZIVILER LUFTSCHUTZ 

UND BAULICHER LUFTSCHUTZ 

5 Jahre Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 

Von Dr. Bruno F. Schneider, Bad Godesberg 

Der fünfte Geburtstag einer Behörde - sollte man ihn 
nicht besser mit Stillschweigen übergehen? Ist doch in et
lichen Jahren der Personalbestand des Bundesamtes um 
etwa 300 Bedienstete angewachsen, die verteilt auf fünf 
Abteilungen mit insgesamt 34 Referaten in einigen hundert 
Büros untergebracht sind. Diese Menschen wollen bezahlt, 
die Einrichtungen beschafft und unterhalten werden. Es 
ist ja kaum möglich, den Außenstehenden - sagen wir es 
ruhig - den Steuerzahler davon zu überzeugen, daß ein 
solcher Verwaltungsapparat unerläßlich ist, um ein wirk
sames Zivilschutzprogramm des geplanten Umfanges 
durchzuführen. Da wachsen jährlich unter den mißtraui
schen Blicken der Bundesbürger die Haushaltsmittel, die 
eine solche Behörde bewirtschaftet - 150 Millionen waren 
es beim Bundesamt im Jahre 1959, 400 Millionen im Jahre 
1963. Daß aber hier nur ein verschwindend geringer Pro
zentsatz auf Löhne, Gehälter und Verwaltungskosten ent
fällt, vielmehr in ers~er Linie von diesen Geldern die Ein
richtungen gebaut und Geräte angeschafft worden sind, 
die in Notstands- oder Katastrophenfällen dem unmittel
baren Schutz jedes einzelnen dienen sollen, - und sich 
übrigens be i Katastrophen im Frieden schon bewährt 
haben - das wird nur zu häufig übersehen. Aus diesem 
Grunde darf, ja muß wohl eine Behörde von Zeit zu Zeit 
aus der Anonymität des Regierungsapparates heraustre
ten und der Offentlichkeit einen kurzen Leistungsbericht 
vorlegen . Dafür ist das fünf jährige Bestehen ein will
kommener Anlaß. 

Als die Bundesrepublik Deutschland durch das Grund
gesetz im Mai 1949 errichtet wurde, konnte die Organisa
tion eines Zivilschutzes auf Grund alliierter Vorbehalte 
noch nicht in Angriff genommen werden. Erst als die Bun
desrepublik am 5.5.1955 souverän wurde, konnte der Auf
bau des Zivilschutzes beginnen. Schon einen Monat später 
legte die Bundesregierung ein umfassendes, von langer 
Hand vorbereitetes Zivilschutzprogramm vor und gleich
zeitig den Entwurf zu einem Gesetz über Maßnahmen zum 
Schutz der Zivilbevölkerung. Nachdem das Gesetz, aller
dings unter Ausklammerung der Schutzbauparagraphen, 
in Kraft getreten war, wurde gleich im folgenden Jahr am 
5.12.1958 das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 

errichtet und zwar unter ZusammenfassL.ng mehrerer 
Dienststellen, die sich schon seit 1953 mit den vorbereiten
den Planungen befaßt hatten. Damit begann der organi 
satorische Aufbau des behördlichen Zivilschutzes. 

In diesem Rahmen hat das Bundesamt zuerst einmal seine 
eigenständigen Aufgaben. Dazu gehört die Aufklärung 
der Bevölkerung über die Gefahren und Schutzmöglichkei
ten bei einem bewaffneten Angriff auf die Bundesrepublik. 
Hier galt es aber auch die Vorurteile gegen den Luftschutz 
abzubauen, das Interesse des Bundesbürgers am Zivil 
schutz zu wecken und ihn schließlich für eine aktive Mit
arbeit zu gewinnen. Ein beachtlicher Erfolg konnte in den 
vergangenen Jahren bereits verzeichnet werden. Die 
Streuung von Informationsschriften, die Veranstaltung von 
Ausstellungen und die gezielte Ansprache meinungsbil
dender Persönlichkeiten, vor allem der Journalisten, hat zu 
einer lebhaften Diskussion in der Presse und zu einer grö
ßeren Aufgeschlossenheit der Bevölkerung geführt. 

Weiterhin hat das Bundesamt eine nahezu lückenlose 
Sammlung aller in- und ausländischen Zivilschutzliteratur 
aufgebaut, die von den Fachreferaten ständig ausgewer
tet wird. 

Diese Auswertung bildet eine der Grundlagen für die tech 
nisch-wissenschaftlichen Aufgaben des Bundesamtes, die 
in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und mit 
der Industrie durchgeführt werden. So wurde z. B. in der 
Abteilung für Forschung, Entwicklung und Erprobung, in 
Zusammenarbeit mit der Industrie, eine Volksschutzmaske 
entwickelt, die gegen die Einatmung von gesundheits
schädlichen Stoffen, wie radioaktiven Stäuben, chemischen 
und biologischen Kampfmitteln schützt. 

Die vom Stromnetz unabhängige Preßluftsirene, eine we
sentliche Neuerung auf dem Gebiet des Alarmwesens, ist 
ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Industrie geschaffen 
worden. 

Ferner wurde ein Suchgerät entwickelt für das Auffinden 
verschütteter Personen unter Trümmerbergen durch draht
lose Obertragung ohne Stromquelle, weiterhin Einrich
tungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Schutzraum, 
sowie Spezialfahrzeuge und Geräte für die Einheiten des 
Luftsch utzh i Ifsd i enstes. 
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Gleichzeitig sind aber auch zahlreiche Geräte und Mittel, 
von der Industrie häufig aus eigener Initiative entwickelt, 
vom Bundesamt auf ihre Verwendung im Zivilschutz ge
prüft worden. 

Eines der Kernstücke des Zivilschutzes und zugleich wich
tige Aufgabe des Bundesamtes ist der Aufbau eines Warn
und Alarmdienstes . Hier mußten häufig neue Wege ge
gangen werden, um auch bei einem Einsatz moderner 
Angriffswaffen eine rechtzeitige Alarmierung der Bevöl
kerung zu erreichen. In den fünf Jahren seit Bestehen des 
Bundesamtes ist es gelungen, den Warn- und Alarmdienst 
nahezu vollständig aufzubauen. 

Die über das Bundesgebiet verteilten 10 Warnämter sind 
alle funktionsfähig . Für den örtlichen Alarmdienst wurden 
30000 Sirenen ausgeliefert, von denen 23000 aufgestellt 
und 19000 bereits an das Warn- und Alarmsystem ange
schlossen sind. Hinzu kommen 1 500 Meßstellen für die 
Feststellung von radioaktivem Niederschlag, chemischen 
und biologischen Kampfmitteln, die ihre Meßergebnisse 
über Leitmeßstellen an die Warnämter weitergeben. 

Außerdem sind Behörden und lebenswichtige Betriebe 
durch 8000 Warnstellen an die Warnämter angeschlossen. 

Weit vorangeschritten ist auch die Bevorratung von Arz
nei - und Sanitätsmitteln, durch die eine ärztliche Versor
gung der Bevölkerung in Notstands- und Katastrophen
fällen sichergestellt werden soll. In 95 über die Bundes
republik verteilten Lagern befinden sich Medikamente, 
Verbandsstoffe, ärztliches Gerät und Krankenhausaus
rüstungen im Werte von 228 Mill. DM. Die Zahl der Lager 
soll auf 100 erhöht, die Vorräte auf einen Gesamtwert von 
300 Mill. gesteigert werden. Die Vorräte werden ständig 
überprüft und in Zusammenarbeit mit einem Wissenschaft
ler-Gremium, dem auch Vertreter des Bundesamtes ange
hören, auf dem neuesten Stand der Entwicklung gehalten. 
Die zuvor erwähnten Krankenhausausrüstungen sind für 
sogenannte Hilfs- und Ausweichkrankenhäuser bestimmt, 
wovon - in Zusammenarbeit mit den Länderregierun 
gen - bereits 1000 geeignete Objekte mit rund 265000 
Bettplätzen ausgewäh lt wurden. Für 23,5 Mill. DM befinden 
sich derzeit 100 Objekte mit 35000 Bettplätzen im Ausbau, 
von denen einige mit komp letter Schutzraumanlage als 
Modellbauten erstellt werden. 

Die Arzneimittelbevorratung gehört zu den Aufgaben, die 
von den Ländern im Auftrag des Bundes durchgeführt 
werden, wobei jedoch auch dem Bundesamt entscheidende 
Befugnisse auf diesen Gebieten vom Bundesinnenministe
rium übertragen worden sind. Das gleiche gilt für den 
überörtlichen Luftschutzhilfsdienst, dessen vollmotorisierte 
modernst ausgerüstete Einheiten im Ernstfall dort eingrei-
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fen so llen, wo die Kräfte des Selbstschutzes der Bevölke
rung nicht ausreichen . 780 motorisierte Einheiten mit 2949 
Spezialfahrzeugen und Geräten sind komp lett ausgerüstet 
worden. 40000 freiwillige Helfer stehen bereit. 

Mit der Gründung des Bundesamtes für zi vilen Bevölke
rung ssch utz ging auch die Aufgabe "technische Dienste im 
ziv ilen Luftschutz" zu leisten, bi s dahin von der Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk wahrgenommen, in die Zu
ständigkeit des Bundesamtes über. Die hauptamtlichen Be
diensteten des THW wurden Bedienstete des Bundes
amtes; der Haushaltsplan des THW ging in dem Haushalts
plan des Bundesamtes auf. 

Insbesondere konnte auch durch die nunmehr gegebenen 
finan ziellen Möglichkeiten die Ausbildung und Ausrüstung 
in einem Maße intensiviert oder vermehrt werden, wie es 
andernfa ll s nicht verwirklicht worden wäre. Die jetzige 
Organisation dürfte auch in Zukunft die beste Basis sein, 
um die materiellen Bedürfnisse für einen weiteren Aufbau 
des Technischen Hilfswerkes in ausreichender Form und 
ze itgerecht zu befriedigen. Die entsprechenden Mittel wur
den in diesem Zeitraum von 2,5 auf 8 Mill. DM erhöht. 

Grundlage aller Zivilschutzplanung ist die geographische 
Lage der Bundesrepublik und das aus politischen, strate
gischen und militär-technischen Gesichtspunkten entwik
ke lte Kriegsbild. Es schließt die Möglichkeit ein, daß Teile 
der Bundesrepublik für eine Zeit ohne Verbindung zur 
Regierung bleiben, daß unter Umständen auch ein kleines 
Gebiet, nicht größer als eine Gemeinde, nach einem feind
li chen Oberraschungsangriff Inselcharakter erhält und vor
übergehend von jeglicher Unterstützung von außen abge
schnitten ist. Es ist daher von größter Wichtigkeit, die lei 
tenden Luftschutzkräfte gründlich in ihren Führungsaufga
ben auszubilden, vor allem die örtlichen Luftschutzleiter, 
die im Ernstfall den gesamten Zivilschutz in ihrer Gemein
de führen müssen . In den 5 Jahren seines Bestehens hat 
das Bundesamt daher in 350 Ausbildungslehrgängen bis
her weit über 14000 Personen ausgebildet - Stadtdirek
toren, Bürgermeister, Vertreter der Landkre isverwa ltun
gen, Baufachleute und sonstige leitende Luftschutzkräfte 
aus dem gesamten Bundesgebiet, die in ihrem Aufgaben
bereich für den Schutz der Zivilbevölkerung tätig sind. 

Im Rahmen der Möglichkeiten, gebildet von den gesetz
li chen Grundlagen, den finan ziellen Mitteln und einer frei 
willigen Mitarbeit der Bevölkerung, konnte das Bundesamt 
seine Aufgaben weitgehend erfüllen. 

So darf also zuversichtlich ein neuer Abschnitt im Aufbau 
eines Zivilschutzes in Angriff genommen werden, wenn 
durch die Verabschiedung der Notstandsgesetze auch dem 
Bundesamt neue Aufgaben zufallen. 
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Das Notstandspaket aus kommunaler Sicht 

Rechtsanwalt G. Schütz, Deutscher Gemeindetag, Bad Godesberg 

Im Deutschen Bundestag steht ein Gesetzeskomplex zur 
Beratung an, der in der Geschichte der deutschen Vertei
digungspolitik etwas Einmaliges, noch nie Dagewesenes, 
ein Novum darstellt : das elf Gesetzentwürfe umfassende 
sogenannte zivile Notstandspaket.' ) Mit diesem Paket 
will die Bundesregierung die gesetzlichen Grundlagen 
für die Regelung der Zivilverteidigung im Ernstfall schaf
fen. Die Flut von Paragraphen - insgesamt sind es 421 
- sei notwendig, so sagt die Bundesregierung, weil das 
der Rechtsstaat erfordere. Somit werden, wenn Bundes
tag und Bundesrat zu dem Paket ja sagen, folgende Ge
setze zu erwarten sein : 

Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes, 

Gesetz über bauliche Maßnahmen zum Schutz der Zivil
bevölkerung, 

Gesetz zur Regelung des Aufenthalts der Zivilbevölke
rung, 

Gesetz über den Selbstschutz der Zivilbevölkerung, 

Gesetz über den Zivildienst im Verteidigungsfall, 

Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs, 

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeug
nissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst
und Holzwirtschaft, 

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem 
Gebiet der gewerblichen Wirtschaft sowie des Geld- und 
Kapitalverkehrs, 

Gesetz über die Sicherstellung der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung, 

Gesetz über das Zivilschutzkorps und über den Zivilschutz
dienst, 

Gesetz über Erkennungsmarken. 

Ober die Gesetzentwürfe ist in der Offentlichkeit schon 
viel geredet und geschrieben worden . Die einen be
grüßen sie, die anderen stehen ihnen skeptisch gegenüber 
und wieder andere lehnen sie - zumindest die Grund
gesetzänderung und die Einschränkung der Grundrechte
ab. Die jüngsten Ereignisse wie die Spiegel- und Telefon
affäre haben ein weiteres zur Kontroverse beigetragen. 

Der Bundestag hat die Entwürfe - die die Gemeinden 
besonders berührenden Entwürfe eines Gesetzes über das 
Zivilschutzkorps und über den Zivilschutzdienst und eines 
Gesetzes über Erkennungsmarken sind, da erst am 29. No
vember beim Bundesrat zur Beschlußfassung gemäß Arti
kel 76 Abs. 2 GG eingegangen, noch nicht in erster Lesung 
beraten worden - inzwischen an die einzelnen Aus
schüsse überwiesen, und zwar: 

Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes - Oberweisung 
an den Rechtsau~schuß - federführend -, Ausschuß für 
Inneres, Ausschuß für Verteidigung - mitberatend -, 

Zivildienstgesetz - Oberweisung an den Ausschuß für 
Inneres - federführend -, Ausschuß für Verteidigung, 
Rechtsausschuß, 

1) Die Änderung des Gesetzes über den Bundesgrenzschutz ist nicht 
berücksichligt. 

Aufentha)tsregelungsgesetz - Ausschuß für Inneres - fe
derführend - und Rechtsausschuß, 

Schutzbaugesetz - Ausschuß für Inneres - federfüh
rend -, Ausschuß für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung, Rechtsausschuß, Ausschuß für Kommunal
politik und Sozialhilfe und Haushaltsausschuß, 

Selbstschutzgesetz - Au:.schuß für Inneres - federfüh
rend -, Rechtsausschuß, Ausschuß für Kommunalpolitik 
und Haushaltsausschuß, 

Wirtschaftssicherstellungsgesetz - Wirtschaftsausschuß -
federführend -, Ausschuß für Inneres und Rechtsausschuß, 

Ernährungssicherstellungsgesetz - Ausschuß für Ernäh 
rung, Landwirtschaft und Forsten - federführend -, Wirt
schaftsausschuß, Ausschuß für Inneres, Verkehrsausschuß, 

Verkehrssicherstellungsgesetz - Ausschuß für Verkehr, 
Post- und Fernmeldewesen - federführend -, Ausschuß 
für Verteidigung, Ausschuß für Inneres, 

Wassersicherstellungsgesetz - Atomausschuß - feder
führend -, Ausschuß für Inneres und Kommunalpolitischer 
Ausschuß. 

In diesen Ausschüssen stehen sie nun zur Beratung an, 
allerdings ist hier bisher noch sehr wenig geschehen. Der 
gegenwärtige Stand der Beratungen sieht wie folgt aus: 

Grundgesetzänderung - nur Beratung im Rechtsausschuß 
- nicht abgeschlossen, 

Schutzbaugesetz - der Innenausschuß hat die Beratungen 
aufgenommen - der Kommunalpolitische Ausschuß hat 
die Beratungen ebenfalls aufgenommen, 

Zivildienstgesetz - noch keine Beratung -, 
Se lbstschutzgesetz - der Innenausschuß hat die Beratun
gen begonnen - der Kommunalpolitische Ausschuß hat 
die Beratungen abgeschlossen, 

Aufenthaltsregelungsgesetz - lediglich der Verkehrsaus
schuß hat einige Grundsatzfragen behandelt -, 

Wirtschaftssicherstellungsgesetz - der Innenausschuß hat 
die Beratungen abgeschlossen - der Wirtschaftsausschuß 
hat die Beratungen aufgenommen, 

Ernährungssicherstellungsgesetz - der Ernährungsaus
schuß und der Verkehrsausschuß haben die Beratungen 
abgesch lossen, 

Verkehrssicherstellungsgesetz - der Innenausschuß hat 
die Beratungen abgeschlossen, 

Wassersicherstellungsgesetz - der Innenausschuß hat die 
Beratungen abgeschlossen - die Beratungen im Atom
ausschuß stehen vor dem Abschluß - der Kommunalpoli
tische Ausschuß hat die Beratungen abgeschlossen. 

Wie die Obersicht zeigt, sind die Beratungen bisher sehr 
langsam vorangegangen. Die Ursachen mögen mannig
faltiger Natur sein, klar herausgeschält hat sich bisher 
noch keine. Bundeskanzler Erhard hat in seiner Regie
rungserklärung auf das Notstandspaket hingewiesen und 
die Notwendigkeit seiner Verabschiedung mit der Meh
rung der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit begründet. 
Nach seinen Worten kommt es darauf an, "dem Staat und 
seinen Organen eine gesetzliche, von rechtsstaatlichen 
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Vorstellungen geformte Grundlage für das Handeln im 
Notfalle zu geben". 
Sieht man einmal von dem vielen Hin und Her der Erörte
rungen über das Notstandspaket außerhalb des kommu
nalen Bereiches ab, wie gesagt, die Di skussion entzündet 
sich vor allem an der Einschränkung der Grundrechte des 
Einzelnen, so ist es für die Gemeinden und Landkreise, die 
auch hier wieder an der vordersten Front stehen werden , 
auf jeden Fall von ganz erheblicher Bedeutung, ob Not· 
standsgesetze bestehen, die ihnen die gesetzlichen Grund
lagen zum Handeln im Notstandsfall geben und sie vor 
dem Handeln im gesetz losen Zustand mit a ll en se,inen bit
teren Konsequenzen bewahren. Auch sie wollen Rechtsklar· 
heit und Rechtssicherheit. Da's kann insbesondere im Inter
esse der Hauptverwaltungsbeamten in den Gemeinden und 
Land kreisen, auf die die Verantwortung in erster Linie zu
kommen wird, gar nicht nachdrücklich genug ausgespro
chen werden. Auch die Bereitschaft zur Mitarbe it in der 
Zivilverteidigung wird dann noch eine sehr v iel größere 
sein, als dies bereits bisher schon der Fall war. Die in der 
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände zu
sa mmengeschlossenen vier kommunalen Spitzenverbände 
(Deutscher Gemeindetag, Deutscher Landkreistag, Deut
scher Städtebund, Deutscher Städtetag) haben auf diese 
Notwendigkeit bereits in Eingaben an den Bundesrat, den 
Bundestag und die Bundesministerien hingewiesen, zuletzt 
in der Eingabe vom 1. 3.1963 zu allgemeinen verfassungs
rechtlichen und finanziellen Grundsatzfragen, in der Ein 
gabe vom 6.3. 1963 zur Grundgesetzänderung, der Ein
gabe vom l. 3.1963 zum Selbstschutzgesetz, in den Ein
gaben vom 7. 3.1963 zum Aufenthaltsregelungsgesetz und 
zu den drei Sicherstellungsgesetzen, der Eingabe vom 
8.3.1963 zum Zivildienstgesetz, der Eingabe vom 29.3.1963 
zum Schutzbaugesetz und schließlich noch einmal in der 
gemeinsamen Entschließung vom 12.11.1963. 

Es bedarf eigentlich keines besonderen Hinweises, daß 
zw ischen den einzelnen kommunalen Spitze nverbänden 
da und dort Meinungsverschiedenheiten bestehen - die 
unterschiedliche Struktur der von den Spitzenverbänden 
vertretenen Kommunen auf der einen und die besondere 
Stellung der Kommunalverbände (Landkreise) auf der an
deren Seite bringt das mit sich. Es sei jedoch an dieser 
Stelle hervorg ehoben, daß die gegensätzlichen Auffassun 
gen mehr das Wie und weniger das Ob betreffen und 
daher nicht von so gravierender Natur sind, daß sie die 
kommunale Einh !:) itsfront auf diesem Gebiet ernstlich be
einträchtigen könnten. 

Es soll nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein, zu allen 
Gesetzentwürfen und hier wiederum zu alkln Einzelfragen 
aus kommunaler Sicht Stellung zu nehmen. Das würde den 
gesetzten Rahmen bei weitem sprengen - man denke nur 
an die vielen Einzelprobleme der vier SichersteIlungsge
setze, ferner an die Problematik des Selbstschutzgesetzes 
und in ganz besonderem Maße an die vielen Detailfragen 
des Schutzbaugesetzes. Vielmehr sollen hier nur die Punkte 
erwähnt werden, die die kommunale Situation am schlag
kräftigsten beleuchten und die zugleich auch die ganz be
sonderen Sorgenkinder der kommunalen Spitzenverbände 
sind. Es sind dies das Schutzbaugesetz in seiner Grund
konzeption, die Regelung des Luftschutzhilfsdienstes, die 
Kostenfrage, die Entscheidungsbefugnis der Hauptverwal 
tungsbeamten der Gemeinden und Gemeindeverbände 
und die Zusamenarbeit der zivilen kommunalen Behörden 
mit den militärischen Stellen. 

Wohl kein Gesetzentwurf bewegt die Gemüter so, wie der 
des Schutzbaugesetzes. Das hat einfach seinen Grund 
darin, daß der Bau von Sch utzräumen für die Bevölkerung 
das A und 0 aller Zivilverteidigung und damit des ziv ilen 
Bevölkerungsschutzes überhaupt darstellt. Wie soll er am 
besten gestaltet werden und wie soll man der finan ziellen 
und vor allem der baukonjunkturellen Probleme Herr wer
den, sind hier die Zentralfragen, die es zu beantworten 
gilt. Die Bundesregierung hat diese Fragen teils zu simpel , 
teil s aber zu kompliziert und zu wenig realisierbar in ihrem 
Gesetzentwurf zu lösen versucht. Sie kennt nur die Ver
pflichtung zum Bau von Schutzräumen in N euba uten . Diese 
so llen nach dem Willen der Bundesregierung baulich so 
gestaltet werden, daß jedes Haus einen Schutzraum für 
den Grundschutz (Trümmer - Strahlen - chemischer und 
biologischer Schutz) und in Gebieten mit mehr als 50000 
Einwohnern zusätz lich einen verstärkten Druckschutz von 
3 kg auf den Quadratzentimeter erhalten soll. Darüber 
hinaus - das ist eine weitere in ihren Wirkungen nicht ab
zusehende Belastung - sollen in jedem Neubau Vorkeh 
rungen getroffen werden, die einen möglichst hohen 
Schutz gegen Brand, Einsturz und Trümmer gewährleisten. 
Wer Besitze r von Altbauten ist, kann, muß aber nicht, die 
vorgesehenen Maßnahmen ergreifen . 

Die vie r kommunalen Spitzenverbände haben schon in den 
Vorberatungen darauf hingewiesen, daß man auf keinen 
Fall den Altbauschutz übersehen dürfe, weil dann der 
größte Teil unserer Bevölkerung, man braucht sich nur die 
Großstädte und die Siedlungen im Lande draußen anzu
sehen, mehr oder weniger schutzlos bleiben würde. Mit 
diesen Vorstellungen der Bundesregierung konnten sie sich 
auch nach der Einbringung in den Bundestag nicht abfin
den. Sie haben deshalb Anderungsvorschläge unterbreitet 
und in diesem Zusamenhang einen sogenannten Stufen
plan für den Schutzbau vorgeschlagen, der unter Verzicht 
auf die Einführung eines verstärkten Druckschutzes folgen
dermaßen aussieh!: 

1. Stufe - Verpflichtung zum Bau von Schutzräumen, für 
Neubauten, wahlweise für Altbauten; gleichzeitig (oder 
anschließende) Verpflichtung zum Schutzraumbau für 
bestimmte bestehende Gebäude; 

2. Stufe - Verpflichtung zum Grundschutz für alle Alt-
bauten in besonders gefährdeten Gebieten; 

3. Stufe - allgemeine Verpflichtung zum Schutzraumbau. 

Die weiteren Uberlegungen gehen nun u. a. dorthin, nach 
Möglichkeit auf den Trümmerschutz ganz zu verzichten, 
wobei unter gewissen Voraussetzungen Ausnahmen, auch 
soweit sie den Uberdruck von 3 kg auf den Quadratzenti
meter betreffen, zulässig sein sol 'len, und stattdessen der 
Bevölkerung in allen Gemeinden, in Altbauten wie in Neu
bauten, ein Mindestmaß an Sicherheit gegen radioaktive 
Strahlen sowie gegen biologische und chemische Kampf
mittel zu geben, und zwar im Wege des gesetz l ichen 
" M u ß". Diese Forderung ist elastisch und berücksichtigt 
auch die baukonjunkturellen und finan zie llen, vor allem 
aber die psychologischen Notwendigkeiten für die Bevöl 
kerung. Die Frage ist so wichtig - auch die Vereinigung 
Deutscher Wissenschaftler e. V. hat ihr in der Broschüre 
"Ziviler Bevölkerungsschutz heute" einen breiten Raum 
gegeben -, daß sie unter allen Umständen einer ver
nünftigen und realisierbaren Lösung bedarf. 

Wenn der Entwurf einmal sagt, nach Möglichkeit - der 
Bundesrat hat sogar die Streichung der Worte "nach Mög-
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lichkeit" verlangt - sollen die Schutzräume so angelegt 
werden, daß sie im Frieden für andere Zwecke benutzt 
werden können und wenn er weiter sagt, daß für friedens
mäßige Nutzung bestimmte Bauwerke gleichzeitig als 
Schutzbauten hergerichtet werden, so wird hier etwas ver
langt, das praktisch gar nicht durchführbar ist. Wie kann 
bei den heutigen minimalen Warnzeiten ein für friedens
mäßige Zwecke benutzter Schutzraum für Kriegszwecke 
in dieser kurzen Zeit hergerichtet werden? Insbesondere 
können unterirdische Verkehrsbauten sicher in keinem Fall 
sofort als Schutzraum verwendet werden. Bei einem blo
ßen Parken oder Einstellen von Kraftfahrzeugen würde 
eine sofortige Verwendung schon bei einer Belegung mit 
nur einigen wenigen Kraftfahrzeugen doch wohl wesent
lich erschwert. Man sollte sich also im klaren darüber sein, 
daß zumindest bei unterirdischen Anlagen des fließenden 
Verkehrs, z. B. U-Bahnen, keine sofortige Umstellung für 
Luftschutzzwecke möglich sein kann. 

Die Neugestaltung des Luftschutzhilfsdienstes ist bekannt
lich schon seit geraumer Zeit Gegenstand von Diskussio
nen. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die bis
herige Regelung aus zwei Gründen nicht, ober auch gar 
nicht tragbar ist. Einmal müßte das im Ersten Gesetz über 
Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung ausgespro
chene Prinzip der Freiwilligkeit im Zeitalter der Voll- und 
Uberbeschäftigung versagen - man findet eben nicht ge
nug Freiwillige -, zum anderen ist es sehr bedenklich, daß 
neben dem überörtlichen Luftschutzhilfsdienst, der nach 
dem I. ZBG von den Ländern eingerichtet werden muß, 
ein örtlicher Luftschutzhilfsdienst nur in bestimmten Orten 
- zur Zeit sind das 97 Städte mit einigen dazugehärigen 
Randgemeinden - aufzustellen ist. 

Nun haben sich auch die vier kommunalen Spitzenver
bände Gedanken darüber gemacht, wie man es in der 
Zukunft besser machen kann . Zu verweisen ist insbeson
dere auf die Vorschläge des Deutschen Landkreistages 
und die gemeinsam mit dem Deutschen Feuerwehrverband 
und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer
wehren erarbeiteten "Grundsätze für die Mitwirkung der 
Feuerwehren im Luftschutzhilfsdienst". Darin ist ausdrück
lich hervorgehoben, daß gerade in Spannungs- und Krisen
zeiten die für den Schutz der Bevölkerung in den Gemein
den bestehenden Einrichtungen, also insbesondere die 
freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehren, unter 
allen Umständen intakt bleiben müssen. 

Diese Grundsätze dürften wesentlich dazu beigetragen 
haben, daß die Bundesregierung in dem jetzt dem Bundes
tag vorliegenden Regierungsentwurf eines Gesetzes über 
das Zivilschutzkorps und über den Zivilschutzdienst in ge
wissem Umfang das Prinzip der Freiwilligkeit aufgeben 
und darüber hinaus den Zivilschutz auf alle Orte ausdeh
nen will. Uber den Ortsbereich hinaus soll dann noch ein 
stehendes, also gleich der Bundeswehr kaserniertes Zivil
schutzkorps von etwa 200000 Mann aufgestellt werden. 
Uber Sinn, Wert und Zweck dieser Regelung bestehen 
sicher noch viele Meinungsverschiedenheiten. Die kommu
nalen Spitzenverbände sind der Auffassung, daß die Auf
stellung des örtlichen Zivilschutz Vorrang vor der Aufstel
lung des Zivilschutzkorps haben muß und daß die beste
henden Einrichtungen des örtlichen Katastrophenschutzes 
auch im Verteidigungsfall einsatzföhig bleiben müssen. 
Die vier Kommunalverbände haben hierauf bereits in der 
ausführlich begründeten Eingabe vom 6. Dez. 1963 an den 
Bundesrat hingewiesen und vorgeschlagen, die Vorrangig-

keit der Ortsebene auch äußerlich dadurch zu dokumen
tieren, daß die Vorschriften über den örtlichen Zivilschutz
dienst (§§ 31 ff) an den Anfang des Gesetzes gesetzt wer
den sollten. 

Der Entwurf der Bundesregierung sieht vor, daß der ört
liche Zivilschutzdienst von den Landkreisen und kreis
freien Städten eingerichtet werden soll. Dem kann in die
ser Allgemeinheit nicht zugestimmt werden. Ein wirksamer 
Zivilschutz ist nur dann möglich, wenn er sich von der 
Orts- also der Gemeindeebene nach oben hin aufbaut. 
Das entspricht auch der Katastrophenregelung in den 
Ländern. Es sollte daher geprüft werden, ob der Zivil
schutz in gleicher Weise geregelt werden kann. Damit 
wäre das reibungslose Ineinandergreifen von friedens
mäßigem Katastrophenschutz und Zivilschutz gewährlei
stet. Das schließt nicht aus, daß auf der Kreisebene über
örtliche Bereitschaften gebildet werden, die zur Verstär
kung und Ergänzung der örtlichen Zivilschutzebenen 
dienen . Sollte die Bundesregierung jedoch auf der Uber
tragung der Zuständigkeit auf die Landkreise und kreis
freien Städte bestehen, so erscheint es nicht vertretbar, 
keine Ausnahmen zugunsten der Gemeindeebene zuzu
lassen. 

Dort, wo kreisangehörige Gemeinden oder Gemeindever
bände aufgrund ihrer Verwaltungskraft die vielfältigen 
Aufgaben des Zivilschutzes erfüllen können, sollte ihnen 
das nicht verwehrt werden. Es ist erfreulich, daß sich der 
Bundesrat diesem kommunalen Anliegen nicht verschlos
sen hat und den Vorschlag der kommunalen Spitzenver
bände unterstützt hat, die Landesregierungen entspre
chend zu ermächtigen. Allerdings will der Bundesrat diese 
Ermächtigung nur auf solche kreisangehörigen Gemein
den ausdehnen, die nach (bestehendem) Landesrecht ganz 
oder teilweise Aufgaben der unteren Verwaltungsbehör
den erfüllen. Das ist aber zu eng. Vielmehr sollte es aus
schließlich auf die Verwaltungskraft ankommen. Diese 
Voraussetzung wird bei größeren Gemeinden, insbeson
dere bei den kreisangehörigen Gemeindeverbänden (Äm
tern ) vielfach gegeben sein. Unabhängig davon wird es 
aus der Sicht der Gemeinden und Gemeindeverbände für 
erforderlich gehalten, den Hauptverwaltungsbeamten der 
kreisangehörigen Gemeinden die Einsatzbefugnis über die 
in ihrer Gemeinde stationierten Einheiten des Zivilschutzes 
zu übertragen. Ein schlagkräftiger und wirksamer Einsatz 
des Zivilschutzdienstes ist, wie die vier kommunalen Spit
zenverbände in der Eingabe vom 6. Dezember 1963 zutref
fend hervorgehoben haben, nur dann möglich, wenn der 
Einsatzbefehl unverzüglich am Einsatzort erteilt werden 
kann. Es wäre untragbar, wenn erst durch Rückfrage beim 
Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises der Einsatz
befehl erbeten werden müßte. Außerdem muß mit der 
Möglichkeit gerechnet werden, daß im Verteidigungsfall 
die Verbindung zum Landkreis unterbrochen ist. Leider hat 
der Bundesrat dem nicht entsprochen. Er hat jedoch die 
Notwendigkeit einer Mitwirkung der kreisangehörigen 
Gemeinden und Gemeindeverbände insoweit anerkannt 
als diese nach näherer Weisung der zuständigen oberste~ 
Landesbehörde zur Mitwirkung verpflichtet sein sollen. 

Ein Wort zu den Kosten. Sie sind für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände von sehr großer Bedeutung. Hier sind 
es drei Säulen: einmal die Sachkosten, die die Gemeinden 
wie jeden anderen Staatsbürger treffen, so z. B. die 
Kosten nach dem Schutzbaugesetz und dem Wassersicher-
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stellungsgesetz und die persönlichen und sachlichen Ver
waltungskosten. Das Notstandspaket sieht die Obernahme 
der persönlichen und sächlichen Kosten durch die Gemein
den und Gemeindeverbände vor. Das gleiche gilt für die 
Kosten von Grundstücksbeschaffungen und Enteignungen, 
um nur einige wenige zu nennen. Es wird eine Ko sten
lawine auf die Kommunen zukommen, die es dringend 
notwendig macht, daß Bundestag und Bundesrat diese 
Frage sehr gründlich überdenken. Es hat keinen Sinn, den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden etwas abzufordern, 
das sie nicht erfüllen können. 

Die Obertragung der Zuständigkeit für die Durchführung 
von Notstandsmaßnahmen durch Bundesgesetze auf die 
Hauptverwaltungsbeamten der kommuna len Gebietskör
perschaften wird bekanntlich vom Bundesrat mit der Be
gründung abgelehnt, sie ste lle einen unzulässigen Eingriff 
in das Kommunalverfassungsrecht der Länder dar. Es 50 11 

an dieser Stelle nicht die Problematik der Art. 84 und 85 
des Grundgesetzes juristisch analysiert werden. Alle vier 
kommunalen Spitzenverbände halten die Obertragung für 
verfassungsrechtlich zu lässig. Darüber hinaus sprechen 
hierfür auch gewichtige praktische Gründe. Der Notstands
fall macht einen einheitlichen Befehlsstrang Bund-Ge
meinden unentbehrlich. Er fordert ferner ein schnelles und 
entschlossenes Handeln und damit die Verein igu ng der 
Zuständigkeiten in einer Hand . 

Streit besteht darüber, ob man den Ausdru ck "leitender 
Beamter der Gemeinde" oder "Hauptverwa ltungsbeam
ter" oder gar den Ausdruck "Leiter der Gemeinde" wäh 
len so ll. Das hat seinen Grund in der unterschiedliche n 
Terminologie der Kommunalgesetze der Länder. Die kom
munalen Spitzenverbände glauben, daß das Wort "Haupt
verwaltungsbeamter" am besten zutrifft, auch wenn es 
nicht in allen Gemeindeverfassungen vorkommt (z. B. Saar
land). Dieses Wort bringt am klarsten zum Ausdruck, wer 

gemeint ist. 

Die Zusammenarbeit mit den militärischen Stellen ist ein 
ganz besonderes Sorgenkind. Es sei an dieser Stelle an die 
Informationstagung über die Notstandsgesetzgebung er
innert, die der Deutsche Gemeindetag Anfang 1963 in 
Bonn veranstaltet hat und in der diese Frage immer wie
derkehrte. Wie soll das auf die Dauer funktionieren, wer 
hat zu sagen, welche Belange gehen im Ernstfal l vor, das 
sind die Kernpunkte, auf die es ankommt. Man sollte sich 
darüber im klaren sein, daß Dinge, die für den exerzier
mäßigen Ernstfall geplant sind, also im friedensmäßigen 
Manöver, im wirklichen Ernstfall erheblich anders aus
sehen. Persönliches Verantwortungsbewußtsei n, persön
licher Mut, persönliche Entschlossenheit, richtiges und ver
nünftiges Handeln werden in der Praxis der Katastrophe 
immer und überall entscheidend sein. Dann gilt nicht das 
Papier, sondern die zweckentsprechende Tat. Aber immer
hin, das ist keine Resignation gegenüber dem Ernstfall , 
daß man also sagt, man muß sehen wie es läuft, es wird 
schon irgendwie funktionieren oder auch nicht funktionie
ren , sondern der Ansatzpunkt dafür, wie man vernünftige 
Verfahrensgrundsätze aufstellen sollte, um damit soweit 
wie möglich willkürlichem Handeln der einen oder ande
ren Seite zu begegnen. Man sollte deshalb die Kommunal 
verwaltungen rechtzeitig an den Planungen für den Ernst
fall beteiligen - der notwendige Geheimschutz kann ge
wahrt werden . Zu denken ist dabei nicht nur an die 
Bekanntgabe von Geheimverordnungen, die in den Pan· 
zerschrank eingeschlossen werden und die dann im Ernst
fall auf e in Kommando von oben hin herausgenommen 
werden, sondern vor allem an die Durchführung prakti
scher Planspiele, mithin an die auch hier notwendige Ko
ordination. Wenn man 50 sagen will, hat man es auch in 
diesem Bereich mit einem Stück Raumordnung zu tun . Hier 
werden noch Oberlegungen anzustellen und entsprechende 
Schritte via Innenministerium, Fachressorts, Bundesvertei
digungsministerium - in Angriff zu nehmen sein . 

Der Entwurf eines Erkennungsmarkengesetzes 
Von Regierungsdirektor Georg Bönsch im Bundesministerium des Innern 

I. 

Mit Maßnahmen zugunsten von kleinen Kindern befaßt 
sich Artikel 24 des IV. Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Nach 
Absatz 1 "ergreifen die am Konflikt beteiligten Parteien 
die notwendigen Maßnahmen, damit infolge des Krieges 
verwaiste oder von ihren Familien getrennte Kinder unter 
15 Jahren nicht sich selbst überlassen bleiben". Gemäß Ab
satz 2 "begünstigen die am Konflikt beteiligten Parteien 
die Aufnahme dieser Kinder in neutralen Ländern während 
der Dauer des Konfliktes", wenn sie die Gewähr dafür 
haben, daß die Grundsätze des Abkommens berücksich
tigt werden. 

Absatz 3 schließt sich mit einer weiteren fürsorglichen 
Maßnahme für Kinder unter 12 Jahren an: 

"Außerdem bemühen sie sich, die notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, damit alle Kinder unter 12 Jahren durch 
das Tragen einer Erkennungsmarke oder auf irgendeine 
andere Weise identifiziert werden können". 

Der Unterschied im Wortlaut der Formulierung ist auffäl 
lig . Der unbedingten Verpflichtung des Absatzes 1, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, steht in Absatz 3 
die Verpflichtung gegenüber, sich darum zu bemühen, die 
notwendigen Maßnahmen für die Identifizierung der Kin 
der unter 12 Jahren zu ergreifen. Aus der unterschiedlichen 
Fassung läßt sich u. a. wohl der Schluß ziehen, daß die 
Probleme der Identifi zierung von Kindern eher noch grö
ßer sind als die ihrer Betreuung . 

11. 

Die Bundesrepublik ist den vier Genfer Abkommen durch 
Bundesgesetz vom 21. August 1954 beigetreten. Das Land 
Berlin hat dieses Gesetz mit Gesetz vom 7. Oktober 1954 
übernommen. Mit der Vorlage des Entwurfs für ein "Ge
setz über Erkennungsmarken (Erkennungsmarkengesetz)", 
der am 20. Dezember 1963 im ersten Durchgang vom Bun
desrat behandelt wurde, will die Bundesregierung der 
Verpflichtung nachkommen, die sich für die Bundesrepub li k 
aus Artikel 24 Abs. 3 des IV. Genfer Abkommens ergibt. 
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Daß gerade für die Bundesrepublik eine Vorsorge gegen 
die Gefahr einer längeren Trennung von Eltern und klei
nen Kindern nötig ist, zeigen die traurigen Geschehnisse 
des zweiten Weltkrieges in Deutschland. In den Kriegs
wirren gingen viele tausende von Kleinkindern verschie
denster Nationalität ihren Eltern verloren und konnten 
ihnen häufig erst nach langer Zeit schmerzlicher Trennung 
und Ungewißheit zurückgegeben werden. In einigen Fäl
len liegen die Zeitungsberichte über das Wiederfinden 
erst wenige Jahre zurück. 

Wenn der Gedanke an eine Identifi zierung kleiner Kinder 
auch in erster Linie auf die Lehren des Krieges zurückgeht 
und eine Erkennungsmarke in der Tat in einem Kriegsfall 
von größter Bedeutung ist, so zeigen doch auch N atur
katastrophen im Frieden immer wieder, daß Kinder von 
ihren Angehörigen getrennt werden können, und wie wert
voll es dann ist, die Person eines hilflos aufgefundenen 
Kindes feststellen und es möglichst ohne Zeitverlust zu 
seinen Angehörigen zurückbringen zu können. Zwar 
scheint das Gebiet der Bundesrepublik durch Erdbeben 
nicht unmittelbar gefährdet zu sein, doch hat vor allem 
die kürzliche Flutkatastrophe im Nordsee-Küstengebiet 
das Ausmaß möglicher Bedrohung auch für uns deutlich 
gemacht. Der Gesetzentwurf will daher auch für Notfälle 
in Friedenszeiten Vorsorge treffen. 

Abgesehen von der Hilfe, die eine Erkennungsmarke für 
die Rückschaffung verlorengegangener Kinder darstellt, 
leistet sie auch im äußersten Fall einen großen Dienst, da 
sie die einwandfreie Identifizierung verstorbener Kinder 
erlaubt, deren Personenstand sonst nicht mehr festgestellt 
werden kann. 

Auf einen dritten möglichen Zweck der Marke, nämlich 
Auskunft über die Blutgruppe und erhaltene Schutzimpfun
gen des Markeninhabers zu geben oder ihn ggf. als zuk
kerkrank kenntlich zu machen, soll in einem späteren Zu
sammenhang eingegangen werden. 

111. 

Außer der Bundesrepublik haben sich auch eine Reihe an
derer Staaten mit den Fragen der Einführung von Erken
nungsmarken für Kinder befaßt. Bekannt geworden sind 
vor allem Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, in 
Frankreich und Norwegen. Soweit bisher festzustellen ist, 
haben aber lediglich zwei Länder Erkennungsmarken für 
Kinder bereits eingeführt. In Belgien bestimmt eine könig
liche Verordnung vom Jahre 1955, daß alle Kinder unter 
12 Jahren im Besitz eines "Identitätszeichens" sein müssen, 
und in Schweden werden gerade in diesen Monaten Er
kennungsmarken obligatorisch an alle nach dem 1. Januar 
1960 geborenen Kinder ausgegeben. 

Die belgische "Piece d'identite" besteht aus einem kleinen 
weißen Karton, auf dem die Personalangaben des Kindes 
eingetragen werden. Sie ist in einer Plastikhülle unterge
bracht und wird an einem Band um den Hals des Kindes 
gehängt. Die Mar;<en werden von den Gemeindebehörden 
auf Grund der Einwohnerregister ausgegeben. Auf An
ordnung des Innenministers haben die Sorgeberechtigten 
den Kindern die Marken anzulegen. Für Verstöße werden 

Geldstrafen angedroht. 

Die schwedische Erkennungsmarke besteht aus Stahl. Sie 
wird an einer Kette um den Hals des Kindes getragen. Die 
Angaben auf der Marke sind eingeprägt. 

Beide Marken enthalten im Gegensatz zu der in der Bun
desrepublik vorgesehenen Erkennungsmarke keine An
gaben über die Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten 
des Kindes. 

IV. 

Der deutsche Gesetzentwurf sieht außer der Angabe des 
Namens, des Geburtstages und Geburtsortes des Kindes 
auch Namen und Anschrift eines Sorgeberechtigten vo r. 
Ferner kann auf Wunsch der Sorgeberechtigten auch die 
Religionszugehörigkeit des Kindes eingetragen werden. 
Darüberhinaus soll Platz für weitere Eintragungen vor
gesehen werden. 

Nach dem bisherigen Stand der technischen Untersuchun
gen wird die Marke aus einer kleinen Platte bestehen, die 
aus einem besonders widerstandsfähigen Stahl hergestellt 
ist und an einem Kettchen aus dem gleichen Material um 
den Hals getragen wird. Die Länge des Kettchens ist so 
bemessen, daß Verletzungen und Unglücksfälle durch das 
Tragen der Marke, vor allem bei Säuglingen und Klein
kindern, in jedem Fall vermieden werden. 

Die Eintragungen sollen auf fotografischem Wege auf ein 
besonders vorbereitetes Aluminiumplättchen übertragen 
und dieses auf die Marke aufgeklebt werden. Hierbei 
kommt es darauf an, daß sowohl das Aluminiumplättchen 
als auch die Angaben auf ihm und der verwendete Kleb
stoff von ähnlicher Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, 
mechanische Abnutzung und Korrosion sind wie die Marke 
selbst. 

Der Entwurf regelt die Einzelheiten der Ausgestaltung nicht 
selbst. Dies soll vielmehr in allgemeinen Verwaltungsvor
schriften erfolgen, zu deren Erlaß der Bundesminister des 
Innern mit Zustimmung des Bundesrats ermächtigt werden 
soll. Die Ausklammerung dieser technischen Regelungen 
aus dem Gesetz empfiehlt sich auch, um weitere Fort
schritte bei der Herstellung und Beschriftung auszunutzen, 
ohne den Weg einer Gesetzesänderung gehen zu müssen. 
So laufen z. B. bereits jetzt Untersuchungen, ob die ge
samte Erkennungsmarke aus dem Material bestehen kann, 
das bisher nur für die Anbringung der Beschriftung vor
gesehen ist, so daß auf den Arbeitsgang des Aufklebens 
eines besonderen Plättchens verzichtet werden könnte. 

Ferner hat der Bundesrat bei seiner Stellungnahme die An
regung beschlossen, im weiteren Gesetzgebungsgang zu 
prüfen, ob ein Verfahren entwickelt werden kann, das es 
den Sorgeberechtigten selbst ermöglicht, unrichtig gewor
dene Angaben wie die Anschrift des Sorgeberechtigten 
bei Wohnungswechsel zu korrigieren, ohne daß die Halt
barkeit der Angaben wesentlich beeinträchtigt würde. 
Nach dem bisherigen Verfahren müßte bei Änderung der 
Angaben ein neues Plättchen hergestellt und aufgeklebt 
werden. 

Bei dem Gedanken an den verwaltungsmäßigen und finan
ziellen Aufwand, der hiermit verbunden wäre, fragt es 
sich, ob die Angaben von Namen und Anschrift eines 
Sorgeberechtigten nötig sind oder ob es nicht bei den un
veränderlichen Angaben für das Kind bei gleichzeitiger 
Kenntlichmachung seiner behördlichen Registrierung das 
Bewenden haben könnte. Die bisherigen Uberlegungen 
haben zu einer Verneinung dieser Frage geführt. Nach 
deutschem Recht werden Geburten bei den Standesämtern 
registriert. Dabei wird zwar die Wohnung der Eltern zur 
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Zeit der Geburt beurkundet. Spätere Wohnungswechsel 
sind aber led ig lich den Meldebehörden anzuzeigen, 50 

daß der W egzug des Kindes im Geburtenbuch des Ge
burtsorts nicht nachgetragen wird. Bei wiederholten Um
zügen der Eltern - die Fluktuation der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik ist bekanntlich seh r groß - wäre es bald 
nur noch mit zei traubenden Ermittlungen mög lich, die letzte 
Wohnung festzustellen. Sollten in einem Krieg sfall dar
überhinaus einzel ne Meldeunterlagen verforengehen oder 
verni chtet werden, 50 wäre die Kette unterbrochen, und 
die Erkennungsmarke könnte ihren wichtigsten Zweck nicht 
mehr erfüllen. 

Natürlich wird es stets Fälle geben, in denen die Angaben 
trotz der angestrebten Laufendhaltung vorübergehend 
nicht stimmen. Das kann z. B. eintreten, wenn nach einem 
Um zug die berichtigte Marke noch nicht in den Besitz der 
Sorgeberechtigten gekommen ist. Die Eintragung stimmt 
im Grunde auch dann nicht mehr, wenn die Familie bei 
einer Verlegungsaktion im Verteidigungsfall ihre Woh
nung verläßt. Im ersten Fall werden die Sorgeberechtigten 
die erforderlichen Angaben notfall s in einer behelfsmäßi
gen Form für das Kind anfertigen . Im zwe iten Fall ist an 
zunehmen, daß die Gemeinde des letzten Wohnsitzes von 
den Orten unterrichtet wird, in denen ihre verlegten Ein 
wohner untergebracht wurden, 50 daß eine Verbindung 
mit den Angehörigen verlorengegangener Kinder auf diese 
Weise nicht verzögert oder erschwert werden dürfte. 

V. 

Die vorstehenden Oberlegungen lassen es angezeigt er
scheinen, mit der Ausgabe der Marken die Meldebehörden 
zu betrauen. Sie eignen sich offensichtlich besonders gut, 
nicht zuletzt deshalb, weil bei ihnen in der Regel alle für 
die Beschriftung der Marken erforderlichen Angaben be
kannt sind. Sie können daher auch am ehesten für die 
ständige Richtigkeit der Eintragungen auf den ausgegebe
nen Marken sorgen. 

Eine Ausnahme bi lden allerdings medizinisch bedeutsame 
Angaben wie die Blutgruppe des Trägers der Marke, der 
Rhesus-Faktor, erhaltene Schutzimpfungen oder die Kennt
lichmachung von Zuckerkrankheit. Was die Eintragung der 
Blutgruppe an langt, 50 hat der Bundesrat auch hier eine 
Prüfung im weiteren Gesetzgebungsverfahren angeregt. 
Der Wert einer Kenntnis der Blutgruppe in einer Situation, 
wo eine sofortige Bluttransfusion lebensrettend sein kann, 
leuchtet ein . Wenn der Regierungsentwurf die Eintragung 
der Blutgruppe trotzdem nicht vorsieht, 50 waren hierfür 
medizinische, organisatorische und finanzielle Bedenken 
bestimmend. Auch in der belgischen Erkennungsmarke 
wird die Blutgruppe nicht eingetragen, in der schwedischen 
nur auf Antrag, wenn die Blutgruppe auf Kosten des Mar
keninhabers bzw. der Sorgeberechtigten unter Einhaltung 
gewisser Kautelen festgestellt wurde. Es ist zu erwarten, 
daß die Bundesregierung der Anregung des Bundesrats 
folg t und daher die Probleme der Eintragung der Blut
gruppe sowie der übrigen medi zinischen Angaben bei der 
weiteren Beratung des Entwurfs in den Ausschüssen des 
Bundestages zur Sprache kommen . 

VI. 

Die Erkennungsmarken sollen nach dem Entwurf obligato
risch für a lle Kinder unter 12 Jahren ausgegeben werden, 

die im Geltungsbereich des Gesetzes - seine Obernahme 
durch das Land Berlin ist vorgesehen - ihren gewöhn
lichen Aufenthalt haben. Kinder fremder Nationalität sol 
len mithin nicht ausgeschlossen werden . Im Falle einer 
Trennung von ihren Sorgeberechtigten bedürfen vielmehr 
gerade sie einer Erkennungsmarke, da sie vielfach die 
deutsche Sprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen 
werden und ihre Verständigungsmöglichkeit dann beson
ders gering ist. 

Dem humanitären Grundgedanken entspricht es, die wei
tere Verwendung der Marken über das 12. Lebensjahr hin
aus möglich zu machen. Sie so llen daher beim Kind bzw. 
sei nen Sorgeberechtigten verbleiben und auf Antrag auch 
weiterhin berichtigt werden . 

Au s ähnlichen Erwägungen heraus sieht der Entwurf auf 
Antrag auch die erstmalige Ausgabe von Marken an ältere 
Kinder und Erwachsene vor. Da in diesen Fä llen der Mar
keninhaber häufig einen vom Sorg·eberecht.i'gten abwei
chenden Aufen~haltsort haben wird oder ein Sorgerecht 
nicht mehr bes~eht, erscheint es zweck mäßig, zusä tz lich 
den Wohnort des Markeninhabers einZiutmgen und ihm 
eine Wahl einzuräumen, ansteHe des Namens und der 
Anschrift der Sorgeberech~igten eine andere Person zu 
benennen. 

Um weder den obiigatorischen Empfang noch eine frei
willige Ausstattung von finan zie llen Rücksichten abhängig 
zu machen, sollen die Marken kostenfrei ausgegeben und 
kostenfrei berichtigt werden. Ausgenommen 50 11 ledig lich 
die Ausgabe einer neuen Marke sein, wenn die alte in
folge von grobem Verschulden verlorenging oder beschä
digt wurde. Dann 50 11 eine Gebühr bis zu 10.- DM er
hoben werden können. 

VII. 

Ober die Tragung der Kosten, die sich aus dem Gesetz er
geben, trifft der Entwurf keine besondere Bestimmung. Er 
geht davon aus, daß es sich um Länderaufgaben handelt, 
die in ländereigener Verwaltung ausgeführt werden so l
len und daß die Kosten daher den Ländern zur Last fallen . 

Der Bundesrat hat zu diesem Problem die Einfügung einer 
Bestimmung vorgeschlagen , wonach die Zweckausgaben, 
d. h. insbesondere die Kosten für die Herstellung der Er
kennungsmarken, die sich etwa auf je 3.- DM belaufen, 
vom Bund zu tragen sind . 

VIII. 

Während an die Empfangnahme, Verwahrung und Berich
tigung von Marken für ältere Personen keine besonderen 
Verpflichtungen geknüpft werden, treffen bei der ob liga
torischen Ausgabe im Interesse der Kinder die Eltern oder 
sonstigen Sorgeberechtigten eine Reihe von Pflichten. So 
haben die Sorgeberechtigten auf Verlangen der Melde
behärde ihr die erforderlichen Angaben für die Beschrif
tung der Marke zu machen und die Marke in Empfang zu 
nehmen. Sie haben ferner dafür zu sorgen, daß die Ein 
tragungen stets richtig sind. Die Sorgeberechtigten sind 
weiter verpflichtet, den Verlust oder eine die Verwendbar
keit der Marke beeinträchtigende Beschädigung unverzüg
li ch der Meldebehörde mitzuteilen . Sie haben sicherzuste l-
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len, daß die Marke griffbereit aufbewahrt wird und dem 
Kinde im Bedarfsfalle jederzeit angelegt werden kann. 
Schließlich werden die Sorgeberechtigten verpflichtet, die 
Marke auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzu
legen. Es fehlt bewußt eine Verpflichtung der Sorgeberech
tigten, dem Kinde die Marke - etwa auf eine behördliche 
Anordnung hin - anzulegen. Andererseits sieht der Ent
wurf einige der erwähnten Pflichten für so bedeutsam an, 
daß er ihre vorsätzliche oder leichtfertige Außerachtlas
sung als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht. 

XI. 

Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten des Gesetzes wird sich 
der 1. Januar eines Jahres empfehlen, um mit der obligato
rischen Ausstattung der Kinder nach Geburtsjahrgängen 
das Verfahren zu vereinfachen. Unter Berücksichtigung 
des Zeitbedarfs, der nach Verabschiedung des Entwurfs 
für die Herstellung der Marken und für die organisatori
schen Vorbereitungen ihrer Beschriftung und Ausgabe be
nötigt wird, ist mit einer Ausgabe kaum vor dem Jahre 
1966 zu rechnen. 

DER SELBSTSCHUTZ DER WIRTSCHAFT 
Überlegungen, die der Betriebs- {Werk-} Selbstschutzleiter der Betriebe 

und Werke der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen seiner Vorberei

tungen für die Zivilverteidigung anzustellen hat 
von H. J. Hütten, Köln 

Informationstagungen 

für künftige Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiter gemäß 
§§ 21-24 des Entwurfs des Selbstschutzgesetzes wurden 
vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI ) im Auf
trag der "Luftschutz-Arbeits-Gemeinschaft (der Spitzen
ve rbände) der gewerblichen Wirtschaft" (LAGW)I) für 
künftige Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiter mit dem Bun
desamt für zivi len Bevölkerungsschutz und dem Bundes
luftschutzverband (BLSV) in den Landesschulen des BLSV 
vereinbart und bereits durchgeführt. Das Interesse an den 
Kursen ist sehr groß. Für das Jahr 1964 wurden neue Ter
mi ne vereinbart. 

Diese "freiwillige Vorausmaßnahme" der gewerblichen 
Wirtschaft zu der in absehbarer Zeit zu erwartenden ge
setz lichen Verpfli chtung", Veranstaltungen für Durchfüh
rung eines "Zivilen Bevölkerungsschutzes" mit geeigneten 
Teilnehmern zu beschicken, gründet sich auf den Entwurf 
zum Selbstschutzgesetz. Hier wird den Betriebsinhabern 
aller gewerblichen Betriebe von einer Belegschaftszahl 
von zehn Belegschaftsmitgliedern aufwärts die Aufstel lung 
und Ausbildung von Betriebs- (Werk-) Selbstschutzkräften 
in der Verantwortung der Betriebsinhaber zur "gesetz
lichen Pfli cht" gemacht. Mit dem Besuch einer solchen In
fo rmationstagung allein ist nichts für den Zivilschutz in 
gewerblichen Betrieben getan. In den nun folgenden Ober
legungen der Nutzanwendung des dabei Gehörten für 
den Betrieb beginnt die nicht einfache Tätigkeit des Be
triebs- (Werk-) Selbstschutz leiters. 

Eine der vornehm lichen Aufgaben der Zivilverteidigung 
als Selbstschutz-Maßnahme besteht darin, jeden einzelnen 
Verantwortlichen im Betrieb schon in Friedenszeiten mit 
den allgemeinen "Aufgaben des Zivilschutzes" vertraut zu 
machen . Das gilt insbesondere für die künftigen Betriebs
(Werk -) Se lbstschutzleiter, die schon längst in allen Betrie
ben hätten bestimmt und auf ein zivilverteidigungsmäßiges 
Verha lten hin hätten geschult werden müssen. 

Die NATO und der Zivile Bevölkerungsschutz 

Den Boden für eine positive Einstellung zur ,,~ivi lverteid. i
gung" bei der Bevölkerung zu schaffen, hat sich auch d ie 
Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft (North Atlan-

tic Treaty Organizotion ), die "N AT 0" zur besonderen 
Aufgabe gemacht. Häufig wurde in dieser Fachzeitschrift 
darüber berichtet!-O) Durch beharrliche Aufklärungsarbeit 
will die NATO jeden einzelnen auf die Notwendigkeit 
und die Wichtigkeit der Zivilverteidigung schon im Frieden 
hinweisen. Manches wurde auf diesem Gebiet bereits ge
tan. So werden z. B. in regelmäßigen Abständen "Zivilver
teidigungs-Bulletins der NATO" ve röffentli cht. Darüber 
hinaus ist eine "Zivilverteidigu ngs-Bibliothek der NATO" 
im Aufbau, die bereits mehr als 500 Bücher und Broschüren 
umfaßt. Die Monatszeitschrift der NATO: "N AT 0 -
Let t er" erscheint in englischer, französischer und d e u t
sc her S p ra c h e. Trotz eines so vielfältigen Informa
tionsmaterials läßt jedoch auch in europäischen NATO
Ländern die Organisation der Zivilverteidigung noch man
ches zu wünschen übrig. 

Atomstopp und Abrüstung 

Der Vor s chi a g des sowjetischen Ministerpräsidenten 
für eine "a II g e m ein e tot ale Ab r ü s tun g" und 
der Vorschlag des britischen Premierministers für eine we
nigstens begrenzte und teilweise Abrüstung sind gut und 
wohl. Aber selbst wenn der Antrag Chruschtschows zur 
Erörterung kommt, wird bis zu einer Einigung unter den 
Mächtigen der Welt über eine totale oder teilweise Ab
rüstung mit entsprechend wirksamem Kontrollsystem be
stimmt noch sehr viel Wasser den Rhein hinunter fließen. 
Es mögen noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen und 
am Ende a ll er Tagungen mit großen Redeschlachten steht 
dann viel leicht doch nicht der ewige Friede, sondern die 
Drohung mit dem nächsten Weltkrieg. 

Auch der At 0 m t e s t s top P - Ver t rag vom 5. 8. 
1 963 i n Mo s kau über ein begrenztes Kernwaffen
versuchsverbot ist keine Friedensversicherung. Er verbietet 
zwar Atombomben-Teste in der Atmosphäre, unter Wasser 
und im Weltenraum, aber erlaubt bleiben unterirdische 
Kernversuche, die nicht nur dem Studium friedlich einge
setzter Kernenergie, sondern auch mili tärischen Zwecken 
dienen sollen. Der Ruf: "Die Waffen nieder! Nie wieder 
Krieg!" ist fast so al t wie die Menschheit, konnte aber trotz 
a ll er Zeitströmungen nie verwirklicht werden. Immer wie
der auftretende nahe Kriegsgefahren sind Zeugnis dafür; 
wir haben sie ja wiederholt erlebt. 



50 Hüllen , Uberlegungen zur Vorbereitung der Zivilverteidigung 

Folgerung für die Betriebsleitung 

Eine ver a nt w 0 r tun g s b e w u ß t e Be tri e b s
lei tun g darf deshalb nicht im Nichtstun gegenüber 
einer solchen politischen Weltlage verharren und den 
Schutz ihres Betriebe's für den Fall eine's etwa,i'gen Zusam
menstoßes der Völker völlig außer acht lassen. Sie muß 
sich vielmehr jetzt schon eingehend mit den Problemen des 
"Zivilen Bevölkerungsschutzes" befassen, die auch für die 
Betriebe der gewerblichen Wirtschaft gelten. Beispiel
gebend für entsprechende Vorbereitungen ist eine "USA
Broschüre - 10 Steps to Industrial Survival".7) 

Es soll Aufgabe der nachstehenden Ausarbeitung sein, die 
Nutzanwendung darzulegen für die Durchführung von 
Zivilschutzmaßnahmen in Betrieben der gewerblichen 
Wirtschaft, wenn deren Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiter 
an einer Informationstagung teilgenommen haben. 

Situation gegenüber dem letzten Weltkrieg 

Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, daß seit Ende des 
2. Weltkrieges die Richtlinien für einen neuen Schutz des 
Betriebes und einen Arbeitsplan für ihre Durchführung mit 
ungefährer Kostenberechnung sich durch die waffentech 
nischen Umwälzungen radikal geändert haben . Während 
im letzten Krieg bis zuletzt das Streben vorlag, die Erzeu 
gung der Betriebe möglichst zu schützen, aufrecht zu er
halten und den Betrieb nach Beschädigungen durch einen 
Luftangriff möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu ma
chen, ist heute der 

"S c hut z des M e n s c h e n i m B e tri e b e" 
an die erste Stelle getreten. Dieser Grundforderung ge
genüber, die sowohl für Katastrophen im Frieden als auch 
in einem Kriege gilt, müssen alle anderen Uberlegungen 
z urücktreten . 
In einem möglichen Zukunftsluftkriege werden wir neben 
den bekannten "k 0 n v e nt ion e II e n" Waffen, den in
zwischen aber auch weiter vervollkommneten "S p ren g -
und B ra nd b 0 m ben", deren verheerende Wirkung 
im Bombenteppich-Abwurf wir ja noch 1943/45 erlebt ha
ben, mit dem strategischen "E ins atz von At 0 m -
und Was s e r s t 0 f f b 0 m ben" sowie sonstigen Neu
erungen zu rechnen haben. 

Gedanken zur "Militärischen Lage" 

Man muß - wenn es auch ni cht leicht ist - versuchen, sich 
ein Bild davon zu machen, wie sich ein künftiger Krieg ab
spielen könnte. Dabei sind schon große Uberraschungen 
zutage getreten. Man erinnert sich beispielsweise an den 
ersten Weltkrieg mit seinen im Grabenkrieg erstarrten 
Fronten und vergleicht damit den Bewegungskrieg in Rein
kultur des zweiten Weltkrieges. 
Von der richtigen Vorstellung hängt es ab, ob man mit den 
Vorbereitungen für einen Selbstschutz richtig liegt. Ein 
künftiger Krieg wird alle Teile des Volkes und des Lebens 
erfassen. Kein Land der Erde wird seine Rüstung so auf
bauen können, wie dies notwendig wäre . Man muß sich 
daher auf das Wichtigste konzentrieren, um das Notwen
dige zu erreichen. Wichtig ist, die 

"E n t w i c k I u n gau f dem W a f f eng e b i e t" 
seit 1914 z u kennen und z u beachten. 

Entwicklung der Düsenflug ze uge: 

Infolge der ungeheuren Geschwindigkeiten der Flugzeuge 
ist die Welt im militärischen Denken klein geworden. 
Während sich früher Länder gegenüberstanden, werden 
künftig Kontinente miteinander Krieg führen. 

Entwicklung der Raketenwaffen: 

Diese Waffen üben eine Masseneinwirkung auf den Geg
ner aus, ähnlich den Wirkungen der Werfer, wie sie zuerst 
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von Rußland zum Einsatz gekommen sind. Die Weiterent
wicklung dieser Waffe kann vielleicht eines Tages die 
normale Artillerie überflüssig machen. Auch in der Luft
abwehr macht die Raketenentwicklung die herkömmliche 
Flak zu einer überholten Angelegenheit. Die Forschung 
und Entwicklung auf diesem Gebiet ist sehr weit voran
geschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen. 

E n t w i c k I u n gau f dem Rad ar g e b i e t ' : 
Hier ist die Entwicklung rasend vorangeschritten . In Ver
bindung mit Raketen erschließt dieses Gebiet ungeahnte 
militärische Möglichkeiten. 

Entwicklung auf dem Atomgebiet: 
Dadurch ist der Kriegführung ein Mittel in die Hand ge
geben, das eine Massenvernichtung ermöglicht und somit 
neue Aspekte eröffnet. Auch auf taktischem Gebiet kön
nen hier Waffen - etwa auf Raketenbasis - eingesetzt 
werden, die Entfernung von mehreren hundert Kilometern 
überbrücken, Die Zahl der Ziele - um einen Atomschlag 
wirksam zu gestalten - geht in die Hunderte, die Zahl der 
einzusetzenden Atombomben in viele Hunderte. Eine be
sonders wichtige Frage ist die, ob nach dem ersten Atom
schlag noch weitere Atomwaffen zur Verfügung stehen, um 
in der zweiten Phase mit ihnen die Angriffe fortsetzen zu 
können . Es darf ange nommen werden, daß in diesem Zeit
ablauf eines Krieges normale (konventionelle) Waffen wie
der an Bedeutung gewinnen werden . 

Folgerungen aus der Waffenentwicklung 

Die Lage hat sich durch diese Entwicklungen auf dem Waf
fengebiet entscheidend geändert, Wie gesagt, die militä
rische Welt ist klein geworden, die militärischen Vernich
tungsmittel sind ins Maßlose gestiegen. Die Abwehr ist 
noch nicht in dem erforderlichen Maße mitgekommen, wie 
dies hoffentlich in einigen Jahren der Fall sein wird. In 
einem künftigen Kriege kommt es nicht mehr darauf an, 
die Streitkräfte zu schlagen, sondern die Völker schlecht
hin . Man wird nicht mehr von Siegern und Besiegten spre
chen können, denn auch der "Sieger" wird schwer ange
schlagen sein. Was der erste und der zweite Weltkrieg 
nicht fertiggebracht haben, nämlich unsere Existenz ernst
lich zu bedrohen, das kann in einem dritten Weltkrieg 
wahrscheinlich eintreten. 

Wichtig ist, den ersten Schlag zu überleben. Wichtig ist 
aber auch, daß die Industrie und überhaupt die gewerb
liche Wirtschaft hernach soweit wie möglich wieder ar
beitsfähig ist. 

Es gibt zwar Leute, die behaupten, daß der Krieg in sieben 
Stunden z u Ende sei, weil der erste Atomschlag so ver
nichtend wirke, daß an eine Fortsetzung des Krieges in 
einer zweiten Phase nicht mehr gedacht werden könne. 
Möglich ist, daß im Falle eines Krieges beide Seiten ver
suchen werden, durch restlosen Einsatz der Atomwaffen 
einen entscheidenden Vorteil in wenigen Tagen oder Wo
chen zu erreichen. Der US-Verteidigungsminister beurteilte 
bei einer Ansprache im November 1963 die militärische 
Lage der westlichen Welt sehr selbstbewußt, nicht nur auf 
atomarem Gebiet, sondern auch hinsichtlich der T ruppen
stärken. Aber an der Tatsache, daß die Schäden eines 
Atomkrieges auf beiden Seiten groß sein würden, würde 
auch eine weitere Vergrößerung der US-Oberlegenheit 
nichts Wesentliches mehr ändern können. 

Schlußfolgerungen aus verschiedenen 
NA T 0 - Man ö ver n beziehen sich nicht allein auf das 
militärische Gebiet, sondern müssen den ganzen Bereich 
des staatlichen Lebens umfassen . Ein Zusammenbruch oder 
auch nur ein Versagen im "zivilen Bereich" würde keine 
geringere Katastrophe auslösen als ein militärisches Ver
sagen. 
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In unserer Lage wäre es daher nicht zu verantworten, 
wenn nichts unternommen werden würde, um Schutz- und 
Betreuungs-Maßnahmen für die Zivilbevölkerung und da
mit auch für die gewerbliche Wirtschaft vorzunehmen. 
Man kann mit diesen Vorbereitungen nicht erst im Zeit
punkt einer Zunahme internationaler Spannungen oder 
beim Auftreten einer unmittelbaren Gefahr, wie sie in den 
letzten Jahren häufig bestanden, beginnen. Als ein schwe
rer Fehler muß es angesehen werden, für den Schutz der 
Zivilbevölkerung nicht gleiche Grundsätze wie für die 
militärischen Vorbereitungen anzuwenden. 

Die reibungslose Versorgung der Truppe mit allem, was 
sie zum Kämpfen braucht, ist eine wichtige Aufgabe. Wenn 
daher die militärische Führung damit rechnet, den Nach
schub für eine deutsche Truppe in einem künftigen Krieg 
auch aus der Fertigung der deutschen Industrie decken zu 
können, muß die wichtige Rolle, die der gewerblichen 
Wirtschaft als der Trägerin des Rüstungspotentials zu
kommt, schon jetzt in die operativen Oberlegungen mit 
einbezogen werden. 

Es würde zu weit führen, im Rahmen dieses Aufsatzes 
noch tiefer in die Probleme der militärischen Lage einzu
dringen. Der Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiter eines Be
triebes der gewerblichen Wirtschaft muß nach Teilnahme 
an einer Informationstagung sich über Waffenentwicklung 
und die militärische Lage fortlaufend unterrichten.8) 

Folgerungen aus der militärischen Lage 

Wesen und Bedeutung der Atomwaffe müssen dem Be
triebs- (Werk-) Selbstschutzleiter nach der Informations
ta~ung ein Begriff für seine Tätigkeit im Betrieb geworden 
sein. 

Die At 0 m b 0 m ben wir k u n gen (Druckwelle, Hitze
entwicklung, Radioaktivität) erfordern neue gewaltige 
Schutzmittel. Entgegen allen Schwarzmalereien der Besser
wisser in Laienkreisen sind voll wirksame Schutzmittel ge
gen die neuen fürchterlichen Vernichtungswaffen möglich 
und vorhanden. Es werden jedoch k ein e Vor war
nun g vor dem eigentlichen Fliegeralarm, keine Be
endigungdes Alarms oder der Luftgefahr 
mehr geben. Die Entwicklung der Flugzeuge mit Ober
schallgeschwindigkeit und die sicherlich zum Einsatz kom
menden Raketen als Geschosse stellen ganz andere, neue 
Anforderungen an die verantwortlichen Stellen zu r War
nung der Bevölkerung . Alle Gebiete unseres Staates sind 
von dem Augenblick eines Kriegsbeginns an durch Rake
ten oder schnelle Flugzeuge bedroht. Eine Rakete, aus ir
gend einem Raum des Ostblocks abgeschossen, kann auf 
irgendeine Stadt des Bundesgebiets, auf eine belgische 
Stadt oder auf holländisches Gebiet gerichtet sein. Die 
Zeit von der Erfassung eines solchen Geschosses bis zur 
möglichen Auswertung der Flug- und Zielrichtung ist mit 
den heutigen technischen Mitteln viel zu ku rz, um noch 
bestimmte Landesteile warnen zu können. Es wird also 
meist eine Gesamtwarnung des Bundesgebiets geben . 

Bei der P I a nun g der Sei b s t s c hut z maß nah -
me n dürfen die Verantwortlichen der gewerblichen Wirt
schaft sich nicht von der trügerischen Hoffnung beeinflus
sen lassen, unsere wahrscheinlichen östlichen Gegner hät
ten nur ein Interesse daran, sich möglichst schnell in den 
Besitz der unzerstörten Waffenschmiede Deutschlands, 
des rheinisch-westfä lischen, des mainfränkischen Industrie
gebiets und der nordwestlichen Hafengebiete zu setzen. 
Daher würden diese wichtigen Gebiete nicht durch Terror
angriffe zerstört oder durch Radioaktivität unbetretbar 
gemacht. Man soll seinen Gegner nie unterschätzen, und 
nachdem wir schon im 2. Weltkrieg uns schwer getäuscht 
haben über den Wehrwillen und die Leistungsfähigkeit 
der Russen, dürfen wir heute erst recht nicht damit rechnen, 
ein Volk von mehr als 200 Millionen Menschen, ein Land 

mit unerschöpflichen Rohstoffquellen, einem unvorstellba
ren industriellen Aufschwung, eine Regierung mit unbe
schränkten Machtmitteln, mit einem unerschütterlichen Aus
dehnungsdrang hätte kein anderes Ziel im Auge, als die 
Erzeugung der deutschen Zechen und Hütten noch wäh
rend eines Krieges für sich nutzbar zu machen. Im Gegen
teil , wir müssen mit dem sofortigen Einsatz der gesamten 
und stärksten Zerstörungswaffen des Gegners in einem 
Zukunftskriege auch auf die genannten Wirtschaftszentren 
rechnen und demgemäß unsere Schutzmaßnahmen für die 
gewerbliche Wirtschaft einrichten. 

Evakuierung als Schutzmöglichkeit 

Die USA haben lange Zeit in der Evakuierung ihrer Städte 
das Allheilmittel gegen einen Krieg mit Atombomben ge
funden zu haben geglaubt, und der Gedanke der Aus
leerung der Zivilbevölkerung aus den großen Städten ist 
auch bei uns schon erörtert worden. Inzwischen aber ha
ben die Amerikaner die praktische Unmöglichkeit einer 
solchen Maßnahme eingesehen, und auch bei uns würde 
eine Räumung im großen schon allein am Raummangel 
scheitern. Wer unsere dicht besiedelten Wirtschaftsgebiete 
kennt, wird ohne weiteres die Möglichkeit einer Evakuie
rung der Bevölkerung aus den großen Industrie- und Wirt
schaftszentren in größerem Umfange als unmöglich erken
nen. Was für die Bevölkerung der Städte gilt, gilt in glei
cher Weise auch für die Belegschaft der einzelnen großen 
industriellen Werke und Betriebe der gewerblichen Wirt
schaft. Selbst wenn von einer Fortsetzung der Erzeugung 
zunächst nicht die Rede sein kann, so kann doch ein Werk 
oder ein Betrieb sich nicht so weit und so lange von seiner 
Stammbelegschaft trennen, daß jede Verbindung, jede 
Einflußmöglichkeit, verloren geht. Also bieten Schutzräume 
sich als Lösung an. 

Die Schutzraumfrage 0- 11) 

Wohin aber Schutzräume ? Außerhalb der Werke? Außer
halb der Stadt? 

Man kann dazu unmöglich eine feste Richtlinie aufstellen. 
Selbst wenn in der Umgebung der großen Industrieballun
gen am Rhein, an der Ruhr, am Main, dafür Land zu haben 
wäre, so stürzten sich bestimmt alle großen Betriebe sofort 
auf solche Objekte, und es könnte eine neue, ungeheure 
Bodenspekulation geben, bei der den Sieg davontrüge, 
wer den höchsten Preis zu zahlen bereit ist, vorausgesetzt, 
daß die bisherigen Grundbesitzer sich von ihrem wertvol
len Besitz zu trennen bereit wären. Wenn dann also keine 
Möglichkeit zum Bau von Schutzräumen außerhalb des 
Ortes gefunden wird, dann bleibt eben nur ein Bau im 
Werk, im Betrieb oder in seiner Nähe zu planen. Betrüb
lich ist, daß hierfür noch keine endgültigen, auch dem laien 
verständlichen amtlichen Merkblätter und fachliche Infor
mationsschriften vorhanden sind, denen ein bauwilliger 
Betriebsinhaber Ratschläge über den Bau und die techni 
sche Ausstattung eines Schutzraumes entnehmen könnte. 

Die seit 1952-1957 vom Bundesministerium für Wohnungs
bau aufgestellten Richtlinien für Schutzraumbauten, Schutz
bunker und Schutzstollen sollen jetzt durch den Entwurf 
des "Gesetzes über bauliche Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung (Schutzbaugesetz)" ersetzt werden. Stra 
tegie und Taktik des Bombenkrieges von morgen stellen 
an sie die Forderung, daß sie gegen herabfallende Trüm
mer, radioaktiven Niederschlag sowie gegen biologische 
und chemische Kampfstoffe Schutz gewähren und für 
Daueraufenthalt geeignet sind. 

Der Aufenthalt in solchen Schutzraumbauten soll nach den 
Anschauungen der NATO etwa 30 Tage dauern können, 
was etwa dem ersten Abschnitt eines künftigen luftkrieges 
mit den schwersten Angriffen in den ersten 3 oder 4 Tagen 
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entsprechen würde. Diese 30 Tage werden die " U be r 
l eb e n s p e r io d e" genannt. Wem es ni cht geglückt ist, 
re;:htzeitig in den ihm zugeteilten Schutzbau zu fliehen, 
muß al s verloren angesehen werden . Man stelle sich ein 
lTI al den Abwurf auch nur einer einzigen A - oder H-Bombe 
vor. Keinerlei Leben in der Nähe ring sum, weiter entfernt 
Trümmer, Brä nde, d ie Luft radioaktiv verseucht. Nur lang
sam und mit größter Vorsi cht können die verantwortlichen 
Leiter des Zivilen Bevö lkerung sschutzes und der Betriebs
(Werk-) Selbstschutzleiter eines Betriebes, sofern noch 
etwas erhalten wäre, mit der Erkundung, Entgiftung, Ret
tung, Aufräumung beginnen, um ein normales Leben not
dürftig wieder in Gang zu bringen . Während der 30 Tage 
Uberleben speriode mü ssen die Uberlebenden der Stadt in 
ihren Schutzbauten hausen! Die schutzsichere Unterbrin
gung so vieler Menschen mit ausreichender Fürsorge und 
Verpflegung für mehr als 4 Wochen ist ein neues, beson 
deres Problem für unsere Baufachleute und unsere Lebens
mittelindustrie. Wird genügend Sauerstoff vorhanden sein 
zum Atmen ? Sind genügend Sitz- und Liegemöglichkeiten 
verfügbar, genügend Aborte und Abwässerungsmögli ch
keiten ? Ist für genügende Be- und Entlüftung für so viele 
Menschen gesorgt und für Behei zung in ka lter Jahreszeit ? 
Sind vor all em genügend Lebensmittel, Getränke und Arz
ne ien vorhanden für diese 100 oder 300 oder gar 1000 
Schutzrauminsa ssen ? Man wird sie ja nicht 30 Tage lang 
mit pflanzlich oder tierisch -technischen Produkten ernähren 
können . 
Aber man muß noch weiter denken : Wenigstens in be
schränktem Umfang ist Wechselwäsche vorzusehen, viel 
leicht auch für Säuberung der getragenen Wäsche vorzu
sorgen . Es können Krankheiten unter den dichtgedrängt 
untergebra chten Menschen ausbrechen ; es muß Sanitäts
personal (weibliches und männliches) da sein und für grö
ßere Verhältnisse sogar ein Arzt, ferner Heilmittel ver
schiedenster Art, evtl. die Möglichkeit zur Herstellung von 
bestimmten Arzneien. Eine behelfsmäßige Unterbringung 
von Kranken, getrennt von den anderen, gesunden Bunker
insassen muß möglich sein . Kinder können während der 
30tägigen Bunkerzeit zur Welt kommen; Tote kann es ge
ben ! Wie kann eine solch bunt zusammengewürfelte, ver
zweifelte Menge unterhalten, im Zaum gehalten und u. U. 
gebändigt werden ? Ein Hauptordner, vielleicht mit poli zei 
lichen Befugnissen ausgestattet, muß da sein, der über die 
Einhaltung der im Interesse des Lebens und der Sicherheit 
der Schutzraumin sassen erlassenen - strengen - "Schutz
raum -Hausordnung" wacht und dem männli che und weib 
liche Hilfskräfte zur Seite stehen müssen. Ein loser geselli 
ger Zusammenschluß muß versucht werden durch Karten 
und Brettspie le und weitere einfache Unterhaltungsmög
lichkeiten. Vielleicht könnte auch versucht werden, einen 
gewissen, all erdings wohl recht dürftigen Nachrichten
dienst einzurichten - Radioübermittlung wird bestimmt 
vom ersten Tage an ausfallen. Der mehr als 4wöchige 
Aufenthalt in einem Schutzraum wird kein Vergnügen sein . 
All das sind Fragen, die vorher schon in Friedenszeiten 
überlegt und wofür die bestmöglichen Lösungen gesucht 
werden müssen. Und alle diese Fragen gehen ebensosehr 
das Bundeswohnungsbaumini sterium, das Bundeswirt
schaftsm inisterium, das Bundesinnenministerium, die ört
lichen Luftschutzleiter, Betriebsinhaber und Betriebs
(Werk-) Selbstschutzleiter der gewerblichen Wirtschaft an. 
Welches sind nun die Auf gab end e s Be tri e b s -
( Wer k -) Sei b s t s c hut z lei t e r s während und 
nach der Uberlebensperiode ? Ist kein verantwortlicher 
Betriebs- (W erk-) Selbstschutzleiter da, so gibt es bestimmt 
ein Cr.ao~ im Betrieb und unter der Belegschaft. 

Schaffung eines Befehls-Schutzraumes 

Für die Betriebsleitung und den Betriebs- (Werk-) Selbst
schutzleiter mit seinem kleinen Fachstab und dessen nötig -

Zivilschutz Helt 2 

ste Hilfskräfte ist in erster Linie ein Schutzraum als atom
bombengeschützter Befehlsstand zu schaffen. Er muß mit 
sicher arbeitender Verbindung zu den behördlichen Warn 
und Alarmsteilen ausgestattet sein . Der Bau und die Ein 
richtung dieser Befehlsstelle gehören zu den ersten Maß
nahmen einer verantwortungsbewußten Betriebsleitung . 
Denn w enn der Schutz des Menschen heute die erste Stelle 
im Betriebsselbstschutz einnimmt, dann muß auch ein Mann 
da sein, für den die technischen Voraussetzungen geschaf
fen sind, die ihm anvertrauten Menschen in den gefähr
lichen Zeiten während und nach Katastrophenfällen , die 
sein Werk berühren, zu betreuen und die richtigen An 
ordnungen zu ihrem Schutze zu treffen . Für diese verant
wortungsvolle Aufgabe muß er zunächst selbst ausreichend 
geschützt sein . Wünschenswert wäre weiter das Vorhan 
densein einer Au sweichbefehlsstelle, in der die Betriebs
leitung und die für die Erzeugung verantwortli chen Män
ner des Betriebes, soweit sie sich nicht in den Schutzräumen 
ihrer G efolgschaft aufhalten, unterzubringen sind. Die 
M öglich keit der Beschädigung solcher Schu tzräume ver
rin gert sich mit ihrer l:ntfernung von dem am meisten ge
fährdeten Betrieb selbst. Ihre Errichtung wird deshalb am 
besten a ußerh a lb des Betriebs und noch besser, falls be
triebstechnisch möglich, außerhalb des Ortes erfolgen . 
Das Gleiche gilt für die atombombensichere Unterbringung 
der notwendigsten " Betriebs- (Werk-) Selbstschutzkräfte". 
Au ch si e sollen möglichst außerhalb eines eigentlichen 
Gefahrenzentrums untergebracht werden, möglichst zu 
sammen mit u. U. geländegängigen Transportfahrzeugen, 
um sie schnell an die Einsatzstellen zu bringen . 

Schutz der Energieversorgung 

W ährend der sogenannten Uberlebensperiode wird wohl 
jeder produktive Betrieb ruhen . Dies entbindet den Be
triebs- (Werk -) Selbstschutzleiter aber keineswegs von vor
~o rgli chen Maßnahmen zum Schutze der wichtigsten An 
triebsmittel für seinen Betrieb : Der Versorgung mit "Elek
trischem Strom", oder mit "Gas" , mit "Wasser", mit 
" Dampf". Es gehört daher ebenfalls zu den vordringlich 
sten Maßnahmen des Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiters, 
schon in der Planung des atomaren Schutzes des Betriebes, 
ebenso wie für den Schutz aller ihm anvertrauten Men
schenleben für einen möglichst frühzeitigen und weitgehen 
den Schutz dieser Lebensadern des Betriebes zu sorgen. 
Wie die Erhaltung der Menschenleben nur durch früh 
zeitigen Schutzraumbau möglich erscheint, wird die Siche
rung der Energieversorgung auch nur durch analoge atom
bombengeschützte Unterbringung und Anlage in Friedens
zeiten möglich sein . Ist eine Verlegung in tiefgelegene 
Räume nicht durchführbar, dann müssen diese GrundeIe
mente für die Erzeugung im Betrieb auch bunkerartmäßig 
geschützt werden . Die An lag e von Sc hut z s t ä n -
den für eine Art von Notbelegschaft wie im letzten Krieg 
er ü b r i g t sie h jetzt, da der Schutz und die Bedienung 
der Anlage, sei sie nun in die Tiefe verlegt oder bunkerart
mäßig ummantelt, einen besonderen Schutz einer Not
belegschaft, di e sicherlich gar nicht da ist, nicht braucht. 
Diese Anlage wird ja während der Uberlebensperiode 
sehr wahrscheinlich planmäßig außer Betrieb sein. Eine 
Ausnahme wäre, wenn etwa die werkseigenen Schutzbau
ten mit Strom und Wasser aus werkseigenen Anlagen be
liefert würden. In solchen Fällen müßten die infragekom
menden elektrischen Aggregate weiterlaufen und erforder
lichenfalls auch kontrolliert werden können. 

Sachschutz 

Ein weitergehender Sachschutz wie im letzten Krieg wird 
nicht nötig und auch nicht möglich sein . Es kö nnte sich be
stenfalls nur um einen Splitter- und Trümmerschutz han
deln . Ob aber ein solcher selbst gegen die Beschädigun-
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gen dur.::h konventionelle Waffen, die heute auch schon 
Atomsprengköpfe tragen und daher eine erheblich stär
kere Wirkung als früher haben, einen auch. nur einiger
maßen ausreichenden Schutz gewähren würde, erscheint 
äußerst fraglich. 

Ob und inwieweit die Entwürfe der vorläufigen Richtlinien 
für den Einzel- und Sachschutz im baulichen Luftschutz des 
Bundesministers für Wohnungsbau aus dem Jahre 1955 
heute noch Geltung haben, mögen Wissenschaftler und 
Baufachleute prüfen und entscheiden. 

Man kann sich die Mühe und die Kosten eines solch pro
blematischen Splitter- und Trümmerschutzes wahrscheinlich 
sparen, zumal der Erzeugungsbetrieb während der 30tägi
gen Uberlebensperiode sicher ohnehin ganz ruhen dürfte. 
Eine Wiederaufnahme der Fertigung im Betrieb nach den 
unfreiwilligen Ruhetagen hängt einmal ab von dem Zu
stand des Werkes na c h einer Katastrophe oder Luft
angriffen, zum anderen von den Plänen, die die Regierung 
oder die übergeordneten militärischen und wirtschaft
lichen Instanzen der gemeinsamen westlichen Verteidi
gungsorganisation für die Wirtschaft der Bundesrepublik 
vorgesehen haben. 

Hilfsdienste 

Im Zusammenhang mit den obengenannten vorsorglichen 
frühen Maßnahmen für die Sicherung der Energie-Versor
gung (Elektrizität, Dampf, Gas, Wasser) zur späteren 
Wiederingangsetzung des Betriebes steht nun die weitere 
Frage: Wo werden die hierfür erforderlichen Arbeits
kräfte des Betriebes untergebracht? Man versteht hierun
ter nicht etwa nur die wenigen Männer zur Betreuung und 
Bedienung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, son
dern darüber hinaus zunächst alle jene Hilfskräfte des 
Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiters zur Erkundung des 
Geländes auf Strahlungsgefahren, Begiftung irgendweI
cher Art, der Möglichkeit zur Durchfüh rung der Entgiftung 
von Gelände, Räumen, Material und Menschen, zur Ersten 
Hilfe, zur Rettung Verschütteter, zu r Brandbekämpfung, 
zur Trümmerbeseitigung, zu Aufräumungsarbeiten. Keines
wegs ausgesch lossen oder unmöglich wird es sein, daß die 
verantwortlichen Leiter des örtlichen oder des Betriebs
(Werk- ) Selbstschutzes möglichst bald nach einer Kata
strophe oder einem Luftangriff versuchen werden, das 
ihnen überantwortete Gebiet oder ihren Betrieb nicht nur 
auf den erha ltenen Schaden erkunden lassen, sondern auch 
versuchen werden, Schäden zu beseitigen, um deren Aus
breitung zu verhindern. Das setzt voraus, daß alle Hilfs
trupps für den Selbstschutz schnell erreichbar, leicht be
weglich, zweckentsprechend ausgerüstet und ausgebildet 
und schließlich in nicht zu großer Entfernung von ihren ver
mutlichen Einsatzorten atombombengeschützt unterge
bracht sind. Die Lösung dieser Fragen darf bei der Auf
stellu ng eines Zeitplanes für die Aufstellung eines Betriebs
Selbstschutzes keineswegs vernachlässigt werden . Dabei 
erhebt sich die Frage, ob die Helfertrupps für die Betriebe 
und ihre eventuellen Ersatz- und Reserve-Einheiten zusam
men mit der übrigen Betriebsbelegschaft in den Schutz
bunkern oder sonstigen Schutzraumanlagen des Betriebes 
untergebracht werden sollen oder von diesen getrennt in 
besonderen Schutzraumanlagen. Die Entscheidung ist so
wohl eine Platz- als auch eine Kostenfrage. Ein Sonderbau 
für die Helfertrupps ist natürlich teurer als ihre Zusammen
legung mit den nicht als Helfer eingeteilten Belegschafts
mitgliedern. Aber diese Mehrkosten müssen in Kauf ge
nommen werden, einmal weil mit diesen Helfertrupps auch 
ihre Fahrzeuge, ihre persönliche Ausrüstung, ihr handwerk
liches Gerät und was sonst noch alles zu ihrer schweren 
und verantwortungsvollen Arbeit gehört, griffbereit sein 
müssen, andererseits weil das Bekanntwerden des Einsat
zes der Helfertrupps bei den anderen nicht eingeteilten 

Insassen eines gemeinsamen Schutzraumes wahrscheinlich 
sofort Unruhe auslösen würde. Daher wird es richtig sein, 
die Helfertrupps nicht mit der sonstigen Belegschaft zu
sammen unterzubringen. 

Die Familien-Unterbringung 

Diese Uberlegungen werfen zudem eine andere Frage 
auf: Ob ein Betrieb für die atombombengeschützte Unter
bringung auch der Familienangehörigen seiner in der Nähe 
wohnenden Belegschaft aufkommen soll? Menschliche 
Uberlegungen führen zu einer Bejahung dieser Frage. 
Aber einer solchen steht doch die Tatsache entgegen, daß 
der "Schutz der Zivilbevölkerung" - und die Familien
angehö rigen der Betriebsbelegschaft gehören nach zivi l
schutz recht lichen Grundsätzen zu r örtlichen Zivilbevölke
rung - zu den Schutzverpflichtungen des örtlichen Luft
schutzleiters gehört. Es ist ferner ja keineswegs immer der 
Fall, daß alle Angehörigen einer Familie bei dem gleichen 
Betrieb wie etwa der Haupternährer arbe iten. Schließlich 
würde die Hereinnahme der Familienangehö rigen in Be
triebs-Schutzräume nicht nur die Aufrechterhaltung der 
Ruhe und Ordnung in diesen Schutzbauten erheblich er
schweren und beeinträchtigen, sondern u. U. auch die Ein
satzfähigkeit der Betriebshelfer in Frage stel len. Zudem 
würden das Vielfache an Raumbeanspruchung und Kosten 
sich ergeben. Schließlich muß in Kriegszeiten jeder Un
annehmlichkeiten und Schwierigkeiten in Kauf nehmen, 
auch eine Zerreißung der Familienzusammengehörigkeit. 
Wie viele Mitglieder der Familie werden bei der Truppe 
im Felde sein, von denen man wochen- und monatelang 
vielleicht keine Nachricht erhält. Eine solche negative Stel
lungnahme bezieht sich auch auf Werkskolonien, se lbst 
wenn sie in der Nähe des Betriebes liegen. Es bleibt aber 
sch ließlich dem guten Willen der Betriebsleitung überlas
sen, inwieweit sie auch die Bewohner nahegelegener 
Werkskolonien betreuen wi ll. 

Alarmwesen und Nachrichtendienst 

Und nun zum letzten, aber keinesweg s unwichtigsten Punkt 
der Uberlegungen eines Betriebs- (Werk-) Selbstschutz
leiters : dem "N ach r ich t e n wes e n". Wir müssen uns, 
wie schon oben kurz angefü hrt, von dem Schema des 
Warndienstes des vergangenen Krieges freimachen. 

Luftgefahr (L) 30, L 20, L15, Fliegeralarm (meist noch 10 Mi
nuten vor Erscheinen der Flieger), Luftgefahr vorbei und 
schließlich Entwarnung, wird es nicht geben. Im Krieg von 
morgen haben wir, wie eingangs erwähnt, mit Flugzeugen 
mit einem Vielfachen der Geschwindigkeiten des vergan
genen Krieges zu tun. Die z. T. Uberscha llgeschwindigkei
ten der Bomber und Raketenwaffen und ihre Startbasen in 
unmittelbarer N ähe unserer östlichen Grenzgebiete ver
kürzen die Zeit ihres Anfluges zum Zielobjekt auf meist nur 
wenige Minuten. Wenn die taktische Warnzeit in West
deutschland günstigstenfalls einige wenige Minuten be
tragen kann, verkürzt sie sich für Mittel- und Süddeutsch
land, für unsere an dem sogen. "Eisernen Vorhang" ge
legenen Landesteile, sowie für Berlin auf Bruchteile von 
Minuten. Daher auch die Forderung des mehr oder minder 
ständigen Aufenthalts in den Schutzräumen, wenn man die 
ersten 30 Tage mit den zu erwartenden schweren Bomben
angriffen überleben will. 

Gegen die völlig überraschende Beschießung mit Raketen 
werden eine Warnung und Alarmierung irgendwelcher 
Art überhaupt unmög li ch sein. Trotzdem aber können wir 
auf eine Warnung ni cht verzichten, auch wenn sie uns 
keine Zeit mehr sagen kann, bis wann etwa ein Angriff 
erfolgt. Nach wie vor sind wohl akustische Signale durch 
Alarmsirenen vorgesehe n. Im übrigen werden Vermittlung 
und Verständigung durch Draht nach den ersten Angriffen 
bestimmt nicht mehr möglich sein . Jede Mitteilung von 
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Muster. Entwurf eines Betriebs-(Werk-lSelbstschutz-Zeitplans für die Durchführung in Hundertsätzen innerhalb von 5 Jahren 

Stand der Arbeiten im .... 
Durchzuführende Sei bstschutz-Arbeiten 

1. Prüfung alter Schulzraumanlagen aus 
dem 2. Weltkrieg auf ihre Wiederver
wendungsfähigkeit im neuen Betriebs
(Werk -) Se lbstschutz und ihre Verstär
kungsmöglichkeit entsprechend den An 
forderungen eines heutigen Bomben
und Raketenkrieges gemäß den behörd
lichen Richtlinien 

2. Erkundung von Standorten für neue 
Schutzraumanlogen innerhalb oder 
außerhalb des Werkes 

3. Bereitstellung von Material und Arbeits
kräften für den Schutzraumbau 

4. Bau eines Befehlsschutzraumes für den 
Be triebs-(Werk-) Selbstschutzleiter, seinen 
Stob und die Hilfskräfte des Betriebs
(Werk-) Selbstschutzes 

5. Bau einer Betriebs-(Werk-)Warnstelle 
und der Verbindung mit den behörd 
lichen Warn- und Alarmsteilen 

6. Bau von Schutzräumen für die Betriebs
belegschaft allgemein 

7. Beschaffung der Einrichtung und Aus
stattung der Schutzräume für eine Voll 
belegschaft wöhrend der 30tägigen Ober
lebensperiode 

8. Bau einer Ausweich-Befehlsstelle noch 
Möglichkeit mit Unterkünften fur die 
Helfertrupps zur Feststellung von ato
maren , biologischen und chemischen Ge
fahrenstellen und zu deren Beseitigung ; 
hierfür auch die erforderliche Aus
rüstung, Fahrzeuge, Geröt usw, 

9. Bau einer Anlage zur Entgiftung von 
Personen, Sachen und Gerät nach ato
marer oder biologischer Begiftung 

10. Aufstellung, Ausbildung und Ausrüstung 
der: 
0) Feuerlöschkräfte 

b) Sanitätskräfte 

c) Bergungskräfte 

1. 

100 

100 

10 

100 

50 

10 

10 

10 

10 

10 I 
--------------- -----------1-------
d) Kräfte für die Feststellung atomarer, 

bakteriologischer und biologischer 
Begiftung sowie deren Beseitigung 
(Strah l ungsschutz) 

20 

2. 

+ 20 
30 

150 
100 

1- 20 
30 

1- 20 
:lO 

60 

l 20 
30 

+ 20 
30 

+ 20 
30 

+ 40 
60 

3. 

1 30 
60 

+ 30 
60 

+ 30 
60 

+ 40 
100 

60 

1 40 
70 

+ 40 
70 

+ 20 
50 

1 40 
100 

Jahr in 'I, 
4. 

+ 20 
80 

+ 20 
80 

+ 20 
80 

+ 40 
100 

+ 30 
100 

+ 30 
100 

+ 25 
75 

5. 

+ 20 
100 

+ 20 
100 

+ 20 
100 

100 

+ 25 
100 

Zusammen I 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Bemerkungen 

Verpflegung, 
Wäsche, Gesund
heitsdienst, sonst. 
Betreuung 

e_l_F_e_r_ns_p_re_c_h_e_r ________ _____________________ I----l-0---I,----+-30-0 __ ~I~-+-~------L---+-2-8g----I~-+-120-oo---- I----l-oo----- I-----------------
I +~ I +~ I +~ I 

f) Fachtrupps für die Entstörung der 
Energie-Versorgung (E lektrizität , Gas, 
Wasser) 

g) Werkwachtruppkrbfte zur Aufrecht
erholtung von Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, gegen Spionage und Sa
botage 

11. Bau einer Werksanitätsstelle, wenn in 
den geplanten anderen Schutzraum-An
lagen nicht genügend und ausreichend 
eingerichte te Sanitäts- oder Rettungsstel 
len vorhanden sind 

12. Sicherung der Energie-Versorgung 
(Elektrizität, Gas, Wasser) 

13. Sicherstellung einer unabhängigen Was
serversorgung 

14. Anlage von Materialreserven noch Art 
und Aufgaben des Betriebes 

15. Beschaffung von wichtigen Reserveteilen 
für den Erzeugungsbetrieb und ganzer 
Maschinen-Aggregate 

10 

10 

10 

10 

10 

+ 20 
30 

50 

+ 10 
20 

+ 10 
20 

+ 10 
20 

+ 30 
60 

1- 50 
100 

50 

+ 10 
30 

+ 10 
30 

+ 10 
30 

+ 20 
BO 

+ 50 
100 

+ 30 
60 

+ 30 
60 

+ 30 
60 

I 

+ 30 
100 

+ 20 
100 

100 

100 

100 

100 

Verlegung in die 
Tiefe oder bunker
mäßige Ummonte
lung 

------ 1--------1-------------
+ 40 
100 

+ 40 
100 

+ 40 
100 

100 

100 

100 

Von Verdunkelungsmaßnahmen wird bewußt obgesehen, da der Erzeugungsbetrieb ohnehin stillsteht und aus den Schutzröumen infolge ihrer Bau
weise ebenfalls kein licht noch außen dringt. 
Tarnmaßnahmen erübrigen sich in einem Zukunftskriege ebenso wie die Aufstellung von Luft-Beobachtern; die Erdbeobachtung wird gleichzeitig 
von den Angehörigen des Werk-Wachtrupps durchgeführt werden können. 
Für die Werkskolonien sind keine Schutzmaßnahmen seitens des Betriebs-{Werk-)Selbstschutzes vorgesehen, da deren Bewohner zur Zivilbevöl
kerung zählen, für welche die örtliche Luftschutzleitung die Betreuung übernehmen muß . 
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Warnzeiten und Warnsig nalen, jede Verständigung über 
Nachrichten und Behelfsübermittlung werden in Zukunft 
wohl nur noch drahtlos erfolgen können. 

Aufstellung eines Zeitplanes 

Nach solchen Oberlegungen und den dabei erkannten 
Grundsätzen muß der Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiter 
sich einen Zeitplan aufstellen, nach dem der Betriebs
(Werk-) Selbstschutzleiter sich einen Zeitplan aufste llen, 
nach dem der Betriebs-Selbstschutz im Laufe einer Reihe 
von Jahren aufgebaut werden soll. Dabei soll nicht außer 
acht gelassen werden, hiermit für den Betrieb gleichzeitig 
einen friedensmäßigen Katastrophenschutz einzurichten. 12 ) 

Die Notwendigkeit eines "K at ast r 0 p he n s c hut
z e s" im ßetrieb bedarf nach Lengede keiner besonderen 
Begründung, wenn man schon nur den Nutzen einer Sani
täts-Ausbildung einzelner Belegschaftsmitglieder sieht. 

Kostentragung 

Für die gewerbliche Wirtschaft wird die Durchführung 
eines "Zivilen Selbstschutzes" eine nicht unerhebliche finan
zielle Belastung bringen, die für viele Betriebe untragbar 
sein kann . Die Deckung der ungeheuren Kosten des Selbst
schutzes im Betrieb wird nach einer schon weit zurück
liegenden Berechnung allein für den persönlichen Schutz 
eines jeden Belegschaftsmitgliedes und den Sachschutz 
des Werkes große Summen ausmachen, was astronomische 
Zahlen auch für nur kleine und mittlere Betriebe ergibt. 
Hier wird der Staat sich an den Kosten beteiligen müssen. 
Da wird sich u. U. der Milliardenetat des Bundesverteidi
gungsministeriums l 3) erhebliche Abstriche als Bundeszu
schüsse zu Gunsten des Zivilen Bevölkerungsschutzes ge
fallen lassen müssen. Hier müssen Er lei c h t er u n gen 
ins t e u e r I ich erB e z i e h u n g z u sät z I ich, fer
ner Gewährung von Krediten und Zuschüssen vorgesehen 
werden. 

Materialbeschaffung 

Und nun noch ein letzter Hinweis : Der Bau der Schutzraum
anlagen, die Einri ch tung des Alarm-, Warn- und Nach
richtenwesens, die Ausrüstung der Betriebs- (Werk-) Selbst
schutzkräfte, das vielseitige Gerät für diese, die Lagerung 
von Nahrungsmitteln und Bekleidung, die Ausstattung für 
die sanitätsmäßige und ärztliche Betreuung in ganz großen 

FEUERLÖSCH-ARMATUREN 

Lieferung durch den Fachhandel I 

sei t 1832 

Unsere über 130- jährigen 
Erfahrungen bürgen 

für Leistungsfähigkeit und 
Qualität 

AUG. HOENIG 
Feuerlöschgeröte

und Armaturenfabrik 

KeHN-NIPPES 

Betrieben und so viele andere persönliche und sachliche 
Beschaffungen erfordern solch ungeheure Mengen an Roh
stoffen, an Bau- und sonstigen Materialien verschiedenster 
Art, an Textilien, an pharmazeutischem Material und nicht 
zuletzt an Arbeitskräften, daß dieser ungeheure Bedarf 
auch in vielen Jahren nicht reibungslos wird aufgebracht 
werden können. Auch hier muß wieder der Vater Staat ein
greifen, muß mitplanen und mitlenken, um Bedarf, Nach
frage und Einsatz richtig zu verteilen, um monetäre Ober
steigerungen und den Wettlauf um die mensch liche Ar
beitskraft nicht in Inflation und gegenseitige Abwerbung 
mit unfairen Mitteln abgleiten zu lassen. Zur Lösung auch 
dieser Fragen kann die oben angeregte Aufstellung des 
Arbeits-Zeitplans für den Betriebs- (Werk-) Selbstschutz
leiter hinsichtlich der erforderlichen Mengen und des vor
aussichtlichen zeitlichen Einsatzes dieses Bedarfs der Re
gierung wertvolle Anhaltspunkte geben. 

Betriebs- (Werk-) Selbstschutzplan 

Es wird deshalb notwendig, daß der vor mehreren Jahren 
von der LAGW dem Bundeswirtschaftsministerium vor
gelegte, in der LAGWeingehend beratene Entwurf hier
für bald als Muster eines Betriebs- (Werk-) Selbstschutz
plans herausgegeben wird . 

Zusammenfassung 

Die Ausführungen und Vorschläge zu den Oberlegungen 
eines Betriebs- (Werk-) Selbstschutzleiters erheben keines
falls Anspruch auf Vollständigkeit und einzige Möglichkeit 
für den Aufbau und die Durchführung eines zukünftigen 
betrieblichen Selbst-(Luft-)schutzes. Aber sie sind doch viel
leicht a ls niedergeschriebene Gedankengänge eines ver
sierten Werkluftschutzleiters eines großen Werkes im 
Ruhrgebiet und eines Sachbearbeiters der Werkluftschutz
Betreuungsorganisation im 2. Weltkrieg Anlaß zu sach
lichen Diskussionen unter erfahrenen Luftschutzexperten, 
Wissenschaftlern und Betriebsfachmännern über dieses und 
jenes Problem des Selbstschutzes in den Betrieben der ge
werblichen Wirtschaft. Sie sollten letzten Endes dann doch 
zu den besten und für alle Beteiligten tragbaren Lösungen 
führen. I.) 

Man darf nich t alle Betriebe in der Frage des Zivilschutzes 
über einen Kamm scheren und man muß sich darüber klar 
werden, womit man anfangen muß. Selbstverständlich ist 

• Luftschutz

ausrüstungen 

• Schutzraum-

ausstattungen 

• Nachweisgeräte für chemische Kampfstoffe 

• Kennzeichnungsgeräte A , Bund C 

• Brandschutzausrüstungen 

ALBERT DIEDR. DOMEVER 

28 Bremen 17· Leher Heerstraße 101 . Postfach 7009 

Fernsprecher 496033 - 35 . Fernschreiber 0244707 
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das End z i e I : S c hut z der M e n s ehe n , der 
Wer k e und ihr er Pro du k t ion". Es muß das ge
macht werden, was als wichtig angesehen wird und hierzu 
muß ein vom Bundeswirtschaftsmin isterium mit der gewerb
lichen Wirtschaft abgestimmter Arbeitsp lan über Jahre 
vorliegen. In dieser Beziehung ist abso lute Klarheit zu 
schaffen. 

Muster eines solchen Arbeitsplanes für die Durchführung 
in Hundertsätzen für einen Zei traum von 5 Jahren - ent
worfen von dem genannten W erkl uftschutzle iter - ist di e
sen Ausführungen angeschlossen. 

I) Die " lAGW" wurde 1955 ins leben gerufen, in der Erkenn tn is, doß 
die Probleme der ,Zivi len Verteidigung ' nicht allein die Indust rie, 
sondern die gewerbliche Wirtschaft in ihrer Gesamtheit berühren. 
Mit dem Eintritt weiterer sieben Spitzenverbönde (i nsgesamt 17) ist 
nunmehr die gesamte gewerb liche Wirtschaft in der lAWG vertre ten 
mit Ausnahme der Reeder, für die wegen der besonders ge lagerten 
Verhöltnisse in der Seeschiffahrt auch eine besondere lage best e ht. 
Vergi. hierzu; "Der tndustrie-Luftschutz im Rahmen ei nes zivi len 
Bevö I keru ngssch u tzes' 
Heft 4 1959 dieser Fachzeitschrift, S. 1091110., 
Heft 10 1959 dieser Fachzeitschrift, S.287/288, 
Heft411960 dieser Fachzeitschrift, S. 126 

') " I. Aus dem Aufgabengebiet der NATO', 
,, 11 . Nich tmilitärische Verteidigungsplanung der NATO" 
,, 111 . Maßnahmen des zivi le n Luftschutzes" 
Heft 911959 dieser Fachzeitschrift , S.239-252 

') Vergl. hierzu den Artikel , ,I ndustri e und thermonukleare Angriffs· 
woFfen' 
Heft 911959 dieser Fachzeitschrift , S.2561257 

') Vergl. hierzu den Artikel " Notstandsptanung und zivile Verteidigung " 
Heft 7/B 1960 dieser Fachzeitschrift, S. 257-259 

') Vergl. hierzu die fortlaufenden Abschnitte , 
" luftkrieg und landesverteidigung" in den Jahrgängen 1961, t962 
und 1963 di eser Fachzeitschrift 

Zivilschutz Heft 2 

') Siehe die Artikel , "W e rkluftschutz im Ausland " (Eine Broschüre _ 
10 Steps to Industrial Survival -, veröffentlich t von , US·Government 
Printing Office, Woshington 25, DC) 
Heft 1111959, S.324-326; Heft 111960, S.25/26; Heft 2/1960, S.50-53 
dieser Fachzeitschrift 

,) Ein gutes Unt errichtsmaterial sind die Abschnitte ,luftkrieg und lan 
desverteidigung" und ,Aktueller Rundblick ' in dieser Fachzeitschrift 

') Vergl. hierzu den Aufsatz von Dr. Ing. löfken , - Planungsseminare 
"Baulicher luftschutz' - Ube rl e ben in Schutzraumbauten Heft 
511960, 5.162-168 sowie die fortlaufend erscheinenden Artik~1 und 
Aufsätze in d em besonderen Abschnitt " Bauliche r luftschutz" dieser 
Fachzeitschrift, insbesondere Heft 78 1961 

") Arli~,el " Erg e bnisse der Er"robung deutscher Schutzbaute n in den 
USA von Dlpl.- Ing. Reg.-Dir. leutz In He ft 2 1960. 5.47-50 di eser 
Fachzeitschrift 

11) Kurzbericht des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz über 
durchgeführte Belegungsversuche eines luftstoßsicheren Schutzbaues 
in Heft 411960. , S. 122-125 dieser Fachzeitschrift 

I') Katastrophen können buchstäblich über Nacht kommen, was die 
Hamburg<:r Sturmflu t und. das Grubenunglück in. lengede gezeigt 
haben. Krrsen brauchen bel uns nICht direkt zu pasSieren. Wie schnell 
Wir alle von Katastr.ophens tl mmung erfaßt werden können, zeigte 
uns die Kuba-KrISe Im .Herbst 1962 und ietzt der feige Mord an 
PraSident John F. Ken nedy am 22. November 1963 in Dallas (Texas) 
dessen mögliche Folgen unausdenkbar sind. ' 
Vergl. hierzu auch in Heft 511961, S. 172/173, den Artikel , "Gedanken 
zum Ausbau eines Katastrophenschutzes a ls Selbs thilfe-Vorberei tung 
für den Aufbau einer Zivilverte idigung ' 

I') Im Interesse der Kaufkraft der DM und der wirtschaftlichen Wett . 
bewerbsfähigkeit der Bundesrepublik hat die Bundesregierung am 
19. November 1963 den Haushaltsplan 1964 auf 60 3 Milliarden DM 
beschränkt. De r Etat steht im Zeichen weiterer V~rbesserungen der 
sozialen l eistung en, für die allein zwei Dritt el der Me hrausgaben 
vorgese hen Sind. Für die Bundeswehr se lbst sind 19,28 Milliarden DM 
vorgesehen. Nur 80.0. MiHionen DM erhä lt d ie zivi le Verteidigung , 
und 500. Millionen DM Sind Verteidigungslasten, die im Zusammen
hang mit dem Aufenthalt verbündeter Streitkräfte entstehen. Die Ver
teidigungsausgaben umfassen mehr als 34 vH aller Bundesausgaben 
einschließlich der Berlinhilfe von 1,79 Milliarden DM. ' 

11 ) Vergl. hierzu den Art ike l im Abschnitt , De r Selbs tschutz der Wi,t 
schaft" in Heft 10.11963 dieser Fachze itschri ft. , Gedanken über Grund· 
sä tze zur Aufstellung, Gliederung, Ausrüstung und Führu ng von 
Werkselbstschutz· Einheiten ', S. 338 ff. 

In der Schriftenreihe über zivilen Luftschutz ist als Band 18 erschienen : 

Handbuch der ABC-Schutztechnik 
EIne Einführung in das Gebiet der Wirkung en von ABC-Waffen und der Schutztechnik 

mit zahlreichen Tabe llen, AlJbildungen und Lehrtafeln 
von 

Or.- Ing. KOCZY und Oipl. - Ing . KLINGMULLER 
zum Preis von DM 16,60 

Inhalt: Wirkungen einzelner Waffen - (Atomore Waffen - Biologische Kampfmittel- Chemische Kampfstoffe 
Detonierende Waffen) - Schutzraumbauten ,SlJmmelschutz - (Schutzsto llen - Schutzbunker - Instand 
setzung von Schutzbunkern - Luftstoß-Schutzbauten - Strahlungs-Schutzbauten - Teilschutzbauten 
und Behelfsschutzbauten) -
ABC-Schutzausrüstung-Einzelschutz - (Atemschutzgeräte - ABC-Schutzkleidungen - Spürgeräte -
Strahlenmeßgeräte) -
Strahlenschutzprobleme im Niederschlagsgebiet - (Vorousbestimmung von Dosisleistung und Dosis
Auswertung von Meßergebnissen - Untersuchung über den Strahlenschutzwert von Gebäuden-Kon
taminierung und Dekontaminierung) -
Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung im Niederschlogsgebiet - (Allgemeine Hinweise - Evakuie
rung - Notve rsorgung - Wiederbesiedlung - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen) 
Anhang - (LehrtaIein - Abkürzungen - literaturhinweise - Firmen - Anzeigen). -
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom 

VERLAG ZIVILER LUFTSCHUTZ DR. EBELING K.G. 
Koblenz-Neuen dorf - Hochstraße 20- 26 - Ruf Kob lenz 80158 - Postfach 22 24 
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ABC-Abwehr 
Beitrag zum Problem der Abwehr chemischer Kampfstoffe 

von Prof. Dr. E. Plötze, Freiburg i. Br. 

Teil 111 ' ) 
3. Spezifisch chemische Eigenschaften der C-Kampfstoffe 
(Fortsetzung) 

Als weite rer Punkt in der Behondlung typischer chemischer 
Reaktionen von C-Kampfstoffen möge noch die Hydro
lyse von Phosphorsä ureester dargestellt werden. Die 
hydrolytische Spaltung der organischen Phosphorsäure
esler - ihre Wasserbeständigkeit ist sehr unterschiedlich 
- ver läuft nach folgendem a llgemein gültigen Schema: 

R (O ) 0 
"'-11 

P-x + H~O ~ 

/ 
R(O ; 

R (O) 0 
"'-11 

P-OH + HX 

/ 
R (O ) 

und speziell die Hydrolyse des Sarins eines Methyl 
f1uorphosphorsäureisopropylesters - verläuft nach folgen
dem Schema: 

i - C:IH,O 0 i - C:IH,O 0 
"'- 11 "'-11 
P-F + H~O~ P-OH + HF 

/ / 
CH:] CH3 
(140,12 + 18,02 = 138,13 + 20,01) Mol-Gew. 

HClndelt es sich um Phosphorsäureester, die eine oder 
zwei RO-Radikal e enthalten, dann kann die hydrolytisch e 
Spaltung bei entsprechenden Versuchsbedingung·en auch 
noch dieses RO-Radikale angreifen, und es laufen dann 
noch folgende weitere Reak~ionen ab: 

RO 0 
"'- 1I 

P - OH + 2 . H:,O ~ 
/ 

RO 

RO 0 
11 
P-OH + 

/ 
RO 

HO 0 
'-.·11 

/ 
HO 

P-OH + 2· ROH 

HO 0 
"-.11 

P-OH + ROH . 

/ 
R 

oder: 

Nicht nur die sehr spezifische toxische Wi,rkung der 
Phosphorsä ureester ist bemerkenswert, sondern auch die 
äußerst geri ngen Konzentra~ionen für letale Dosen di'eser 
C-Kampfstoffe, die nahezu zwei Größenordnungen ge
ringer sind als die z. B. von S-Lost und im Bereich um 
zehntel Milli gramme pro mJ liegen . Dementsprechend 
werden die Einsatzmengen pro mJ dieser C-Kampfstoffe 
wesentl ich geringer als z. B. beim Lost und damit der 
Wasserüberha ng für hydrolytische Spal~ungen größer 
sei n. Es liegt vielleicht der für die Abwehrtechnik positiv 
zu wertende Umstand vor, daß trotz zunehmender spe
zifischer T oxiz.i~ät modernerer C-Kampfstoffe andererseits 
wegen der Wahrscheinlichkeitszunahme von Hydrolysen · 

Reaktionen die effektive Wirkung nach überlaufen eines 
Maximums wieder abnimmt. -
Von Bedeutung für das vorliegende Problem dieses Bei
trages ist bei der Hydrolysen-Re aktion des Sarins, daß 
diese Reaktion durch Hypochlorition en ka,talysiert wer
de·n kann. Es wird folgender Reaktionsmechanismus dis
kutie rt 4): 

o 0 
"-.11 - "'- 11 

P - F + OCI -+ P - OCI + F 

/ / 
o 0 

"'- 11 "'- II 
P-OCI + H~O -+ P-OH + HOCl. 

/ / 

Vor weiteren Erläuterungen sind zunächst folgende allge
meine Bemerkungen über die Katalyse anzuführen: 

Um möglichst anschaulich die katalytischen Vorgänge dar
zulegen, sei eine bereits häufig in Lehrbüchern 8) zit·ierte 
mechanische Analogie wiederholt. Eine langsam ablau
fende chemische Reaktion , der zur Beschleunigung ein 
Katalysator zugesetzt wird, ist vergleichbar mit einem 
an einem Bergabhang nahezu steckengebliebenen Wagen, 
der durch Schmieren der Räderlager alsdann beschl,eu
n,igt zu Tale läuft. Die Verringerung der mechanischen 
Reibung durch das Schmiermittel erhöht die Geschwindig 
keit des Wagens, dagegen bleiben die treibende Kraft 
des Wagens - die Schwerkraft - und die Endposition 
des Wagens - die Talsohle - ungeändert. Analog än
dert ein Katalysator nur die Reaktionsgeschwindigkeit, 
aber nicht deren Gleichgewichtslage, und demgemäß hat 
die Katalyse ihre Bedeutung für das Problem der Ent
g,iftung . Evident wird diese Bedeutung jedoch erst durch 
den Hinweis auf die Tatsache, daß die Reaktionsge
schwindigkeit einerseits durch die Kon zentrationen der 
eigentlich primären Reaktionspartner bestimmt wird, an
dererseits aber durch die Kon zentration solcher zugesetz
ter Substanzen - Katalysatoren -, die in der End
Reaktionsgleichung nicht auftreten, oder besser formu
liert, die eben als Katalysator-Substan z mengenmäßig 
unverändert aus der Gesamtreaktion heraus fallen. Das 
bisher bei nicht natürlich ablaufenden Entgiftungs
reaktionen angeführte Argumenet, die zu große Aut, 
wendigkeit an Chemika lienmengen müßte bei katalyti · 
sehen Vorgängen wesentlich an Gewichtigkeit verlie
ren und müßte zu mindest die Möglichkeit zu einer Dis
kussion mit experimenteller Nachprüfung eröffnen. Eine 
ei nmal ausgebrachte Katalysatormenge für eine Entgif
tungsl'eaktion wird sicherlich, abgesehen von Diffusions
verlusten, eine im Verg leich zur Verweilzeit der C-Kampf
stoffe noch große Wirkungszeit besitzen. Abgesehen von 
der Abschätzu ng dieser Diffusionsverluste ist selbstver
ständlich das Auffinden von geeigneten Ka-talysatoren 
für das vorliegende Problem nicht einfach. Um die Schwie
rigkeiten darzustellen, sind zuvor noch einige spezielle 
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Überlegungen über den Reakt,ionsmechanismus katalyti 
scher Prozesse anz uführen. - In einem vorhergehenden 
Abschnitt dieses Beitrages wurde mitgeteilt, daß u. a. für 
dimole kulare Reaktionen Stoßvorgänge zwar eine not
wendige, aber keine a·usreichende Vora'ussetzung seien 
und daß eine "Realktionsbereitschaft" der Molekel hin
zukommen müsse. Es ist jetzt erforderlich, die recht all
gemeine Bezeichnung "Reaktionsbereitschaft" exakter zu 
beschreiben. Der vorgeschriebene Umfang dieses Bei
trages läßt es nicht zu, systematisch den Entwicklungs
gang dieses Begriffes darzustellen, vielmehr ist es nur 
möglich, die getroffene Definition eines "aktivierten 
Zwischenzustandes" hier möglichst verständlich einzufüh
ren. Viele Gründe sprechen dafür, den zeitlichen Verlauf 
des energetischen Zustandes eines Molekelsys~ems wäh
rend einer Reaktion durch einen äußerst charakteristi
schen Kurvenzug - wie ihn die Abb. 2 9 ) darstellt -
wiederzugeben. Auf der horizonta,len Ordinate ist di'e 
Zeit aufgetragen und auf der senkrechten der Energie
inhalt des Reaktionssystems, von einem willkürlichen Null
punkt ab gerechnet. Im Kurvenverlauf ist links der ener
ge~ische Ausgangszustand der Reaktionspartner aufge
tragen. Durch Aufnahme innerer Energie (Rotations- und 
Oszillationsenergie) werden die Molekel auf einen höhe
ren, spezifischen energetischen Betrag - den des akti 
vierten Zwischenzustandes, der Reaktionen ermöglicht -

-+ 
angehoben, und zwar um den Betrag q, der als Aktivie
rungswärme bezeichnet wird. Rechts im Kurvenverlauf ist 
der energetische Endzustand der Reaktion eingetragen, 
der aus dem aktivierten Zwischenzustand unter Abgabe 

+-
der Ak~ivierungsenergie q entsteht. Die verhältnismäßig 
kleine Differenz der Energieniveaus von Ausgangs- und 
Endz ustand ist die Reaktionsenergie ß U. Für eine ent
gegengesetz t verlaufende Reaktion muß die Zeitordinate 
in umgekehrter Richtung durchfahren werden . 

Aktiver Zustand 

-q 
+-

20 q 

10-

0-+------'- - ~ 
~U 

-5 
.L __ _ 

leit ---. 
Abb. 2: Ausgangszustand , Endzustand und aktivierter Zwischenzustand 

bei e ine r chemischen Reaktion (nach J. Eggert ')). 

Das Wesentliche dieser Vorstellung liegt insgesamt dar
in, daß ers~ens der Zustand der "Reaktionsbereitschaft" 
der Molekel identisch ist mit dem "aktivierten Zwi
schenzustand" der Molekel, in den sie durch Energie
aufnahme gelangen können, und daß zweitens außer 
dem Stoßvorgang als hinre,ichende Voraussetzung dieser 

ak tivierte Zwischenzustand nun die ausreichende Voraus
setzung einer chemischen Reaktion darstdlt. Ferner muß 
angenommen werden, daß unter Normalbedingungen 
des Gasgemisches zahlenmäßig nur ein kleiner Bruchteil 
der im Reaktionsvolumen enthaltenen Molekel sich im 
aktivierten Zwischenzustand befindet, also nur ein 
kleiner Bruchteil der Stoßpartner reaktionsbereit sein 
wird. Recht anschaulich ist schließlich einzusehen, daß für 
die Reaktionsgeschwindigkeiten keinesfalls die Reaktions
energie ß U maßgebend sein wird, sondern daß diese 
abhängen von der Energiehöhe der aktivierten Zwi -

-+ 
schen z ustände, also von den Aktivierungswärmen q. Ist 

-+ 
diese Aktivierungsenergie q klein, 50 werden bei einem 
bestimmten Energieangebot verhältnismäßig viele Molekel 
in den aktivierten Zwischenzustand angehoben sein und 
folglich verhältnismäßig viele Stoßvorgän'ge zu Reak~i'on 's
prozessen führen, also die Reaktionsgeschwindigkeit k 
wird groß sein . Umgekehrt wird bei hoher Aktivierungs
wä rme q die Reaktionsgeschwindigkeit k klein sein . -

Um diese Vorstellung etwas exakter darzustellen, mögen 
noch kurz folgende Formulierungen in mathemat ischer 
Form gebracht werden : 

In der Gaskinetik läßt sich durch elementare Rechnungen 
die Anzahl der in einem Einheitsvolumen pro Zeiteinheit 
stattfindenden Stoßprozesse berechnen . Diese Zahl Z 
ist gegeben durch den Ausdruck : 

wortn bedeuten: 

(J: Molekeldurchmesser 

v : mittlere Geschwindigkeit der Molekel 

N : Anzahl der Molekel pro cm 3 • 

Da nur eine kleine Zahl der effektiv s~ttgefundenen 
Stöße zu Reaktionen führt, 50 ist der Begriff der "Stoß
ausbeute", der den Bruchteil der wirkungfsvollen Stöße 
wiedergibt, eingeführt worden. Diese Stoßausbeuten las
sen sich nach der bekannten Maxwellschen Geschwindig
keits-Vertei1lungsfunktion für eine gegebene Temperatur 
des Gasvolumens berechnen. Drückt man schli,eßlich die 
hier interessierende Reaktionsgeschwindigkeit durch Stoß
zahl und Stoßausbeute aus und rechnet man von Moiekel
zahl auf Mole um, so ergibt sich für die Reaktionsge
schwindigkeit der Ausdruck: 

dC(AH l = NI • Z · e - q/H T 
dt ' 

~ NI.' 0,92 ;: . v2113 RT/M . cr! · (clld" e - q/w!' 

worin bedeuten : 

N I.: Loschmidtsche Zahl 

R : Gaskonstante 

T : Clbso lute Temperatur 

und endlich für die Geschwindigkeitskons~nte k zweiter 
Ordnung der Ausdruck : 

Hierzu muß noch ergänzend bemerkt werden, daß bei 
Reaktionen zwischen zwei verschiedenen Mo lekein mit 
den Molgewichten Mt und M2 und den Durch messern (JI 
und (JZ in der obigen G leichung statt M der Ausdruck 
M, Mz I (M, + Mz) und statt (J der Ausdruck 
1/2 . (a, + (Jz) einzusetzen ist. 
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Damit ist die Aufgabe theoretisch gelöst, für die häufige 
dimolekulare Gasreaktion bei Kenntnis der in der Formel 
angeführ~en spezifischen Größen - vor all,em der Akti 
vierungswärme q - die Geschwindigkeitskonstante k, oder 
umgekehrt mit Hilfe von k2 die Größe q zu berechnen. 
Im e,inzelnen zei.gt der mathematische Ansatz, daß die 
Größe q im Exponenten der e-Funktion auftnitt, womit 
ihre GewichtigkeÜ gekennzeichnet ist. Ferner muß in 
diesem Zusammenhang noch auf die bisher nicht erwähnte 
Größe T - die absolute Temperatur des Gasgemirsches 
- hingewiesen werden. Es wird quantitahiv durch die 
obige Ableitung die alte Erfahrungsregel der Gaskinehik 
- von van 't Hoff formuliert - bestätigt, daß sich die 
Reaktionsgeschwindigkeit einer Umsetzung bei einer Term
peraturerhöhung um 10° C etwa verdoppelt. Also noch
ma.\s eine weitere Zustandsgröße der Atmosphäre, die -
wie man ohne weitere Erklärungen einsehen wird - sehr 
wesenHich die Kinetik der Atmosphäre beeinflußt und die 
bei allen Problemen zu berücksichtigen ist. -

Die in diesem Beitragsteil nur scheinbar breitre Darstel 
lung der Gaskinetik wird insofern hoffentIrich mit zur 
Klärung des Abwehr-Problems beitragen, als vie l,lericht 
verständlicher wird, daß die Verweil zeit der C-Kampf
stoffe in der Atmosphäre bzw. auf dem Erdboden 
dur·ch die Geschwindig,keit der natürlrich ablaufenden Ent · 
giftungsreaktionen bestimmt wird. Diese k-Größen der 
Entgiftung!lreaktionen sind nun einmal von größter Wich 
rigkeit, denn es ist doch einfach selbstverständlich, daß 
die zeitliche Dauer der Gefahr nach einem Einsatz von 
C-Kampfstoffen mit als erstes bekannt sein sollte. Wei
terhi n machen die Uberleg ungen ve rständlich, daß es 
hoffnungslose Versu che sein würden, natürlich abla'ufende 
Entgiftungsreaktionen wie die Hydrolyse entsprechend den 
Mög lich keiten des Massenwi rkungsgesetzes beei nfl ussen 
zu wollen. Die bisher einzige Chance, von einer aus
schließlrich passiven zu einer wirkirich aktiven Abwehr 
von C-Karmpfstoffen zu gelangen, wird in Versuchen mit 
katalytischen Prozessen zu suchen se in. Ein katalytischer 
Reaktionsweg wird deswegen bevorzugt oder - besser 
formuliert - deswegen zeitli ch schneller abbufen, weil 
die ei nze lnen Reaktionsschritte durch geringere Akt,ivie
rungsenergien q ausgezeichnet sind, also häufiger wir
kungsvolle Stöße eintreten. Obendrein erfolgen die kata
Iyhischen Prozesse mit minimalstem Einsatz an Substanz
mengen. Das noch zu lösende Problem, nämlich Auswahl 
und Darrstellung geeigneter Katalysatoren, ist Aufgabe 

der präparativen Chemie. Eine sehr moderne Da·rstel l'ung 
theoretischer Ansätze und bisheriger experimentell·er Er
gebnisse über Gasreaktionen ist in der neueren zusam
menfassenden Arbeit von Z. G . Szabo 10) zu finden. -

Es darf in diesem Bericht n·icht übersehen werden, darauf 
hinzuweisen, daß das Problem noch dadurch erschwert 
werden wird, daß mit großer Wahrscheinlichkeit durch 
den häufig eintretenden Ubergang von molekulardisper
sen zu kolloiddispersen Gaskomponenten sich eine noch 
nicht übersehbare Zwischenstufe zwischen homogener 
und heterogener Katalyse einstellen wird. Weiter erschwe
rend wird noch hinzukommen, daß die bisher ausge
klammerten adsorptiven Bindungen, die einerseits zu 
Hydratationseffekten mit ihrer Stabilisierungswirkung und 
andererseits zu Verstärkungseffekten mit ihren erhöhten 
T oxizitäten führen können, noch einzufügen sind und die 
Mannigfa ltigkeit der Prozesse nochmals erhöhen. Es sind 
also in der Chemie und Physik der C-Kampfstoffe noch 
sehr viele theoretische und experimentelle Probleme zu 
klären. Hoffentlich wird aus dieser vorliegenden Darstel 
lung, die zwa ngsläufig noch sehr lückenhaft ist, zu folgern 
sein, daß das bisher vernachlässigte Gebiet der Gaskinetik 
für C-Kampfstoffe außerordentlich entscheidend ist sowohl 
für die Wirkungen der C-Kampfstoffe wie für deren Ab
wehr. (Fortsetzung folgt) 
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BAULICHER LUFTSCHUTZ 
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Entwicklung, Konstruktion und Prüfung einer Luftstoßsicherung 

für schutzraumtechnische Anlagen in Verbindung 

mit planungstechnischen überlegungen 

von Gerhard Temke VDI VDE 

Seit etwa 10 Jahren beschäHigt man sich in Deutschland 
wieder mit den Problemen, die der Bau von Schutzräu
men mit sich bringt. Es werden neue Schutzra umbauten 
erstellt und die a us dem 2. Weltkrieg übriggebliebenen 
Schutzmumbauten, soweit sie nlicht nach dem Krie.ge noch 
gesprengt worden sind , entsprechend dem heulhgen Stand 
der Technik ausgebaut. Für den Neubau, wie a'uch für 
die Instandsetzung vorhandener Schutzraumbaut,en, wer
den teilweise neue Bauelemente erforderlich. Hierzu ge
hören u. a. Abschlüsse wie Türen, Einsti'eg,deckel, Klappen 
und auch Einzel~ei, le sowie Aggregate für komple,tte tech 
nische Anl'agen, wie für lüHungstechnlische Anlagen, Hei 
zungs- oder Kühlanlagen, Be- und Entwässerungsanlag'en, 
Elektroinstalla~ionen, sowie für Fernm elde-, Funk- und 
Warneinrichtu ngen. 

Auf Grund des heute noch andauernden Kalten Krieges 
zwischen Ost und West hat die moderne Waffentechnik, 
seit Ende des 2. Weltkri,eges, enorme Fortschritte gemacht 
und es werden in fieberhafter Arbeit ständilg noch bes
sere Waffen entwickelt. Dadurch müssen die während 
des 2. Weltkrieges in Schutzraumbau~en lim~allierten Ein 
zelte ile und Ag'gl"egate für techn,i'sche Anlogen, wi'e auch 
Bauelemenhe für Abschlü sse teilwei'se als überholt, ver
altet oder ihr Einsatz in Anlagen sogall' als gefährdend 
angesehen werden. 

So wird es im gegenwärtigen Zeitpu,nkt erforderli ch, daß 
Schutzra'umbauten 

1. ge'gen Luftstöße (Druckwellen ), erzeugt mittels atoma
ren oder herkömml,ichen Sp.rengkörpern, 

2. gegen Wärmeshrahlung oder Hitzee,inwirkung thermo · 
nuklearer Bomben oder herkömmlicher Brandbomben 
und 

3. allgemei,n gegen ABC-Ka mpfstoffe, 

A atomare 
= u. a. radioaktive Strahlunlgen, 

B biologische 
= Krankheitserreger, Seuchen und Pflanzengifte 
und 

C = chemische 
= KClmpfgase und Nerven- oder Krampfg'ifte, 

schützen müssen. 

Au s der Uberlegung heraus, daß nicht alle Gebi,ete eines 
Landes strategisch interessa nt u'nd daheT nicht al,le g le'ich 
sla rk gefährdet sind, vor allem aber aus wirtschaft li chen 
Uberleg'ungen, plant man, neben Schu,tzs tollen oder 
Schutzbunkern, mit reb~iv hohen Schutzgraden, 

1. Luftstoß-Schutzraumbauten , die auf Grund ihrer Kon 
struktion auch we·itestgehend gegen ABC-Kampfstoffe 
schützen und 

2. Strahlungs-Schutzraumbau,ten, die jedoch auch Trüm-
merschutz bieten. 

Schutzstollen, Schutzbunker und Luftstoß-Schutzraumbau 
ten sind auf Grund ihres umfangreichen Schutzg radeis 
aufwä ndig,el' 'an Mate rial , Sicherhe'i,tseinrichtungen und 
Arbeitsl'eistu ngen und daher in dei' Erstellung teuerer als 
Strahl u ngs-Schutzra um baluten. 

Der Verfasser beschäftilgt sich seit einilgen Jahren mit der 
Konstruktion kompletter, technischer Anlagen für Schutz
raumbauten. Hieraus ergibt sich zwa ngsläufig auch die 
Pflicht, sich ständig mit neuen Konstruk~ionen für d'ie Ein
ze lteile und kompletten Aggregate solcher technischen 
Anlagen zu beschäftigen. 

In der folgenden Abhandlung wird ausführ1,ich über die 
Konstruktion und über die technische Prüfung einer neu
entwickelten Luftstoßsicherung berichtet, wie sie für Luft
ansa ug leitun gen der Be- und Entlüftungsan1bgen und für 
die Abluft- und Abgaslei~ung'en maschinentechnischer An · 
lagen heutiger Schu·tzraumbauten unbedingt erforderli ch 
sind. 

Gleichzeitig wil-d der Einsatz solcher Lu ftstoßsiche'rungen 
beschrieben und an Hand von Zeichnungen näher erläu
tert. 

Zusammenfassu ng der technischen Forderungen, die an 
eine Luftstoßsicherung zu ste llen sind. 

Bei der Konstruktion technischer Anlagen für Schutzraum
bauten, insbesondere bei der Konstruktion lüftungstech
nischer An lagen, bei denen ja zwangs läufig die Frischl uft 
durch Offnungen von außen angesaugt werden muß, wird 
heute mehr und mehr der konstruktiven Ausbildung siche
rer Verschlüsse für diese Offnungen Bedeutung beige
messen. 

In mehreren Beiträgen, die auf Fachtagungen und in 
gemeinsame n Ausschußsitzungen mit Vertretem der 
Industrie, der Behörden und der entsprechenden Ver 
bände gele istet worden sind, wurden verschiedene 
Uberle gungen für derartig e Sicherungsmög'li chkeliten 
angeste llt. 

In diesem Zusammenhang ist ganz besonders dem Bundes
min iste rium fü r W ohn ungswesen, Städtebau und Raumord
nung für die ausführli chen Arbeiten, die auf Grund der 
verschiedenen Fachbe iträge gemacht worden si nd, zu 
danken. 
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Bild 1 , Sche matische Darste llung der Lüftung sanlog e n ei nes Schutzraumbaues 

So wurden Grundlagen von diesem Ministerium erarbei
let, nach denen Berechnungen und Konstruktionen tech
nischer Anlagen und einzelner Aggregate wesentlich ver
einFacht und vereinheitlicht werden können. In dem Ent
wurf der "Richtlinien für Lieferung und Abnahme von Be
lüftungsanlagen in Schutzraumbauten" wurden für LuFt
sloßsicherungen ganz klar umrissene technische Forderun
gen auFgestellt, an Hand derer die konstruktive Durch 
arbeitung von Luftstoßsicherungen ermöglicht wird. 

Dabei ist es unwesentlich, ob diese Forderungen in allen 
Teilen und in ihrer Form dem Stand der Technik entspre
chen oder nicht. 

Es zeigt sich doch, daß mehrere Firmen und Privatper
sonen die hier aufgestellten Forderungen als Anre
gung und Aufgabensteilung für den Entwurf von Luft
stoßsicherungen ansehen und sich heute in zunehmen 
dem Maße mit den Konstruktionen solcher Luftstoß
sicherungen beFassen. 

Die Zukunft wird ein Urteil über den Wert der tech 
nischen Forderungen und dieser einzelnen Konstruk
tionen fällen . Es wird .sich aber aus den verschiedenen 
Konstruktionen eine Richtschnur für die endgültige 
Ausführung so lcher Luftstoßsicherungen ergeben, und 
das liegt im Interesse aller. 

I n dem vorliegenden Entwurf der " Richtlinien für Lieferung 
und Abnahme von Belüftungsanlagen in Schutzraumbau
ten" werden 

1. die Zweckbestimmung für Luftstoßsicherungen festge-
legt und 

2. die eigentlichen technischen Forderungen aufgestellt. 

Sowohl die Zweckbestimmung als auch d ie technischen 
Forderungen werden nachstehend wiedergegeben. 

1. Zweckbestimmung 

In den Ansaugleitungen für Norma lbelüftung ist un
mittelbar am Eintritt in den Schutzraumbau eine selbst
tätige LuFtstoßsicherung einzubauen. 

Ins Freie führende Leitungen für Abluft, Abgase und 
Netzersatzanlage und Abgase der Heizkesselanlage 
sind ebenfa lls gegen Luftstoß zu sichern. 

2. Techni sche Forderungen 

Luftstoßsicherungen müssen bei Luftstößen von 0,3 atü 
sicher sch ließen und für äußere Druckstoßwell en von 
3 bzw. 9 atü, entsprechend dem Schutzumfang des Bau
werkes, ausge legt sein. Eine Sicherung gegen Sog bzw. 
elastischem Rü ckprall ist erwünscht. Die Entsicherung 
kann se lbsttätig wirken oder von Hand vorgenommen 
werden. 

Die Möglichkeit der Absperrung und der Regulierung 
des Volumenstromes bei Motorbetrieb kann von der 
Luftstoßsicherung mit übernommen werden. 

Zur Ergänzung der in den Richtlinien festgelegten Zweck
bestimmungen sind in dem folgenden Bild 1 die Lüftung s
anlagen eines Schutzraumbaues, in diesem Fall eines typi 
schen Luftstoß-Schutzra umbaues, schematisch dargestellt, 
die anschließend näher erläutert werden. 

1. Natürliche Lüftung und ihre Bauelemente 

a) N ZL = natürliche Zuluft (Zulufteintritt in den Rau m) 
und 

b) NAL = natürliche Abluft (Abluftausströmung aus 
dem Raum). 

Sowohl die NZL, als auch die NAL bestehen aus einer 
Rohrverbindung des Schutzraumes mit der Atmosphäre. 
Die OHnungen dieser Verbindungen werden im Bele
gungsfall durch einFache, drucksichere und gasdichte 
Tell erventil e vom Schutzraum her verschlossen. 

Die natürliche Lüftung arbeitet ohne maschinelle Luft 
förderer durch natürlichen Auftrieb. Sie wird 50 ausge
bildet, daß sie einen Luftwechsel von 1,5 bis 2 / h ga
rantiert. 

2. N ormalbelüftu ng und ihre Bauelemente 

a) NL Normalbelüftung (Normallufteintritt), 

b) SSKA druck- und gasdichte Schnellschluß-

c) LS-Gerät 

klappe, automatisch durch Luftstoß 
schließend (Luftstoßsicherung), 

Luftschutz - Belüftungsgerät bestehend 
aus folgenden Hauptbauelementen : 
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d) ZL 

e) OV 

(1) dem Normalluftstaubfilter als ein
fachem Trockenschichtfilter zur Fil
terung der Normalluft von grobem 
Staub, wie Straßenstaub oder ähn
lichem, 

(2) dem Zweiweghahn zur Umschaltung 
vom Normalluft- auf den Schutz
luftweg und umgekehrt und 

(3) dem Ventilator (Luftförderer) mit 
seinem Antrieb und seiner Einrich
tung zur Volumenstromüber-
wachung. 

Zuluft (regel- und einstellbare Luftaus
trittsventile) und 
Oberdruckventil bzw. OK = Oberdruck
klappe für die Abführung der Fortluft. 

Die Normalbelüftung ist so auszulegen, daß eine Luft
rate von 150 Ilmin· Pers. bzw. 300 Itr/min . m2 bei einer 
Belegung von 2 Pers./m2 erreicht wird . 

3. Schutzbelüftung und ihre Bauelemente 
0) SF Grobsandhaupt- oder Grobsandnebenfilter, 

gefüllt mit Filtergrobsand nach einer beson
deren Sieblinie mit bestimmtem Fließwider

b) SL 
c) SSK = 

stand, 
Sch utzbelüftung (Schutzlufteintritt), 
von Hand zu bedienende drucksichere und 
gasdichte Schnellschlußklappe, 

d) RF = Raumfilter, das sind im Schutzraum unter
gebrachte kombinierte Schwebestoff- und 
Gasfilter, 

e) LS-Gerät wie unter 2c, 
f) ZL = wie unter 2d und 
g) OV bzw. OK = wie unter 2e. 

Auf Grund der heute gebräuchlichen LS-Geräte, deren 
Ventilatoren als Zentrifugalgebläse ausgeführt sind, ergibt 
sich bei den erhöhten Druckverlusten durch die zusätzliche 
Anordnung von Fiilteranlagen (Grobsandhaupt- bzw. Grob
sandvorfilter und Raumfilter), entsprechend der Ventila 
tor-Drosselkurven, für die Schutzluft eine Luftrate von etwa 
1/5 der Luftrate im Normalluftfall. 
Für die sich aus dieser Luftrate ergebende Schutzluftmenge 
sind die Filteranlagen auszulegen. 

AufgabensteIlung 
Es müssen zwei Forderungen, die sich aus dem Einsatz der 
Luftstoßsicherungen ergeben, zwingend erfüllt werden: 
1. sicheres Schließen bei Luftstößen von 0,3atü und 
2. mechanische Festigkeit der gesamten Luftstoßsicherung, 

entsprechend einem Luftstoß von max. 9atü. 
Im übrigen sind für ihre mechanische Bedienung und für 
ihre tatsächliche Funktion Alternativen zugelassen. 
Für ihre grundsätzliche Konstruktion und für ihre äußere 
Form, die später die Anschlußmöglichkeiten in einer An
lage bestimmt, wird nichts vorgeschrieben. Ebenfalls über
läßt man dem Konstrukteur die Auswahl des für die Luft
stoßsicherung zu verwendenden Werkstoffes. 
Nachfolgend gibt der Verfasser eine Zusammenfassung 
der Aufgaben, die er sich für die Entwicklung, Konstr~ktion 
und Prüfung einer Luftstoßsicherung ges~ellt hat, wieder: 
1. Entwicklung und Konstruktion einer Luftstoßsicherung 

Es ist eine Luftstoßsicherung zu entwickeln und bis zur 
Serien- und Verkaufsreife zu konstruieren. Die Luft
stoßsicherung soll den Bedingungen entsprechen, die 
sich 
0) aus der Zweckbestimmung und den technischen For

derungen gemäß den "Richtlinien für Lieferung und 

Zivilschutz Heft 2 

Abnahme von Belüftungsanlagen in Schutzraumbau
ten" und 

b) aus dem Entwurf lüftungstechnischer Anlagen in 
Schutzraumbauten aus der Sicht des planenden In
genieurs ergeben. 

Allgemeine Richtlinien und Empfehlungen der maßgeben
den Behörden des Bundes und der Länder sind ebenfalls 
zu berücksichtigen. Um die Luftstoßsicherung später in An
lagen praktisch wartungsfrei zu halten, ist sie 
0) weitestgehend aus korrosionsbeständigen Werkstoffen 

zu fertigen und 
b) in ihren Lagerstellen für Wellen, Achsen und Zapfen 

so auszubilden, daß keine Schmierung erforderlich 
wird. 

Die Luftstoßsicherung soll automatisch durch Luftstoß 
schließen und von Hand durch eine mechanische Einrich
tung geöffnet werden. Die mechanische Einrichtung soll 
so ausgebildet sein, daß die Luftstoßsicherung auch von 
Hand, mit dem gleichen Hebel wie zum Offnen, geschlos
sen werden kann . 
Die Stellungen "Offen" und "Zu" sollen von außen erkenn
bar sein. 
Die Luftstoßsicherung soll einen optimal kleinen Strö
mungswiderstand haben. 

2. Konstruktion des geeigneten Prüfstandes 

Ein Prüfstand ist zu entwerfen und aufzubauen, auf 
dem die Luftstoßsicherung e·inwandfreien Funktions
prüfungen unterzogen werden kann und ihre Arbeits
weise in Anlagen sicher erkennen läßt. 
Er ist so zu gestalten, daß mehrere verschiedene Prü
fungen in kurzer Zeit dur chgeführt werden können 
und muß für folgende Prüfung,en eingerich~et sein : 
0) Die Luftstoßsicherung muß auf ihre Funktion ge · 

prüft werden. Dazu sind verschieden,e, meßbare 
Luftstöße bzw. Druckwellen zu erzeugen, die u,n
mittelbar du'rch ein übliches "Ansaugrohr" a'uf die 
Luftstoßsicherung wirken können . 

b) Die Luftstoßsicherung ist auf ihre Ansprechbarkeit 
zu prüfen. Diese Prüfung hat mittel·s meßbaren, an 
schwellenden Drücken zu erfol'gen. 

c) Es ist entweder die Zeit des Abschlußvorganges der 
Luftstoßsicherung zu messen, oder die Luftmeng'e 
festzusteHen, die beim Auftreffen eines LuHst'oßes 
auf die Luftstoßsicherung, zusätzl'ich zur normalen 
Luftströmung, von ihr hindurchgelassen wird . 

3. Ermittl'ung der Strömungsverluste 
Auf dem vorhandenen erweiterf.en Verdichtungsprüf
stand sind di'e Strömungsverluste in Abhängoigtkeit vom 
Volumenstrom zu ermitteln. 

Prinzip utnd Grundkonstruktion der Luftstoßsicherung 

1. Prinzip der Luftstoßsicherung 
a) Ein Ventilteller (5), der fest auf seine Ventilstange 

(6) montiert ist, wird durch eine Hubstange (11) arre
tiert. Hierzu ragt die Hubstange (11) in die Aus
sparung (d) der Ventilstange (6) und hält sie so in 
"Offenstellung" fest. 

b) Sobald ein Luftstoß durch die Lufteintrittsöffnung 
(a) in das Innere der Luftstoßsicherung dringt, findet 
hier eine Druckerhöhung statt. Der Druck wirkt als 
Staudruck bzw. als stat. Druck auf die Membrane 
(13), auf die er eine Kraft ausübt. Gegen uner
wünschte Verformung liegt die Membrane (13) auf 
einer Druckaufnehmerscheibe (14). Die auf die Mem
brane (13) wirkende Kraft bewegt die Hubstange 
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(11 ) aus der Aussparung (d) heraus und gibt d ie 
Ventilstange (6) Für ihre Bewegung fre i. 

c) Bewegungskräfte, die nun aus dem Gewicht des 
Ventiltellers (5) mit seiner Ventilstange (6) und aus 
der gespannten Druckfeder (8) frei werden können , 
schleudern den Ventilteller (5) auF seinen Ventil 
sitz (c). Dadurch wird die Luftstoßsicherung z ur 
Luftaustrittsöffnung (b) hin drucksicher und gasdi cht 
abgeschlossen . 

2. Grundkonstru kt ion der Luftstoßsicherung 

Ein gegossenes Gehä use (1) ist so ausgebildet, daß die 
LuFteintrittsöffnung (a ) und die Luftaustrittsöffnung (b) 
einen Win kel von 90° zueinander bilden. Der Abstand 
vom Scheitelpunkt zum Mittelpunkt einer jeden Off
nung (a und b) beträgt R. Außerdem ist R = NW. 
Dadurch läßt sich die Luftstoßsicherung in jede um 90° 
geknickte Luftleitung wie ein 90° -Bogen mit R = NW 
einbauen. Die Flansche an der Luftein- und an der Luft
austrittsöffnung (a und b) sind nach DIN-Entwurf 24 154, 
Blatt 4, ausgeführt. 

Der Ventilsitz (c) ist an der Luftaustrittsöffnung (b) an
geordnet und wird durch eine elastische Dichtung (3), 
die auf einem Flanschring (2) liegt, gebildet. Beides, 
Dichtung und Flanschring (3, 2), ist durch Senkschrauben 
(4) mit dem Gehäuse (1) verbunden . Senkrecht über dem 
Mittelpunkt der Luftaustrittsöffnung (b) wird vom Ge
häuse (1) die Ventilstangenlagerung gebildet. In dieser 
ist die Ventilstange (6) gelagert, auf die der Ventil
teIler (5) mit einer Hutmutter (7) befestigt ist. Auf die 
Ventilstange (6), die durch eine Hubstange (11) arretiert 
ist, drückt eine Druckfeder (8). Die Vorspannung der 
Druckfeder (8) kann durch eine Sechskantschraube (10) 

12 

13 

18 

14 

19 

15 

f) 

17 
16 
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Bild 2: Grundkonstruktio n der 
l uft stoßsicherung an Hand der 
gleichzeit ig ihr Prinzip e rl äutert 

wurde 

eingestellt werden . Eine Druckscheibe (9) hebt die Dreh
bewegung der Sechskantschraube (10) zur Druckfed e r 
(8) hin auf. Gegenüber der Lufte i n ~r i ttsöffnun g (a ) hat 
das Gehä use (1) mit gleichem Mittelpunkt e inen Mon
tageflansch. Der Montageflansch ist z ur Aufnahme d es 
Abschlußdeckels (16) bestimmt, der mittels Sechskant
schrauben (18) fest mit dem Gehäuse (1) verbunden 
ist. In der Mitte des Abschlußdeckels ist ein Lager (f) 
angeordnet, das gemeinsam mit dem Gegenlager (6) 
die Hubstange (11 ) aufnimmt. 
Zwischen einer Konterscheibe (12) und der Druckauf
nehmerscheibe (14) ist eine elastische Membrane (13) 
gespannt, die gleich zeitig das Gehäuse (1) gegenüber 
dem Abschlußdeckel (16) abdichtet. Konterscheibe, 
Membrane und Druckaufnehmerscheibe (12, 13, 14) sind 
mittels einer Sechskantmutter (15) auf der Hubstange 
(11) befestigt. Eine Druckfeder (19), die zwischen der 
Druckaufnehmerscheibe (14) und dem Abschlußdeckel 
(16) angebracht ist, sorgt dafür, daß nicht ohne Auf
treten einer bestimmten Kraft auf die Membrane (13) die 
Arretierung der Ventilstange (6), etwa durch Erschütte
rungen, aufgehoben wird . Im Abschlußdeckel (16) ist 
aus Gründen der Sicherheit ein elastischer Dichtungs
ring (17) vorgesehen . Dieser Dichtungsring (17) erfüllt 
zwei Aufgaben : 
a ) Er vermindert den Stoß, den die Druckaufnehmer

scheibe (14), als Folge einer auf die Membrane (13) 
wirkenden Kraft, auf den Abschlußdeckel (16) aus
üben würde. 

b) Er dichtet nach dem zuvor unter a) aufgezeigten 
Vorgang die Druckaufnehmerscheibe (14) gegenüber 
dem Abschlußdeckel (16) ab. Dadurch wird verhin
dert, daß der als Folge eines Luftstoßes herrschende 
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Uberdruck bei einer etwa beschädigten Membrane 
(13) durch das Lager (f) nach außen dringt. 

Einsatz der Luftstoßsicherungen in Anlagen 
Schutzräume erhalten im allgemeinen zwei voneinander 
unabhängige Lüftungsanlagen : 
1. eine natürliche Lüftung und 
2 eine Normal - und Schutzbelüftung 

als kombinierte maschinelle Lüftungsanlage. 

1. Natürl iche Lüftu ng 
Sie besteht aus der natürlichen Zuluft (NZL) und der 
natürlichen Abluft (NAL) und wird nach folgender Richt
linie ausgeführt: 
a) ihre Durchström-Querschnitte müssen mindestens 

400 cm' bei quadratischem und 314 cm' bei rundem 
Querschnitt sein, 
a . b = 20 . 20 = 400 cm', 

2a·b 800 
dgl = --=-- = 20cm cf; A 314cm' 

a + b 40 

b) der Zuluftkanal mündet etwa 40 cm über der Sohle 
und der Abluftkanal beginnt 40 cm unter der Decke, 

c) die Kanäle müssen mindestens zweimal rechtwinklig 
abgewinkelt sein. 

Bei dieser Ausführung wird ein 1,5- bis 2-facher Luft
wechsel in der Stunde ermöglicht. Da nicht davon ge
sprochen wird, für welche Raumgröße und bei welchen 
Luftzuständen das zutrifft, legt der Verfasser für die 
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folgende Rechnung e inen 50-Personen-Schutzraum zu
grunde: 

1 
SR = ß . n = 2 . 50 
I h . SR = 2,3 . 25 
Q = L Wh . I = 1,5 .. . 2 . 60 

25 m' 
57,5 rd . 60 m3 

max. 120 m3/h 

2 m:J/min. 
Sit Grundfläche des Schutzraumes [m'] 
ß 1 / Belegungsdichte [m ~ . Pers. -,] 
I Schutzrauminhalt [m 3] 

h Schutzraumhöhe [m] 
Q Luftmenge [m 3 • h- '] 
L Wh Luftwechsel [1 . h- '] 
Nehmen wir an, daß die Luftstoßsicherung NW 200 eine 
um 25 % günstigere ß p, Q -Kurve hat, dann beträgt der 
Druckverlust bei 2 m3/ min etwa 0,75 . 0,8 = 0,6 mm WS. 
Bei diesem geringen Druckverlust ist es möglich, die 
hier erläuterten Luftstoßsicherungen in den Leitungen 
der natürlichen Lüftung zu verwenden. 
Auf diese Weise könnten Räume, die nur natürlich be · 
und entlüftet zu werden brauchen (Vorratsräume und 
dgl.), 
a) bis zu einem Zeitpunkt, an dem die Luftstoßsiche

rung in Aktion treten muß, be- und entlüftet wer
den, 

b) ohne besondere Umstände in den direkten Schutz
bereich der Schutzraumbauten einbezogen werde n 
und würden dadurch verkehrstechnisch günstiger 
liegen. 

Bild 3: Anordnung einer Luftstoßsicherung NW 200 in einer Leilung Bild 4: Anordnung der Luftstoßsicherung in einer Normalluft-Ansaug-
für natürliche Zuluft (NZL) leitung 
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Darüberhinaus scheint jedoch auch aus folgenden Grün
den die Verwendung von Luftstoßsicherungen in Lei 
tungen der natürlichen Be- und Entlüftung für ange
bracht : 

0) Es ist üblich, die gas- und druckdichten Tellerventile 
an den schutzra umseitigen OHnungen der Lüftungs
leitungen im Belegungsfall von Hand zu schließen. 

b) Schutzrauminsassen werden während der Belegung 
und auch eine geraume Zeit danach wahl kaum 
Räume betreten, die nicht unmittelbar im direkten 
Schutzbereich liegen. 

Dadurch bleiben die OHnungen der Lüftungsleitu n
gen in diesen Räumen anfangs wahl in jedem Fall 
unverschlossen und später wird ihr Schließen ver
gessen. 

Im Bild 3 ist eine Leitung für natürliche Zuluft ge
zeigt, in der ei ne Luftstoßsicherung eingesetzt ist. 
Diese Leitung ist grundsätzlich den Richtlinien ent
sprechend aufgebaut, nämlich dadurch, daß die 
Hauptleitung wegen ihres, dem Raum zu bietenden 
Strahlenschutzes in der Wand zwei mal rechtwinklig 
abgewinkelt ist. Darüberhinaus ist am Lufteintritt 
ein Schutzgitter, in diesem Fall aus Welldraht, an
gebracht und für die Luftausströmung in Fußboden
nähe große, weite Schlitze angebracht, die die Luft 
einwandfrei heraustreten lassen. 

2. Normal- und Schutzbelüftung 

0) Leitung für die Normalbelüftung 

Im Gegensatz zu den Leitungen der natürlichen Lüf
~ung ist für d ie Normalluftansaugleitung der Ein
bO'u einer Luftstoßsicherung zwingend vorge
schrieben . 

Bild 4 zeigt die Anordnung der Luftstoßsicherung 
in einer solchen Leitung. 

Die Leitung ist in der Wand ebenfalls wieder zwei
mal rechtwinklig abgewinkelt und besitzt am Luft
eintritt auch ein Schutzgitter. Das Belüftungsgerät ist 
elastisch und schwingungsgedämpft angeschlossen. 

b) Leitung für die Schutzbelüftung 

Für diese Leitungen sind nach heute allgemein gül 
tigen Richtlinien für die Planung und Ausführung 
schutzraumtechnischer Anlagen keine automatisch 
schließenden Klappen vorgesehen. Die Begründung 
dafür ist die, daß nur immer ein Luftweg durch das 
LS-Gerät frei ist. Dies ist im Regelfall der Normal
luftweg. Der Schutzluftweg ist durch eine einfache, 
von Hand zu bedienende Klappe abgeschlossen und 
im LS-Gerät durch den Zweiweghahn versperrt. 

In Schutzraum -Zweckbauten, Relaisstationen und 
dgl., in denen die Belüftungsanlagen theoretisch 
nur zur Heizung oder Kühlung herangezogen wer
den, ist es zur schnelleren Aufheizung oder Abküh
lung oft zweckmäßig, die Lüftungsanlage mit Um
luft (das ist Luft, die zum Lüftungsgerät zurückkehrt) 
zu fahren . Mit der im Bild 5 dargestellten Anlage 
ist das möglich . Darüberhinaus wird der betreffende 
Raum während der oft langen Standzeiten und bei 
abgestellter Belüftungsanlage natürlich belüftet. 

Nicht selten kommt es vor, daß die zentrale Schlie
ßung der Luftstoßsicherungen in einer Großanlage 
gewünscht wird oder sogar zweckmäßig ist. Bei der 
einfachen Konstruktion und der einfachen Hand
habung der hier behandelten Luftstoßsicherung ist 
eine Erweiterung zu diesem Zweck ohne weiteres 
möglich. 

lild 5 , Anordnung einer Luftstoßsicherung in einer Normolluft-An so llgleitung , di e mit einer Leitung der natürl ichen Lüftung kombinier t ist 

ZL 

ITemke 6321731 
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1 Luftstoßsicherung 

2 Lagerung p, der Schaltwelle (22) 

3 Stopfbuchspackung für die verlängerte Schalt-
weIle (22) 

4 Hebel, fest auf der Schaltwelle (22) montiert 

5 Hubmagnet 

Diese Anordnung ist zwar nur zum Schließen ge
eig net, doch ist es durchaus auch möglich, den Hub
magneten durch einen Stellmotor zu ersetzen. Da
durch wird dann ein zentrales Schließen und Offnen 
ermöglicht. 

1 

2 

-r---~3 

I Temke 6321741 
Bild 6, Luftstoßsicherung mit angeordnetem Hubmagneten 

Abschließende Betrachtungen 

Mit der Planung, dem Entwurf und der Ausführung schutz
raumtechnischer Anlagen nehmen die verantwortlichen 
Techniker eine kaum zu tragende Verantwortung auf sich. 
Die Tatsache, daß Schutzräume gebaut werden und daß 
alle nur erdenklichen Anstrengungen unternommen wer
den, um mit Hilfe der technischen Anlagen erträgliche 
Aufenthaltsbedingungen für längere Benutzungszeiten in 
diesen Räumen zu schaffen, läßt in der Bevölkerung ein 
den Techniker beängstigendes Sicherheitsgefühl aufkom
men. Fortsetzung folgt 

Diese Haltung der Bevölkerung und ihr blindes Vertrauen 
auf die Technik in dieser Sache haben den Verfasser dazu 
veranlaßt, die hier vorliegende Arbeit zu veröffentlichen. 
Sie ist zwar etwas umfangreicher ausgefallen als ursprüng
lich geplant war, doch es wurde damit immer nur ein 
Hauptziel verfolgt, nämlich, daß dadurch in der Fachlite
ratur eine allgemein befruchtende Diskussion ausgelöst 
würde. 

Das Thema " Luftstoß und ihre Absicherung" ist zu folgen 
schwer, als daß sich nur eine kleine Gruppe damit ausein
andersetzen dürfte. 

Wenn diese Arbeit unter diesem Gesichtspunkt gelesen 
und diskutiert wird, hat sie ihren eigentlichen Zweck er
füllt. 
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LUFTSCHUTZ IM AUSLAND 
BERICHTE OBER MASSNAHMEN DER ZIVILEN VERTEIDIGUNG 

AMERIKA 
Im Auft rage des Bundes ministerI ums des Innern herausgegeben vam 

Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des BZB 

Stellvertretender Verteidigungsminister Pittman 

Stuart L. Pittman, Stellvertretender Verteidigungsm,'nister 
für die Zivil-Verteidigung, äußerte sich kürzlich in einer 
Rede vor dem "business council" über Probleme der Zivil
verteidigung wie folgt: (Auszug) 

Der Präsident und Minister McNamara haben kürzlich er
neut ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, eine 
Zivil-Verteidigungs-Situation zu erreichen, die die Ober
lebenschancen in einem nuklearen Krieg wesentlich ver
bessern werden. 

Im Kongress werden bald Befragungen stattfinden, die 
- seit das Verteidigungs-Ministerium die Verantwortung 
für die Zivil-Verteidigung übernommen hat - zum ersten 
Mal Gelegenheit bieten, die Grundsätze des Kongresses 
durch eine entsprechende Gesetzgebung für zivi le Maß
nahmen der Verteidigung gegen einen nuklearen Angriff 
festzulegen. Wenn der Kongress den Beschlüssen des Prä
sidenten und des Verteidigungsministers zustimmt, werden 
wir die Grundlage für eine wirksame Lenkung der natio
nalen Zivil-Verteidigungsmaßnahmen auf Bundesebene 
haben. Deshalb halte ich die bevorstehenden Befragungen 
der Ausschüsse der Streitkräfte bei der Aufstellung eines 
erfolgreichen Zivil-Verteidigungs-Programms für ein ent
scheidendes Moment. 

Eine neue Konzeption 

Das Verteidigungs-Ministerium übernahm die Verantwor
tung vor 1)/, Jahren auf dem Höhepunkt der Berlin-Krise, 
Man kam zu dem Schluß, daß bei einem nuklearen Angriff 
von der Konzeption Evakuierung / häusliche Schutzräume 
ni c h t zu erwarten ist, daß eine nennenswerte Anzahl 
von Leben gerettet werden könnte , Unsere ständigen Un
tersuchungen ergaben durchweg, daß in absehbarer Zeit 
ein nuklearer Angriff fast sicher von ausgedehntem Fallout 
begleitet sein würde. Diese weit verstreuten Fallout-Parti
kel dürften viele Millionen Amerikaner einem langsamen 
Hinsiechen aussetzen, weil sie - zusätzlich zu den von 
Luftstoß, Hitze und Bränden Getöteten und Verletzten -
der Strahlung übermäßig ausgesetzt sein würden. Es gäbe 
keinen Zufluchtsort davor. Die einzige Zuflucht wäre eine 
Abschirmung durch Bauten. Außerdem folgerten wir, daß 
häusliche Schutzräume nicht in so ausreichender Menge 
zur Verfügung stehen könnten, als daß der Schutzraum
Bedarf auch nur annähernd verringert würde, und daß es 
deshalb für die meisten entscheidend sei, in Schutzräumen 
in größeren Gruppen unter ausgebildeten und ausgerüste
ten Schutzraumwarten untergebracht zu werden. 

Das fehlende Glied in einem realistischen Zivil-Verteidi
gungs-Programm war der physische Schutz vor den Wir
kungen nuklearer Waffen. Diese Notwendigkeit dazu be
steht in allen Teilen des Landes wegen des ausgedehnten 
Wirkungsbereichs des Fallout. Deshalb war der erste 
Schritt, alle Gelegenheiten, die Bevölkerung mit (leringem 
Kostenaufwand zu schützen, auch auszunutzen, Für dieses 
Programm wurden im ersten Jahr etwa 250 Millionen Dol-

lar und im laufenden ungefähr 128 Millionen Dollar bereit
gestellt. Für das nächste Jahr haben wir 300 Millionen Dol
lar beantragt. 

Einer der fundamentalen Grundsätze des neuen Pro
gramms ist, möglichst für je den in je der Gemein
schaft einen geschützten Platz bereitzustellen. Das geht 
nicht auf einmal, aber das Ziel muß klar sein. Als Beispiel 
wollen wir einmal eine Fabrik oder ein Bürohaus nehmen, 
das von 3000 Einwohnern einer Gemeinde 1000 Personen 
Schutz bieten kann . Es ist unwahrscheinlich, daß diese 
Schutz-Plätze richtig genutzt werden, wenn die anderen 
2000 Personen nicht wissen, wohin sie gehen sollen, um 
eine Oberlebenschance zu haben. 

Die Kosten 

Wir haben den nationalen Schutzraum-Bedarf auf 240 Mil
lionen Schutz-Plätze veranschlagt; dabei wurde berück
sichtigt, daß die Bevölkerung wächst und eine gewisse 
Pendelbewegung zwischen Heim und Arbeitsplatz besteht. 
Im Hinblick auf diesen immensen Bedarf und nach zahl
reichen Untersuchungen aller die ganze Nation umfassen
den Programme - die 20 Milliarden und mehr kosteten, 
konzentrierten wir uns auf die Möglichkeiten, die Kosten 
zu senken. Der erste Schritt war, die Analyse der Bedro
hung zu verfeinern, um die Maßstäbe für eine angemes
sene Abschirmung her u nt erz u set zen. Das erfor
derte, zumindest für den Augenblick, die Entschließung, 
von jedem Versuch Ab s t a nd zu nehmen, zusätzlichen 
Schutz vor dem Luft s t 0 ß und vor Bränden vorzusehen. 
Komplizierte und systematische Studien aller Angriffs-Me
thoden auf Jahre hinaus ergaben übe re ins tim -
m end, daß der Schutz vor dem Fall 0 u t und vor den 
Wirkungen von Luftstoß und Hitze bei nuklearen Explosio
nen eine außerordentliche lebensrettende Wirkung haben 
könnte. Diese Studien erbrachten überdies noch eine grö
ßere Ungewißheit über die bei nuklearen Explosionen ge
wöhnlich angenommenen Wirkungen, wenn sie sich tat
sä chi ich an Orten ereignen, die als Ziele angenom
men werden. Daraus schloß man, daß ein nur auf den Fall
out ausgerichtetes Zivil-Verteidigungs-Programm für jeden 
ausgegebenen Dollar auch den höchsten Ertrag erzielen 
würde, 

Wir kamen außerdem zu dem Schluß, daß frühere Planun
gen für Strahlenschutzräume übermäßige Ansprüche steil
ten . Durch Herabsetzung dieser Normen ergaben sich bei 
einem Mindestschutz vor Strahlen-Intensitäten, wie sie für 
90 Dfo des Landes vorausgesetzt waren, Möglichkeiten, die 
am meisten nach innen gelegenen Teile großer Bauwerke 
und viel mehr Flächen in Kellergeschossen auszunützen. 
Dadurch ließen sich die Kosten des Projekts drastisch ver
ringern . 

Will man also bei geringerem Kostenaufwand zu einem 
größeren Schutzraum-System kommen, muß man die wich-
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tigste Chance wahrnehmen und den bereits vorhandenen 
Schutz bis zum äußersten ausnutzen. 

Ein Gutachten, das für die gesamten Vereinigten Staaten 
gefertigt wurde und 5 Millionen Gebäude, Höhlen, Berg
werke und Stollen erfaßte, wurde jetzt fertig gestellt. 
Schutzraum gegen Fallout für 104 Millionen Menschen 
wurde gefunden. Etwa 70 % davon liegen in den oberen 
Stockwerken von Gebäuden, die über 10 Stockwerke hoch 
sind; rund 20 % sind im Keller und ungefähr 10 % in Höh
len, Bergwerken und Stollen . Der Schutz in einem solchen 
Strahlenschutzraum vor einem mittleren Luftstoß wird ir
gendwo zwischen 5 und 10 Pfund pro Quadratzoll ange
nommen. Dies würde in einem umfangreichen Gebiet, das 
in einem ä u ß e ren Ring um die Explosionsstelle herum 
liegt, noch Leben retten . 
Schutzgelegenheiten für z irka 45 Millionen Menschen fand 
man in mittelgroßen und kleineren Städten und ländlichen 
Gebieten außerhalb der 24 gräßten Großstadtgebiete. 
Diese Verteilung ist vi e I be s s e r als erwartet. 

Wir schätzen, daß Schutzraum für etwa 70 Millionen Men
schen im Laufe des nächsten Jahres gebrauchsfertig ge
macht und bevorratet werden kann. Ungefähr 70 % des 
Schutzraumes befinden sich in Gebäuden von Handel und 
Industrie; zirka 15 % sind in Schulen, Krankenhäusern und 
anderen gemeinnützigen Institutionen und weitere 15 % 
in öffentlichen Gebäuden. 

Schutz-Plätze für über 40 Millionen Menschen wurden ihren 
Besitze rn gegenüber bereits als öffentliche Schutzräume 
d e klo r i e r t und ge k e n n z eie h n e t . Die Lagerung 
der vom Bund beschafften Vorräte geht jetzt schnell vor
an. Nahrungsmittel, Wasser, Arzneimittel, Strahlennach
weis-Geräte für 47 Millionen Einwohner sind in der Be
vorratung oder bereits in den Schutzräumen. Die Aus 
b i I dun g für Spezial-Fertigkeiten, die für die Leitung 
großer Menschengruppen im Schutzraum, zum Strahlen
nachwe is und zur ärztlichen Betreuung erforderlich sind, 
dürften sich in einem Jahr auf eine Ja h res q u 0 t e von 
3 Mi I I ion e n ausgebi Ideter Kräfte be laufen, so daß 
jeder Schutzraum-Bereich zum Teil eines funktionierenden 
Systems wird. 

Die Kosten für die Ermittlung und Bevorratung solcher 
Schutzräume betragen pro geschützte Person 3.38 Dollar. 

Ausdehnung der Schutzraum-Basis 

Die nächste, höchst produktive Methode, billige Schutz
räume anzulegen, ist : in Neubauten die Möglichkeiten 
einer erhöhten Abschirmung dadurch wahrzunehmen, daß 
man die Konstruktion minimal abändert und Bau-Materia
lien und -Methoden entsprechend aussucht. Intensive Zu
sammenarbeit mit Architekten und Ingenieuren hat dazu 
geführt, die neue Bautechnik zum Schutz vor nuklearen 
Wirkungen bis an die Stellen heranzutragen, die Entschei
dungen zu treffen haben. Es wurden über dieses Thema 
eingehende Lehrgänge für etwa 3000 Architekten und In
genieure abgehalten, und wir rechnen damit, daß wir vom 
nächsten Jahr an auf eine jährliche Rate von 10000 kom 
men. 65 Bau- und Ingen ieur-Ausbi ldung sstätten benutzen 
unser Unterrichts-Material oder entwickeln ihr eigenes. 

K 0 s te non gab e n und K 0 n s t r u k t ion s p I ä n e 
werden bei Arbeiten an Gebäuden des Bundes und der 
Streitkräfte, beim Schutz von Notstands-Sendern und an
deren Schutz- Projekten, die von der Bundesregierung ge
lenkt und finan ziert werden, entwickelt. Kürzlich führte das 
" American Institute of Arch itects" ei nen Konstru ktions
wettbewerb durch, der auf vielen W egen ergab, daß Fin
digkeit bei den üblichen eingeschossigen Schulhäusern aus 
Glas bei einem Kostenaufwand, der die Differenz zwi
~chen den beiden niedrigsten Angeboten nicht überstieg, 
eine Abschirmung abwerfen kann. 

In Neubauten wird täglich ohne Zutun Schutz-Platz ge
schaffen. Einschlägige technische Fragen werden häufig 
zugunsten einer Schutz-Steigerung be i geringen Kosten 
beantwortet, wenn nur die technischen Kenntnisse vorhan 
den sind. Es besteht wohl kein Zweife l daran, daß in den 
nächsten 20 Jahren nukleare Gefahren beträchtliche Aus
wirkungen auf Konstruktions- und Bau-Methoden haben 
werden. Viel kann getan werden und wird schon getan, 
damit dieses Problem in Fach- und Unternehmerkreisen zu
nehmend erkannt wird und in den nächsten Jahren die 
Arbeitsmethoden im Baugewerbe entsprechend geändert 
werden. 

Die nächste Etappe im Zivil-Verteidigungs-Programm des 
Bundes erfordert Gesetze und die Bereitstellung von 175 
Millionen Dollar, um gemeinschaftliche Maßnahmen anzu
regen, die den Anfang zur Beseitigung des Schutzraum
DefIzits bilden sollen, das jetzt durch das Gutachten über 
d ie vorhandenen Schutz-Pläne aufgedeckt wurde. Dieses 
Gutachten hat die Möglichkeiten zur Schaffung neuer 
Schutzplätze durch geringfügige Verbesserungen nachge
wiesen. Allein durch Belüftungsmaßnahmen ließen sich zu
sätzlich zu den bereits erwähnten 104 Millionen Menschen 
weitere 31 Millionen unterbringen. Wir entwicke ln zur Zeit 
Maßnahmen zur Verminderung der Kosten für lediglich der 
Not-Belüftung dienende Einheiten, aber die üblichen Sy
steme würden be i nationalen Durchschnittskosten von 12 
Dollar pro geschützte Person weitere Schutz-P lätze bieten . 
Wir schlagen vor, einen Anrei z zur Schaffung neuer 
Schutz-Plätze zu bieten, ind em von a llen kostensenkenden 
Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird und der Bund pro 
geschützte Person einen Höchstbetrag von 25 Dollar ge
währt. Stadtgemeinden, Kreise, Schulen, Colleges, Kran 
kenhäuser und andere gemeinnützige Institutionen, die 
Gemeinschaften betreuen, kommen für so lche Unterstüt
zungen in Frage. Es ist klar, daß diese Institutionen ö f 
fe nt li ehe Gemeinschafts-Schutzräume nicht ganz ohne 
Bundesmittel erste ll en können. 

Ein Jahr Erfahrung mit einem bescheidenen, vom Bund 
finan zierten Programm zur Entwicklung billiger Strahlen
schutzräume, die zu den bisher mit den bereits vorhande
nen Schutzräumen gemachten Erfahrungen hin zukommt, 
werden dem Verteidigungs-Ministerium und den Kongress 
n ä c h s t es Ja h r einen guten Stand geben, wenn die 
Kosten und die besten Finanzierungs-Methoden für das 
restliche Schutzrau m-Defl zit mit einem gewissen Grad von 
Genauigkeit ermittelt werden sollen . Die etwaigen Kosten, 
die der Bundesregierung entstehen, wenn sie den ganzen 
Schutzraum-Bedarf mit dieser Methode deckt, hängen von 
den nie h t sub v e n t ion i e r t e n pr i v 0 t e n Schutz
Plätzen in Gebäuden von Handel , Industrie und Privat
höusern ab; letztere werden durch die Verwertung der 
ö f f e nt li ehe n Gemeinschafts-Schutzraum-Systeme sin
ken . Die Kosten bis Ende des Finanzjahres 1968 werden auf 
300-500 Milli onen Dollar geschätzt. 

Zivile und militärische Verteidigung 

Wir haben intensiv an der Herstellung einer engen Ver
bindung zwischen zivi ler und militärischer Verteidigung 
gearbeitet. Die Frage, die sich am unmittelbarsten auf 
Schutzräume auswirkt, ist die Entwicklung eines Abwehr
systems gegen ballistische Geschosse. Verteidigungsmini 
ster McNamara sagte bei seinen verschiedenen Red en 
dieses Jahres vor den Kongreß-Ausschüssen, daß ein 
Schutzraum -System den Vorrang vor einem Abwehr-Sy
stem gegen ballistische Geschosse haben müsse. Und zwar 
deshalb, weil ein sehr teures System solcher Art durch den 
Fallout benachbarter nuklearer Boden-Explosionen für den 
Schutz von Leben unwirksam werden könnte. 

In einigen Jahren könnte in Zielgebieten ein Bedarf an 
einem aufwendigen Schutzraum-System gegen den Luft-



stoß spürbar werden. Unabhängig davon, ob das nötig 
und durchführbar erscheint oder nicht, ist es klar, daß die 
produktivste Zivil-Verteidigungs-Maßnahme für die näch
sten Jahre, besonders in den großen Gebieten des Landes, 
in denen über die Hälfte unserer Bevölkerung lebt, der 
Schutz vor dem Fallout se in muß. Diese Bevölkerungsteile 
leben in kleineren Städten und Landgebieten, die - sowei t 
man das jetzt voraussagen kann, nicht als Zielgebiete in 
Betracht kommen, so daß dort keine Menschen getötet 
werden. Aber sie sind - ob vorsätzlich oder zwangsläu
fig - von der Tötung durch den Fallout bedroht, der aus 
den Zielgebieten abzieht. Ob es sich nun um Teile des Lan
des handelt, die als Zielgebiete gelten oder nicht - viele 
Millionen Amerikaner blieben bei einem Großangriff, 
wenn sie im Schutzraum sind, von den schrecklichsten nu
k learen Gefahren : schwersten Erkrankungen und lang
sames Hinsiechen, als Folgen einer Strahlen-Oberdosis ver
schont. 

Ausgebildete Führerschaft tut not 

Oft wird behauptet, die Schwierigkeiten der Zivil-Verteidi
gung würden von einer teilnahmslosen Bevölkerung ver
ursacht Ich g lau ben ich t, daß das der wirkliche 
Grund ist. Friedensmäßiges Leben in Amerika bringt 
zwangsläufig eine Apathie gegen einen unwahrschein
li chen Krieg mit sich . Wir müssen das verstehen und Pro
gramme aufstellen, die innerhalb ihrer Grenzen jede Mög
lichkeit ausnutzen. Das Hau pt - Problem der Zivil-Ver
teid igung ist heute die mangelnde 0 b e r ein s tim -
m u n g innerhalb der Führungsschicht des Landes. Es ist 
richtig, daß die Probleme weitgehend th eoretisch sind und 
eini ge davon nicht weiter analysiert werden können, so
lange kei ne weiteren Forschungs-Ergebnisse vorliegen. 
Aber wir w is s e n heu te gen u g , um den am ehe
sten zu bewä ltigenden Teil des Problems, nämlich den 
Schutz der Bevölkerung bei nuklearen Angriffen voranzu 
tragen. Diese Kenntnis ermögl icht uns praktische Maßnah 
men zur Rettung einer großen Zahl von Menschenleben, 
die andernfalls bei einem nuklearen Angriff verloren sein 
würden. Da die Mittel begrenzt sind, gibt es bei denjeni
gen, die das Problem gründlich untersucht haben, nur 
ger i n g e Differenzen über das derzeitige Programm . 
Wir tun das Nächstliegende. Wir geben ,Ingefähr ' /3 Pro
zent des Verteidig ungs-Budgets dafür aus und schlagen 
vor, diesen Betrag nächstes Jahr auf 300 Millionen Dollar 
zu verdoppeln. 
Warum ist es so schwer, in den Gemeinschaften von Ver
waltung, politischer Führung, Wissenschaftlern und Fach
leuten Obereinstimmung zu erzielen? Einer der Gründe ist 
die Tenden z, das Thema als solches abzulehnen und da
durch von Tatsa ch en und Meinungen beeinträchtigt zu wer
den, die das Problem unlösbar oder seine Lösung lächer
li ch machen. Dafür gibt es verschiedene Motive : 
1. Eine gefühlsmäßige Weigerung, sowohl die Möglich

keit eines nuklearen Krieges als auch die Chance ins 
Auge zu fassen, daß wir eine Katastrophe überleben 
und uns als Nation wieder erholen können. 

2. Ein Gefühl, daß die Probleme zu kompliziert und die 
Lösungen zu schwierig und deshalb praktisch unmög
lich sind. 

3. Die Aura des Versagens der Zivil-Verteidigung in der 
Vergangenheit. Viele wollen sich nur mit dem Erfolg 
identifizieren lnd abwarten, ob die neue Zivil-Verteidi
gung akzeptiert wird und sich bewährt. 

4. Ablehnung von Kriegsvorbereitungen, die durch die 
verschiedensten Argumente zum Abdruck kommen, so 
z. B. daß das Vorhandensein von Schutzräumen den 
Krieg provoziere, Furcht hervorriefe oder bei denen zu 
Kriegslüsternheit führe, die sich sicher glouben. 

5. Widerwillen , Geld für Unnützes ausgeben zu müssen, 
das nicht bald und nachweisbar Zinsen bringt. 
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Was auch immer der Grund sein mag, das Ergebnis ist der 
allgemeine Eindruck, daß Menschen, die es w iss e n soll
ten, entweder vor dem Projekt zurückschrecken oder sich 
über die fundamentalsten Faktoren eines nuklearen Kriegs 
nicht einig sind. 
Gegen diesen Hintergrund unsicherer Holtungen hat das 
Verteidigung s-Ministerium die Führung übernommen und 
getan, was getan werden konnte, ohne daß Rechtfertigung 
und Ziele der Zivil-Verteidigung erst weit und breit akzep
tiert werden mußten. Wir hoffen, daß die praktisch durch 
führbare "Iow-cost action", die dos friedensmäßige Leben 
der Vereinigten Staaten nicht nennenswert beeinträchtigt, 
dieses Thema auf die Wirklichkeit zurückbringt, eine zu
nehmende Zahl an Leitungs- und Führungskräften erbringt 
und nach und nach alle, die es angeht, dazu bringt, be
scheidene Zivil -Verteidigungs-Maßnahmen, wenn schon 
ohne Begeisterung, so doch mit Sinn für Realismus zu ak
zeptieren. 

Eine wichtige Aufgabe für die Industrie 

Die Natur des Zivil -Verteidigungs-Programms verdeutlicht, 
daß die I nd u s tri e bei dieser Entwicklung eine Hau p t
r 0 I I e zu spielen hot. Die Betriebsleitung ist gewohnt, für 
unvorhergesehene Fälle zu planen und bei Analysen Ge
fühle auszuscha lten. Die Betriebsleitung hat beim Verhal 
ten des Betriebs ein Wort mitzureden und ein Interesse an 
der Wohlfahrt der meisten Menschen der Vereinigten Staa
ten, und sie beobachtet die Charakteristik eines großen 
Teils ihrer Gebäude. Die Betriebsleitungen in Amerika 
waren in Verteidigungs-Fragen schon immer hochgradig 
sensitiv und reagierten schne ll, wenn sich die Gelegenheit 
bot, zur Verteidigung des Landes beizutragen. Aus diesen 
Gründen ist es u n ver m eid I ich, daß die Betriebs
leitungen in jedem Zivil-Verteidigungs-Programm zu
ne h m end eine Hauptrolle spielen werden . 

Viele Gesellschaften hoben für den Schutz ihres Personals, 
ihrer Unterlagen, Einrichtungen und ihrer Chance zu über
leben, große Fortschritte gemocht. N ich t so viele Ge
sellschaften waren bereit, bei ihren Plänen davon auszu 
gehen, daß ihr Oberstehen untrennbar mit dem Oberstehen 
der Gemeinschaften um ihre Fabriken und Büros herum 
verbunden sei . Es gibt bei den örtlichen Zivil-Verteidi
gungs-Organi sationen nicht immer geeignete Leitungs
und Führungskräfte zur Zusammenarbeit. Wenn dem so 
is~, müssen die örtlichen Betriebsleitungen der Industrie 
die Organisierung und Planung der gemeinschaftlichen 
Zivil-Verteidigung in die Hand nehmen. Denn ohne dos 
lassen sich Pläne, die sich mit der Benutzung von Schutz
Platz auf Industriegelände oder in seiner Nähe beschäfti 
gen, ni c h t mit Erfolg durchführen. Alle Menschen in 
diesem Gebiet müssen einen Platz haben, den sie auf
suchen können, und müssen wissen, wer sie führt. Pläne 
für den Strahlennachweis, die Dekontaminierung, den Not
stands-Gebrauch von Fernmelde-Anlagen, die Konservie
rung kritischer Reserven, die Benutzung von Schutzräumen 
- alles das ist gemeinsam mit der ört lichen Verwaltung, 
den Schulleitern, anderen örtlichen Betriebsleitungen, Ge
werkschaften und örtlichen militärischen Einheiten zu ent
wickeln und durchzuführen. Die Planung fürs Oberstehen 
darf nicht iso I i e r t behandelt werden. Dafür sind die 
Waffen zu groß und reichen zu weit. 

Aus diesem Grunde glaube ich, daß die Industrie daran 
interessiert ist, daß das nationale Schutzraum-System vor
angetrieben wird . Der nächste Schritt macht eine finan
zie lle Belebung durch den Bund da erforderlich, wo es am 
dringendsten ist : neuen Schutz-Platz zu niedrigen Kosten 
zu erstellen. Die breitere Offentlichkeit unterstützt die 
Schutzraum-Frage nicht, und es wäre unrealistisch anzu
nehmen, daß sie diese Unterstützung eines Tages geben 
könnte. 
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LUFTKRIEG UND LANDESVERTEIDIGUNG 
NATO 
Die Pariser Tagung des Nordatlantikrats 

Wie aus dem Kommunique der Tagung zu entnehmen ist, 
wurde auf die Behand lun g besonders kritischer Fragen 
verzichtet, weil im Augenblick eine Entscheidung nicht 
möglich gewesen wäre. Dies gilt nicht zuletzt für die Au s
arbeitung eine r neuen NATO-Strategie - der MC-lOO -, 
deren Grund lagen noch fehlen, weil sie von der z ukünf
tigen politischen Konzeption der Allianz abhängt. Der 
Militärausschuß beschloß daher, die Arbeiten an der 
MC-lOO, die 1966 in Kraft treten soll, zu vertagen . Hierzu 
ist erforderlich, die in diesem Jahr einsatzfähig werdende 
französische Atomstreitkraft mit der atomaren Konzeption 
der NATO in Einklang zu bringen. Auf militärischem Ge
biet sind weiterhin zwei Dinge erwähnenswert, nämlich die 
Versicherung der USA, daß die internationale Lage in 
keiner Weise eine Verringerung der US-Streitkräfte in 
Europa zulasse, und dann die Feststellung, daß die mili 
tärischen Anstrengungen der NATO weiter gesteigert wer
den müssen . Der zu Beginn der Tagung bekannt gewor
denen sowjetischen Herabsetzung des Militärhaushaltes 
wurde von den Ministern keine Bedeutung beigemessen. 
Die Fortschritte, die im vergangenen Jahr in der Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Forschung, der Entwick lung 
und Fertigung von Waffen und Gerät erreicht wurden, 
werden besonders begrüßt, ebenso die kürzliche Entschei 
dung über die Errichtung eines gemeinsamen Boden-Luft
Verteidigungssystems der NATO. Ober die zivi le Vertei
digungsplanung wurde ein Bericht geprüft, ohne daß be
sondere Beschlüsse hierzu gefaßt wurden . Es wurde er
neut betont, daß die Zivilverteidigung eine wichtige Er
gänzung zur Verteidigungsanstrengung darstellt. 

Die nächste Sitzung des NATO-Ministerrates soll vom 12. 
bis 14. Mai in Den Haag stattfinden. 

Steigerung der Militärausgaben 1963 

Die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten stiegen 
von 71,36 Mild. Dollar in 1962 auf 73,45 Mild. in 1963. Die 
nordamerikanische Leistung stieg von 54,1 Mild. auf 
54,86 Mild . Dollar, die europäische von 17,26 auf 18,59 Mild. 
Die Entwicklung der Militärausgaben in den einzelnen 
Ländern zeigt folgende Tabelle (i n M i I I. fra n z. Fr.). 

1962 1963 

Belgien 2064 2185 
Kanada 8145 7852 
Dänemark 1085 1 108 
Frankreich 21460 21570 
Bundesrepublik 21024 241:20 
Italien 6667 7624 
Niederlande 3851 3037 
Norwegen 932 915 
Portugal 919 970 
Türkei 1 192 1 318 
Großbritannien 24896 26574 
Vereinigte Staaten 256 147 260358 

Eine weitere Verstärkung der Verteidigungsausgaben 
wurde auf der letzten NATO-Ministerkonferenz im be
sondere n bei Griechenland und der Türkei als vordring
lich bezeichnet, da hier die Gesamtverteidigung eine 

schwache Stelle hat. Beide Staaten wünschen deshalb eine 
stärkere finanzielle Unterstütz ung für die dringend erfor
derliche Modernisierung ihrer Streitkräfte. 

Erstaunen und Kritik löste vor einigen Wochen eine Fest
ste llung des US-Verteidigungsministers Me Namara aus, 
daß in Mitteleuropa das Kräfteverhältnis zwischen den 
östlichen Divisionen und denen der NATO ausgeg li chen 
sei. Es wurde jetzt von amerikanischer Seite zugegeben, 
daß der Minister sich nicht sehr glücklich ausgedrückt habe 
und innerhalb der NATO dieses Mißverständnis entstehen 
ließ. Die Sachverständigen sagten dazu, daß es ni cht 
lei cht sei, die Kampfkraft der sowjetischen Divisionen zu 
würdigen, wobei feststeht, daß die Kopfstärke dieser Di 
visionen immer schon wesentlich schwächer - rd . ein Dri t
tel - wie die der NATO-Divis ionen ist. Rein statistische 
Vergleiche in dieser Hinsicht zwischen West und Ost sind 
nicht möglich. Es bestehe aber nicht die Berechtigung, die 
militärische Stärke der Sowjets zu überschätze n und im 
Westen einen Minderwertigkeitskomplex entsteh en zu las
sen, gegen den der US-Verteidigungsminister nicht zu 
Unrecht zu Felde zog. 

Das bekannte britische "Institute for Strategie Studies" 
hat sich kürz lich mit der gleichen Frage befaßt (vergl. USo 
News & World Report v. 18.11 . 1963). Diese allerneueste 
Oberprüfung der westlichen und östlichen Militärmacht er
gibt z usammenfassend folgendes Bild, wobei hier auf 
den Abdruck der Zahlen der Ra kete n, der Mannschafts
stärken usw. verzichtet wird : "Die UdSSR fällt im Raketen
rennen immer mehr hinter die USA zurück. Die sowjeti
schen Schwierigkeiten wachsen - vor allem infolge der 
Kluft Moskau - Peking und des ständig stärker werden
den wirtschaftlichen Drucks. So ist die Lage im Ostblock 
wesentlich anders, als der Westen sie zum indesten in den 
letzte n Jahren sah, wo man die SU für unbesiegbar hielt." 

Bundesrepublik 

Militärische Raketen werden nicht gebaut 

Die Hamburger Waffen- und Luftausrüstungs-A.G. hat 
kürzlich erfolgreiche Raketenversuche durchgeführt. Die 
Bundesregierung erklärte dazu, dieser Firma sei bisher 
keine Genehmigung z ur Herstellung , zum Erwerb oder 
zur Ausfuhr mil itärischer Raketen erteilt worden . Es werde 
geprüft, ob es sich bei den Vorführungen um Flugkörper 
für physikalische, metereologische und medizinische 
Zwecke gehandelt habe oder etwa auch das Ziel verfolgt 
werde, derartige Flugkörper für andere Zwecke zu er
proben. - Hierzu ist zu sagen, daß in der Praxis es schwer 
sein wird, zu bestimmmen, wo die Grenze zwischen rein 
wissenschaftlichen Versuchen oder solchen mit militäri
scher Zielsetzung liegt, da man weiß, daß die Russen, a ls 
auch wohl die Amerikaner mit ihren W e ltraum raketen 
wohl beide Zwecke verfolgen . - An der Waffen- und 
Luftausrüstungs-A.G. sind 40 Firmen der Luftfahrtzubehör
industrie beteiligt. Bei dem Testversuch wurden afrika
nischen und asiatischen Beobachtern 4 Feststoffraketen 
vorgeführt, die scheinbar auch für militärische Zwecke ge
eignet sind . Die Gesellschaft hat hierzu mitgeteilt, daß 
bisher noch keine Raketenwaffen hergestellt worden 
seien; die Produktion könne jedoch aufgenommen wer
den, wenn feste Aufträge erteilt und die erforderlichen 
Genehmigungen vorhanden seien . 



Der Gesamtverteidigungshaushalt 1964 

Der Entwurf für den Bundeshaushalt 1964 liegt nun auch 
d er Offe ntli chkeit vor. Der Haushaltsplan 1964 schließt 
mit e inem Gesamtvolumen von 60,3 Mild . DM ab, dos sind 
3,5 Mild . DM oder etwa 6 % mehr wie 1963. 

Auf d ie einzelnen Ressorts verteilen sich d ie Haupta us
gabeposten wie folgt : 

Militä rau sga ben 
Aufwendungen für 
Sta ti on ieru ngstru ppen 
Zivile Verteidigung 

Gesamtverteid igung 

1963 

18,4 Mild . DM 

0,5 Mild . DM 
0,77 Mild . DM 

19,67 Mild . DM 

1964 

19,3 Mild . DM 

0,5Mlld . DM 
0,8 Mlld . DM 

20,3 Mild. DM 

Der Rü stungshausha lt wird in diesem J a hr nur um etwa 
5 % hö her liegen wie im Vorjahr, obwohl im Gesaml'
hausha lt die Steigerung 6 % beträgt unter Berücksichti 
gung der zu erwartenden Steigerung des Sozialproduk
tes. 

Zum Vergle ich die entsprechenden Zahlen der andere n 
g roßen Haushaltsposit io nen : 

Sozial a usgaben 
Agra rhaushalt 
Forschung 
Entwicklungshilfe 

1963 

12,7 Mild . DM 
4,7 Mild. DM 
0,9 Mild . DM 
0,75 Mild . DM 

1964 

15,58 Mild . DM 
4,7 Mild . DM 
2,0 Mild . DM 
0,7 Mild . DM 

Wenn man in Rechnung stellt, daß sich die Teuerung auch 
in der Rüstung bemerkbar macht und mit 5 % jährlich zu 
veranschlagen ist, so bedeutet die Begrenzung der Ve r
teidigungsausgaben auf 20,3 Mild . DM faktisch so eine ge
ringe Kürz ung , wobe i zu berücksichtigen ist, daß ur
sprünglich zur Fortführung des langfristigen Aufbaues der 
Bundeswehr ein Rüstungsbudget von 21 ,5 Mild. DM vor
gesehen war. Wie es heißt, sollen die hier notwendig 
w erdenden Einsparungen durch Streckung der Programme 
der Luftwaffe und Marine erreicht werden, während die 
Heerespla nung nicht berührt werden soll. Die letzte Ent
scheidung hierüber liegt beim Bundestag bezw. seinem 
Verteidigungsausschuß. 

Ober Einzelheiten des Haushalts der Bundeswehr wird 
spä ter noch berich tet. 

Die Ausgaben fü r die z ivile Verte idigung werden voraus
si chtlich um rd . 30 Mill. DM höher liegen können, wobei 
aber jetzt schon darauf hin zuweisen ist, daß der Haus
halt 1964 noch keine Mittel bereitstellt zur Durchführung 
des Schutzraumgesetzes und zur Aufstellung eines Zivil 
schutzkorps, wenn auch die weiterlaufenden Beschaffun
gen für den Luftschutzhilfsdienst dem Zivilschutzkorps zu 
Gute kommen . - Es ist ferner bemerkenswert, daß nicht 
nur die im Einzelplan 36 - Zivile Notstandsplanung -
bereitgestellten Mittel der Zivilverteidigung dienen, son
dern noch weitere Ausgabeposten, die im Einzelplan 06 
- Bundesminister des Innern bei mehreren Kapiteln nach 
gewiesen werden, d ie zumindesten an Stelle der Stärkung 
der Zivilverteidigung zu Gute kommen . Wir rechnen dazu 
die Mittel für das Bundesamt für z ivilen Bevölkerungs
schutz einschließlich Bundesluftschutzverband usw., die ge
plante Akademie für Zivilverteidigung und ferner auch 
Beschaffungen für die Notstandszüge der Bereitschafts
poli zeien, den Bundesgrenzschutz und die Aufwendungen 
für die Beschaffungsstelle des Bundesministers des In
nern . - Hiernach zeigen die unmittel- und mittelbaren 
Ausgaben für den Zivilschutz folgendes Bild . 
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im Jahre 1963 1964 
in Mill. DM in Mill. DM 

Ein zelplan 36 - Notstandsplanung 
Kap. 0619 - Bundesamt für z ivilen 

Bevöl kerungssch utz 
Kap. 0620 - Akademie für Zivil

verteidigung 

652,24 

118,45 

Zwischensumme 770,69 
Kap. 0624 Tit. 309 - Ersatzbeschaffungen 

von Gerät 
(e inschI. Notstandszüge) 0,68 
Tit. 877 Neubeschaffungen von Gerä t 
(einschI. Notsta ndszüge) 3,5 

Kap. 0625 Bundesgre nzschutz 277,95 
Kap. 0626 Beschaffungsstelle des BMI 2,57 

657,6 

145,06 

2,5 

805,16 

1,48 

1,4 
311 ,4 

3,43 
--------

Gesamtausgaben für Zivil 
verteid igung 1055,39 11 22,87 

Die beantragten Mehrausgaben beim Ein zelplan 36 be tref
fen in der Hauptsache das Kap. 3604 - Notstandsmaß
nahmen im Aufgabenbereich des BMI - und Kap. 3606 -
Notstandsmaßna hmen auf dem Gebiet der Ernährung, 
während für Notsta ndsmaßnahmen auf den Gebieten des 
Verkehrs und der Nachri chtenverbindungen eine Kürzun g 
ei ngetreten ist. 

Ober Ein zelheiten der Haushalte für den Zivil schutz wer
d en wir noch weiter berichten. 

Vereinigte Staaten 

Kürzung des Verteidigungshaushalts 

Der Verteidigungshaushalt für das am 1. Juli beginnende 
Haushaltsjahr 1964/65 wird um 2 Mild . Dollar unter den 
Ausgaben diesen Jahres liegen, obwohl die Forderungen 
der Streitkräfte ursprünglich sich auf 60 Mild . beliefen. Die 
Verteidigungsaufwendungen werden aber immerhin noch 
rd . 51 Mild . Dollar betragen. Die Kürzung wird damit be
gründet, daß der "große Aufbau" der US-Streitkräfte jetzt 
weitgehend abgeschlossen erscheine, weil rein zahlen
mäßige Verstärkungen der konventionellen und atomaren 
Kampfmittel das Gleichgewicht der Kräfte nicht mehr än
derten. Im Zuge der dadurch bedingten Einsparungsmaß
nahmen wird auch die USA-Luftwaffe in Japan, ähnl ich 
wie in Europa, bis zum Herbst um 78 Jagdflugzeuge, Bo m
ber und Transporter verringert. 

Der Verteidigungsminister Mc Namara ist der Ansicht, 
daß die militärische Zukunft den Raketen gehört. Die Zahl 
der bemannten fliegenden Verbände wird systematisch 
abgebaut. Bis 1966 werden die USA über 1700 Raketen, 
in der Masse Feststoffraketen des Typs "Minuteman" und 
"Poloris" zur Verfügung haben . Die Produktion der Atlas
rakete mit einer Reichweite von über 10000 km soll ein
gestellt werden . Dafür ist die Herstellung von 54 Raketen 
des überdimensionalen Typs "Titan" vorgesehen. - Die 
Bomber des Typs "B 47" werden einschließlich der daz u 
gehörenden Tankflugzeuge aus Europa zurü ckgezogen, 
ebenso werden Jagdverbände in die USA zurückverlegt, 
da diese im Alarmfall In wenigen Stunden wieder in Eu
ropa verfügbar sind . Das Rückrat der US-Bomberflotte 
bleiben vorerst neben den Raketen 600 B 52 und 116 Ober
schall bomber des Typs B 58. Die veralteten Bomber des 
Typs " B 47" werden bis 1966 aus der Front zurückgezoge n 
und stehen zur Verschrottung bereit. Die Kosten für die 
Herstellung der vorhandenen 1600 Bomber B 47 betrugen 
mehr als 3,5 Mild . Dollar. 
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I~ amerikanischen Fachkreisen wird die vollständige Um
rustung auf Raketen durch Verzicht auf Bomber und auch 
Flugzeugträger zum Teil heftig kritisiert. Diese Kritik wird 
u. a. damit begründet, daß der Gegner nach jüngsten Er
kenntnissen in der Lage ist, durch Explosionen seiner 
Superbomben die Steuerungseinrichtungen der I nterkanti
nental-Raketen lahmzulegen und dadurch ihren Abschuß 
zu verhindern, während bemannte Bomber in ihrer Ein
satzfähigkeit hierdurch weniger behindert sind. - Die 
Wissenschaft arbeitet fieberhaft daran, dem Phänomen 
das die dargelegten Lähmungswirkungen erzielt, auf di~ 
Spur zu kommen und ein Gegenmittel zu finden. 

Abwehr von Raketen 

Während das Problem der Abwehr anfliegender Uber · 
schallbomber, auch im Tiefflug im wesentlichen durch die 
NIKE- und Hawk-Abwehrraketen gelöst scheint, ist das 
Problem der Abwehr anfliegender Raketen, im beson
dern der über der Atmosphäre anfliegenden Interkon1i
nental-Raketen, noch nicht gelöst, wenn auch die Russen 
kürzlich das Gegenteil behaupteten. Hierbei handelt es 
sich um zwei Aufgaben, das Aufspüren der anfliegenden 
Raketen und nach Zielerfassung deren Vernichtung. Die 
Arbeiten auf diesem Gebiet sind besonders geheimhal
tungsbedürftig, weshalb die US-Luftwaffe einen Geheim
nisverrat vermutete, als kürzlich im Osten Berichte über 
ein Raketenspürsystem auftauchten. Wie es hieß, hat die 
Luftwaffe metereologische Meßapparate unter dem Deck
namen "Headbone" weiterentwickelt, die den Start feind
licher Raketen durch die dabei erzeugten Druckänderun
gen anzeigen. Die Messungen können nur so lange erfo l
gen, wie die Rakete sich noch in der 80-90 km hoch rei 
chenden Atmosphäre befindet oder in sie wieder ein 
tritt. 
Die Zerstörung anfliegender Raketen ist zwar durch die 
Explosion von Atomsprengkörpern in großen Höhen mög
lich. Hierbei entsteht aber der sogenannte EMP-Effekt, 
ein durch Af"omexplosionen entstehender elektromagneti 
scher Impuls, der im Umkreis von Hunderten von km ele!<
trisehe Kontroll- und Leitungssysteme, wie sie z. B. auch 
für die Vergeltungswaffen benötigt werden, wie schon 
erwähnt, außer Kraft setzt. Erste detaillierte Berichte über 
den Effekt sind in der Senatsdebatte als Gegenargument 
gegen den Atomstoppvertrag an die amerikanische Of
fentlichkeit gelangt. - Hier scheint also zur Zeit ein bisher 
nicht beseitigtes Hindernis für den Einsatz von Antiraketen 
mit Atomsprengkörpern zu bestehen. 

Krisenherd Kuba 

Kuba bleibt nach wie vor für die USA ein Krisenherd, nach
dem es im vergangenen Jahr zu einer sow jetischen See
festung geworden ist. Die bedroh lichen Mittelstrecken
raketen wurden zwar abgezogen. Noch immer stehen 
aber 10000 - wahrscheinlich sogar 12000 - sowjetische 
Hilfskräfte, also ausgebi ldete Kampftruppen und Spezia 
listen auf der roten Insel zum Einsatz bereit. Dazu kom
men etwa 100 Jagdbomber mit sowjetischer Besatzung, 
sowie etwa 30 Abschußbasen für taktische Raketen mit 
einer Reichweite von ca. 40 km neben einer unbekannten 
Anzahl von russischen U-Booten, die auf der Insel ihren 
Stützpunkt haben. Für den Küstenschutz sind weiterhin 
12 sowjetische Raketenkreuzer stationiert. Die reguläre 
Armee des Castro-Reg ims hat eine Mannschaftsstärke von 
75000 Mann, verstärk t durch jährlich etwa 30000 Reser
visten . Kuba ist die zentrale Schulungsstätte für die kom 
munistischen Kader Lateinamerikas, für dessen subversive 
Durchdringung die UdSSR große Summen zur Verfügung 
s1e llt. Kuba bleibt also neben Berlin und Südostasien ein 
neuralgischer Punkt der westlichen Politik. 

Großbritannien 

Die englische Atomstreitmacht 

Die britische Atomstreitmacht wird weiter aufgebaut, U;l 

geachtet oder auch in Verfolg der auf den Bahama-Inseln 
mit den USA getroffenen Vereinbarungen. 

Das erste U-Boot mit Atomantrieb-die "Dreadnought"
hat seine Bewährungsprobe bestanden. Der Kernreaktor 
wurde von den USA geliefert. Weitere Schiffe diesen Typs 
- die "Valiant" und die "Warspite" - sind im Bau bezw. 
werden konstruiert. Die Sch iffe haben eine Tonnage von 
rd. 3000 Tonnen und eine Armierung von je 6 Torped o
rohren . Daneben läuft der Bau von 5 Polaris-U -Booten mi1 
einer Wasserve rdräng ung von 7000 bezw. 8000 Tonnen. 
Die Armierung besteht aus je 12 Polaris-Raketen 111, die 
von den USA bezogen werden, während die Atomspren;:t 
köpfe in England hergeste llt werden. Der Uranbedarf Eng
lands für Verteidigungszwecke ist gedeckt, sodaß die 
Produktion schon eingeschränkt werden konnte. 

Die britische Bomberflotte wird mit dem Typ "TSR-2" au s
gestattet, von dem bisher 50 Stück in Auftrag gegeben 
wurden . Das Flugzeug kann von kurzen schlechten Lande
bahnen operieren, erre icht doppelte Schallgeschwindig
keit sowohl in Höhen bis 20 km, als auch im Tiefflug. Die 
Maschine fliegt automatisch und folgt dabei im Tiefflug 
den Bodenkonturen. Eine neue, von Bord der Flugzeuge 
zu verschießende Rakete, wird die Blue-Steel ersetzen 
mit der an Stelle der verweigerten Skybolt das Bombe r~ 
kommando ausgerüstet wird . - Für Aufklärungszweck c 
können von der TSR-2 Fernseh-Photos an die Bodenstatio
nen übertragen werden . - Die Auslieferung dieser Serie 
ist für 1965 zu erwarten. - Die TSR-2 ist das beweglichstE' 
als Waffenträger fungierende Flugzeug der Welt. 

Keine Verringerung der Rheinarmee 

Großbritannien wird keine Truppen aus der Bundesrepu
blik zu rü ck ziehen. Es ist im Gegenteil vorgesehen, die 
britische Rheinarmee auf ihre vertragli ch festgesetzte 
Stärke von 55000 Mann aufzufüllen. - Der Abzug von 
Truppen aus der BRD wurde kürzlich befürchtet, als im 
Hinblick auf den Konflikt zwischen Ind onesien und dem 
neuen Staat Malaysia eine Brigade der Rheinarmee für 
einen etwaigen Einsatz in Südostasien alarmiert wurde. 
Nach dem NATO-Vertrag sind die Partner zwar berech 
tigt, vorübergehend der NATO unterstellte Truppen in 
Notfällen abzuziehen. 

Indien 

An der Himalaya-Grenze ist durch den Winter bedingt 
Ruhe eingetreten. Die indische Regierung muß diese Pause 
ausnützen, um die Armee mit westlicher Hilfe zu reorga
nisieren und zu verstärken. Die vorhandenen 6 Gebirgs
divisionen konnten zum Teil durch amerikanische Lieferu n
gen neu ausgerüstet werden. Die BRD hat dazu auch 
Winterbekleidung geliefert. In der Zw ischenzeit wurden 
3 neu e Divi sionen aufgestellt, 3 weitere so ll en noch fol
gen, sodaß die Gesamtstärke der indischen Streitkräfte 
bis Ende 1965 über 1 Million Mann betragen wird . Bei dem 
Besuch des US-Stabschef - General Taylor - wurden 
weitere Lieferungen von Waffen und Ausrüstung für die 
neuen Divisionen zugesag t. Ein Teil dieser Ausrüstung 
so llte ursprünglich vom Ostblock geliefert werden, der 
jedoch die Liefertermine nicht einhalten konnte. 

Uber die Modernisierung der indischen Luftverteidigung 
durch amerikanische Flugzeuge wird noch verhandelt, da 
auch die Russen an solchen Lieferu ngen interessiert sind . 
Mit sowjetischer Hilfe werden in Indien zwei Flugzeug
fabriken für die Lizenzfertigung der "Mig-21 ", die aller-



dings erst 1965 anlaufen kann, errichtet. Auch die Serien
fertigung des von Prof. Kurt Tank - früher Focke-Wulf-
entworfenen Düsenjägers "Hinduston HF-24" mit doppel
ter Schallgeschwindigkeit, wird noch einige Zeit auf sich 
warten lassen . Entlang der Himalaya-Grenze wurde ein 
Radar-Warngürtel errichtet. 
Die Rüstungsproduktion wird angekurbelt. Mit ausländi
scher Hilfe sollen 6 große Rüstungsbetriebe errichtet wer
den. Dem Stahlwerk Roukela wird eine Panzerplatten
fertigung angegliedert. In Madras soll in Lizenz der 
englische Panzer "Chieftain" gefertigt werden. In der Pro· 
duktion von leichten Infanteriewaffen will Indien bald
möglichst Selbstversorger werden. 
Der Rüstungshaushalt Indiens beträgt 1963/64 rd. 7,5 Mild. 
DM, das sind rd. 50 % des gesamten Staatshaushaltes. 
Hinzu kommt die amerikanische und britische Rüstungs
hilfe, die im vergangenen Jahr je einen Betrag von 
240 Mill. DM erreichte. Die Wünsche der indischen Regie
rung betragen ein Mehrfaches dieser Summen. 

Patentscheu 

PATENTLISTE 

Strahlenschutz: 

27.12.1963 
21 g , 18/01 - L 38 536 - DAS 1 160116 
Anordnung zum Messen einer Neutronenflußverteilung ; 
E, Dipl. -Ing. Jürgen Beck, München; 
A , Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH., Frankfurt/M.; 23. 3. 61 

9.1.1964 
21 g , 18/01 - U 7626 - DAS 1 160 99 
Bei hohen Temperaturen verwendbarer Spoltimpulszähler zum Mes
sen eines Neutronenflussesi 
E, John Erskine Sanders, Frederick Wade , Roy CharIes Holliek und 
Derek Bornes, London; 
A , United Kingdom Atomic Energy Authority, London ; 
5.12.60, Großbritannien 11. 12.59 

16.1.1964 
61 0, 29/12 - A 36983 - DAS 1 161 482 
Schutzanzug gegen radioaktive Gase und Stäube ; 
E, Bernhard Hensel und Dipl.-Ing. Karl-Werner Kaufmann , Berl ;n ; 
A , Auergesellschaft GmbH., Berlin; 16.3.61 

23.1.1964 
21 g, 18/01 - E 20106 - DAS 1 161 649 
Warngerät für radioaktive Strahlung; 
E, Dipl.-Ing . Josef Schreiner, München ; 
A, EMAG Elektrizitä ts-Gesellschaft mbH. , Frankfurt /M.; 
28. 10.60, Internat ionaler Kongreß mit Ausstellung für Meßtechnik 
und Automatik - INTERKAMA, Düsseldorf 19.10.60 

Atemschutzgeräte : 

9.1.1964 
61 0 , 29/05 - D 20 968 - DAS 1161 144 
Lungengesteuertes Ventil für Atemschutzgeräte ; 
A , Drägerwerk, Heinr. & Bernh . Dräger , Lübeck; 2B. 7 . 55 
61 0, 29/12 - B 56019 - DAS 1 161 145 
Vorrichtung zum Regeln des Aufblasdruckes eines Schutzanzuges 
gegen die Wirkungen von Beschleunigungsänderungen ; 
A , The Bendix Corporation, New York, N.Y. (V.St.A.) ; 
24.12.59, V.St. Amerika 29.12.58 

Feuerlöschwesen : 

2.1.1964 
61 b , 2 - T 22538 - DAS 1 160 736 
Schaumverträgliches Trockenlöschpulver auf Basis von Alkalibicarbo
noten; 
E, Dr. chem. Walter Mark Weinheim (0. d. Bergstraße); 
A, TOTAL Kommanditgesellschaft Foerstner & Co., Lac!enburg; 
1. 8. 62 

9. 1. 1964 
61 0, 18/04 - W 22 410 - DAS 1 161 143 
Feuerlöschbrause ; 
E, Helmut Friedhoff, Köln-Zollstock; 
A, Walther & Cie . A.G., Köln-Dellbrück; 13. 12.9 
61 b, 2 - C27781 - DAS 1161146 
Feuerlöschpulver ; 
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E, Dipl.-Ing.-Chem . Voll rad Steppe, Iliertissen (Boy. ); 
A, Chemische Fabrik Grünau GmbH., Illertissen (Boy.); 
Zusatz zur Anmeldung C 25525 (DAS 1 156 655); 24.8.62 

Desinfektion und Sterilisation: 

27.12.1963 
30 i, 3 - D 38 460 - DAS 1 160 140 
Halophe nol enthaltendes Konservierungsmittel ; 
E, Clarence Llevellyn Moyle und Robert Leo Johnson , Midland , 
Mich . (V.St.A.) ; 
A , The Dow Chemical Company, Midland , Mich . (V.St.A .); 
23. 3. 62 

9.1.1964 
30 i, 3 - B 72 124 - DAS 1 160 985 
Konservierungs- und Desinfektionsmittel ; 
L Dr.- Ing . Hans Weidle, Lübeck; 
A, Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. , Hamburg -Ste llingen ; 
31. 5. 63 

16.1.1964 
30i, 2 - H 39407 - DAS 1161388 
Vorrichtung zum Desinfizieren von Händen und Armen; 
E - A, Dr. med. Kurt Herzog, Krefeld ; 12.5. 60 

Heilseren, Bakterienpräparate : 

27. 12. 1963 
30 h, 6 - A 35480 - DAS 1 160 139 
Verfahren zur Herstellung einer injizierbaren Vakzine ; 
E, Paul Hyman Silverman , London (Großbritannien); 
A , Allen & Hanburys Limited , London (Großbritannien); 
2.9.60, Großbritannien 2.9.59 und 17.8.60 

9. 1.1964 
3Oh, 6 - L 38902 - DAS 1160982 
Verfahren zur Herstellung von 6-Desmethyltetracyclin; 
E, Abramo Virgilio und Carlo Hengeller, Neape l (Italien); 
A, Lepe tit S.p.A., Mailand (Italien); 
3.5.61, Großbritannien 4.5.60 

16.1.1964 
30 h, 6 - R 33311 - DAS 1161387 
Verfahre n zur Herstellung einer Vaccine; 
E, Andre Leon Ramounouglou, 500 Paulo (Brasilien ); 
A, Rhäne-Poulenc S.A., Paris; 
10.8.62, Brasilien 10.8.61 

23.1.1964 
30 h, 6 - M 53892 - DAS 1161659 
Verfohren zur Gewinnung des Polyarthr itis-Antigens; 
E, Dr . med. Hartwig Mathies, München; 
A, He inrich Mack Nachf. , Illertissen (Boy. ); 14. 8 .62 

PATENTB ERICHTE 

Fi Iteratemsch utzgerät 

Schutz gegen radioaktive Aerosole. Aerosole können radioaktiv sei n, 
und zwar entweder von Natur aus oder infolg" Aufnahme von radio
aktiven Atomen oder durch Aktivierung auf irgend eine andere Weise . 
Die Gefahr, welche das Vorhandensein radioaktiver Aerosole in der 
Atemluft für Menschen, insbesondere für deren Atemwege, darstellt , 
ist bekannt. Personen , die sich in einer Gegend aufhalten müssen , 
in welcher die Gefahr der Einwirkung radioaktiver Aerosole besteht , 
tragen Atemschutzmasken mit Filtern , die den größten Teil der Aero
sole zurückhalten. Selbst wenn die Filter einwandfrei sind, so besteht 
trotzdem die Gefahr, daß der Gerätträger eine nicht vernachlössigbare 
Menge verunreinigter Luft einatmet, weil die Masken meist nicht voll
slöndig dicht am Gesicht anliegen und so zwischen dem Gesicht und 
der Maske ungereinigte Luft unter die Maske gelangen kann . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein leicht tragbares Filter
atemschutzgerä l zu schaffen, das geeignet ist , dem Gerötträger einer
se its Angaben über die Radioaktivität der ihn umgebenden Luft zu 
liefern und ihn andererseits bei einer unzulässigen Erhöhung der Radio
aktivität so schnell wie möglich zu warnen. Gemäß der Erfindung ist 
bei einem Filteratemschutzgerät mit dem bzw. den Filtern eine trag 
bare Detektoreinrichtung verbunden, die die Radioaktivität der von 
dem bzw. den Filtern zurückgehaltenen Aerosole mißt und so aus
gebildet ist, daß sie ein sichtbares undloder härbares Alarmsignal aus
löst , wenn die zulässige Hächstdosis der Radioaktivität in der den 
Gerätträger umgebenden verunreinigten Luft erreicht ist. 

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäß ausgebildetes Gerät mit einer Atem
schutzhalbmaske und Fig . 2 mit einer Vollmaske . In den Filtern 2 de r 
Fig. 1 sind Geiger-Müller-Zähler 4 untergebracht, die durch Drähte 5 
mit ei nem tragbaren Kästchen 6 verbunden sind. Dos Trockenelemente 
en thalte nd e" Kästchen bekannter Bauart li efert die zum Speisen der 
Sirahlungszahier erforderliche Hochspannung, empfängt die von diesen 
erzeugten Impulse, verstärkt diese und zeigt on einer Teilung 7 ent
weder die Zahl dieser Impulse in Stößen je Sekunde oder die fest 
gestellte Radioaktivität, z. B. in Milliröntgen/Stunde an. Sobald die 
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festgestellte Radioaktivität einen gegebenen Schwellenwert übersteigt, 
kann ein leuchtzeichen aufleuchten ader eine Klingel ertönen. - Das 
als Filterpatrone ausgebildete Filter 9 der Fig. 2 besitzt ebenfalls 
einen Geiger-Müller-Zähler 4, der durch den Draht 5 mit dem Käst-
chen 6 zur Speisung und Auswertung verbunden ist. Das Kästchen 6 
enthält Trockenelemente 11 , eine Teilung 7 zum Ablesen und einen 
Betätigungsknopf, der zu einer Vorrichtung zum Verändern der Ablese
empfindlichkeit gehärt. Die Filterpatrone 9 und das Kästchen 6 werden 
von einem Gürtel 13 getragen, der jedem Träger angepaßt werd e n 
kann. - Wenn sich der Gerätträger in radioaktive Aerosole enthal
tender luft befindet, sammeln sich diese in dem Filter, und ihre Strah
lung wird von dem Zähler angezeigt. Durch ein Signal wird der Träger 
auf das Vorhandensein der radioaktiven Aerosole aufmerksam gemacht 
und kann die erforderlichen Maßnahmen treffen. 

3a 4 

2 

7 
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Ansch lußstück zum Ansehließe n von Schläuchen, Ve ntilgehä use n oder 
dgl. an Ate mschutzgeräte 

Sei At e mschutzgeräten we rd e n zum Anschließen von Schläuchen, Ven 
tilgehäusen oder dgl. als Ansch lußstück sogenannte Zentralanschlüsse 
verwendet. Di ese Zentralanschlüsse eignen sich bei der Verwe ndung bei 
Masken nur zum Anschließen von Schläuchen, die schräg nach unten 
oder über die Schulter verlaufen . Sie e ignen sich aber nicht zum 
Anschließen von anderen Geräteteilen, z. 8. zum unmittelbar e n An 
schluß ei ner lungengesteuerten Atemgaszuführungsvorrichtung an die 
Atemschutzmaske, weil dann der Gewindebolzen am Kupplungsstü ck 
des Zentralanschlusses nicht ver längert und nach außen geführt und 
dort mit e inem Handrad versehen werden kann. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Anschlußstück zum Anschließen von 
Schläuchen , Ventilgehäusen an Atemschutzgeräte mit einer an dem 

Filteratemachutzgerät 

.8 

Fig.2 

8 

1 Abb.l 

6 

Abb. 2 

At e mschutzgerät befestigten An schluß tüll e 1, die gleichachsig zu e inem 
zum An schließen diene nden Gewindebolzen 4 angeordnet ist, und sie 
besteht darin, daß der Gewindebolzen 4 in e inem Verbindungsstück 
gehalten ist, das mit e inem von außen zugäng lichen Handrad 9 kroft
<ehlüssig verbunden ist und an der Anschlußtüll e 1 dre hba r und dabei 
gasd icht gelagert ist. Das Verbindungsstück zwischen dem Gewinde
bolzen 4 und dem Handrad 9 besteht aus einem mehrfach in Axial 
rich tun g durchbohrten Drehkärper 3, der das freie End e der Anschlu ß
tüll e 1 abdeckt und an sei ner der Tüll e zugewendeten Seite mit einer 
Au ss parung versehen ist, in der ein an der Anschlußtülle anliegender 
Dichtring 7 angeordnet ist. 

Die drehbare Verbindung zwischen d e m Drehkörper 3 mit d e m Gewinde
bo lze n 4 und der An sch lußtülle 1 kann e rfindungsgemäß so ausgefüh rt 
sei n, daß der Drehkörper 3 mit einer ringförmigen Nut 30 versehen 
ist, in die das mit einem noch inn e n weisenden Ringwulst 2 verse hene 
frei e Ende der Anschlußtülle 1 ei ngreift, und daß ein Druckkörper 5 in 
d e r Tüll e, der gegen den Drehkörper 3 gepreßt ist, die lage des Dreh
körpers 3 gegenüber dem Ringwulst 2 sichert. Der Druckkörper 5 kann 
mitte ls des Gewindebolzens 4 gegen den Drehkörper 3 gepreßt sei n , 
und der Druckkörper und der Drehkörper können mit je ei nem Inn e n
gew ind e versehe n sein. 
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